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ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS

zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates 
über den Binnenmarkt verzerrende drittstaatliche Subventionen
(COM(2021)0223 – C9-0167/2021 – 2021/0114(COD))

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2021)0223),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und die Artikel 207 und Artikel 114 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C9-0167/2021),

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 20. Oktober 20211,

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf die Stellungnahmen des Ausschusses für Wirtschaft und Währung, 
des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz und des Rechtsausschusses;

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für internationalen Handel 
(A9‑0135/2022),

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest;

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern;

3. beauftragt seine Präsidentin, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln.

1 ABl. C […] vom […], S. […].
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Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Subventionen erhalten können 
Unternehmen jedoch auch von 
Drittstaaten, die öffentliche Mittel 
bereitstellen, welche dann beispielsweise 
für die Finanzierung wirtschaftlicher 
Tätigkeiten in einem Wirtschaftszweig im 
Binnenmarkt verwendet werden, etwa für 
die Teilnahme an öffentlichen 
Vergabeverfahren oder für den Erwerb von 
Unternehmen, die unter Umständen über 
strategische Vermögenswerte wie kritische 
Infrastrukturen und innovative 
Technologien verfügen. Solche 
Subventionen unterliegen bislang nicht den 
Unionsvorschriften für staatliche Beihilfen.

(2) Unternehmen können jedoch auch 
von Drittstaaten Subventionen erhalten, 
welche dann beispielsweise für die 
Finanzierung wirtschaftlicher Tätigkeiten 
in einem Wirtschaftszweig im 
Binnenmarkt verwendet werden, etwa für 
die Teilnahme an öffentlichen 
Vergabeverfahren oder für den Erwerb von 
Unternehmen, die unter Umständen über 
strategische Vermögenswerte wie kritische 
Infrastrukturen und innovative 
Technologien verfügen. Solche 
Subventionen unterliegen bislang nicht den 
Unionsvorschriften für staatliche Beihilfen. 
Ähnliche Bedenken gelten in Bezug auf 
staatseigene Unternehmen.

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) Obwohl diese Verordnung für alle 
Wirtschaftszweige gelten sollte, sollte die 
Kommission den Wirtschaftszweigen, die 
für die Union von strategischem Interesse 
sind, und kritischen Infrastrukturen wie 
den in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a der 
Verordnung (EU) 2019/452 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
genannten besondere Aufmerksamkeit 
widmen.

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5a) Diese Verordnung sollte mit 
bestehenden Instrumenten wie der 
Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des 
Rates1a, der Richtlinie 2014/24/EU des 
Europäischen Parlaments und des 
Rates1b, der Verordnung (EU) 2019/452 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates1c oder der Verordnung (EU) 2022/... 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates1d vereinbar und darauf abgestimmt 
sein. Bei der Anwendung der 
verschiedenen Instrumente sollte die 
Kommission im Sinne eines umfassenden 
Konzepts darauf achten, dass die 
erforderlichen Informationen effizient 
ausgetauscht werden.
__________________
1a Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des 
Rates vom 20. Januar 2004 über die 
Kontrolle von 
Unternehmenszusammenschlüssen („EG-
Fusionskontrollverordnung“) (ABl. L 24 
vom 29.1.2004, S. 1).
1b Richtlinie 2014/24/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 26. Februar 2014 über die öffentliche 
Auftragsvergabe und zur Aufhebung der 
Richtlinie 2004/18/EG (ABl. L 94 vom 
28.3.2014, S. 65).
1c Verordnung (EU) 2019/452 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 19. März 2019 zur Schaffung eines 
Rahmens für die Überprüfung 
ausländischer Direktinvestitionen in der 
Union (ABl. L 79I vom 21.3.2019, S. 1).
1d Verordnung (EU) 2022/... des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
über den Zugang von 
Wirtschaftsteilnehmern, Waren und 
Dienstleistungen aus Drittländern zum 
Markt für öffentliche Aufträge der Union 
und über Verfahren zur Unterstützung 
von Verhandlungen über den Zugang von 
Wirtschaftsteilnehmern, Waren und 
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Dienstleistungen aus der Union zu den 
öffentlichen Beschaffungsmärkten von 
Drittländern (Internationales 
Beschaffungsinstrument – IPI) (ABl. 
L ...).

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Es sollten Regeln und Verfahren 
zur Prüfung drittstaatlicher Subventionen 
festgelegt werden, die den Binnenmarkt 
tatsächlich oder potenziell verzerren, und 
die festgestellten Verzerrungen sollten 
gegebenenfalls beseitigt werden. 
Subventionen aus Drittstaaten können den 
Binnenmarkt verzerren, wenn das 
Unternehmen, das von der drittstaatlichen 
Subvention profitiert, eine wirtschaftliche 
Tätigkeit in der Union ausübt. Daher 
sollten in dieser Verordnung Vorschriften 
für alle Unternehmen festgelegt werden, 
die in der Union eine wirtschaftliche 
Tätigkeit ausüben. Angesichts der 
Bedeutung der von KMU ausgeübten 
wirtschaftlichen Tätigkeiten und ihres 
Beitrags zur Verwirklichung der 
wichtigsten politischen Ziele der Union 
wird den Auswirkungen dieser Verordnung 
auf KMU besondere Aufmerksamkeit 
gewidmet.

(6) Es sollten Regeln und Verfahren 
zur Prüfung drittstaatlicher Subventionen 
festgelegt werden, die den Binnenmarkt 
tatsächlich oder potenziell verzerren, und 
die festgestellten Verzerrungen sollten 
gegebenenfalls beseitigt werden. 
Subventionen aus Drittstaaten können den 
Binnenmarkt verzerren, wenn das 
Unternehmen, das von der drittstaatlichen 
Subvention profitiert, eine wirtschaftliche 
Tätigkeit in der Union ausübt. Die 
ordnungsgemäße Anwendung und 
Durchsetzung dieser Verordnung sollte 
zur Resilienz des Binnenmarkts gegen 
Verzerrungen durch drittstaatliche 
Subventionen beitragen und dadurch die 
offene strategische Autonomie der Union 
stärken. Daher sollten in dieser 
Verordnung Vorschriften für alle 
Unternehmen festgelegt werden, die in der 
Union eine wirtschaftliche Tätigkeit 
ausüben. Angesichts der Bedeutung der 
von KMU ausgeübten wirtschaftlichen 
Tätigkeiten und ihres Beitrags zur 
Verwirklichung der wichtigsten politischen 
Ziele der Union wird den Auswirkungen 
dieser Verordnung auf KMU besondere 
Aufmerksamkeit gewidmet.

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 7 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7a) Da die zuständigen Behörden der 
Mitgliedstaaten ein integraler Bestandteil 
der Anwendung dieser Verordnung sind, 
sollten die Mitgliedstaaten sicherstellen, 
dass ihre Behörden bei der Anwendung 
dieser Verordnung wirksam mit der 
Kommission zusammenarbeiten und sich 
mit ihr abstimmen. Zu diesem Zweck 
sollte die Kommission in der Lage sein, 
eine strukturierte Zusammenarbeit zum 
Informationsaustausch und zur 
Koordinierung einzurichten.

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Es liegt eine finanzielle Zuwendung 
vor, die direkt oder indirekt von der 
Behörde eines Drittstaats stammt. Die 
finanzielle Zuwendung kann von 
öffentlichen oder privaten Einrichtungen 
gewährt werden. Ob eine öffentliche 
Einrichtung eine finanzielle Zuwendung 
gewährt, sollte jeweils im Einzelfall unter 
gebührender Berücksichtigung von 
Elementen wie den Merkmalen der 
betreffenden Einrichtung und dem 
rechtlichen und wirtschaftlichen Umfeld in 
dem Land, in dem die Einrichtung tätig ist, 
einschließlich der Rolle der Regierung in 
der Wirtschaft, festgestellt werden. Die 
finanzielle Zuwendung kann auch von 
einer privaten Einrichtung gewährt werden, 
wenn deren Handlungen einem Drittstaat 
zugerechnet werden können.

(9) Es liegt eine finanzielle Zuwendung 
vor, die direkt oder indirekt von einem 
Drittstaat stammt. Die finanzielle 
Zuwendung kann von öffentlichen oder 
privaten Einrichtungen gewährt werden. 
Ob eine öffentliche Einrichtung eine 
finanzielle Zuwendung gewährt, sollte 
jeweils im Einzelfall unter gebührender 
Berücksichtigung von Elementen wie den 
Merkmalen der betreffenden Einrichtung 
und dem rechtlichen und wirtschaftlichen 
Umfeld in dem Drittstaat, in dem die 
Einrichtung tätig ist, einschließlich der 
Rolle der Regierung in der Wirtschaft 
jenes Drittstaats, festgestellt werden. Die 
finanzielle Zuwendung kann auch von 
einer privaten Einrichtung gewährt werden, 
wenn deren Handlungen einem Drittstaat 
zugerechnet werden können. 
Unterstützungsmaßnahmen, die 
wirtschaftlich einer finanziellen 
Zuwendung gleichkommen, sollten 
ebenfalls als finanzielle Zuwendung 
angesehen werden. Eine solche 
finanzielle Zuwendung könnte eine 
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Situation umfassen, in der der 
Begünstigte einen privilegierten Zugang 
zu seinem Inlandsmarkt hat, insbesondere 
durch ausschließliche oder besondere 
Rechte sowie selektive De-jure- oder De-
facto-Ausnahmen von den geltenden 
Vorschriften oder gleichwertige 
Maßnahmen für die Bereitstellung von 
Waren oder Dienstleistungen in dem 
Drittstaat, die ihm durch nationale 
Rechtsvorschriften gewährt werden, oder 
dadurch, dass der Begünstigte aufgrund 
der vorherrschenden rechtlichen und 
wirtschaftlichen Bedingungen von einem 
gebundenen inländischen Markt 
profitiert. Dies könnte zu einem 
künstlichen Wettbewerbsvorteil führen, 
der im EU-Binnenmarkt genutzt werden 
könnte, wodurch die 
wettbewerbsverzerrende Wirkung von 
Subventionen verschärft würde.

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Durch eine solche finanzielle 
Zuwendung entsteht einem Unternehmen, 
das eine wirtschaftliche Tätigkeit im 
Binnenmarkt ausübt, ein Vorteil. Eine 
finanzielle Zuwendung, die einer 
Einrichtung zugute kommt, welche 
nichtwirtschaftliche Tätigkeiten ausübt, 
stellt keine drittstaatliche Subvention dar. 
Die Feststellung, ob ein Vorteil entsteht, 
sollte auf der Grundlage komparativer 
Referenzwerte erfolgen, wie der 
Investitionspraxis privater Investoren, der 
auf dem Markt erhältlichen 
Finanzierungssätze, einer vergleichbaren 
steuerlichen Behandlung oder der 
angemessenen Vergütung für eine 
bestimmte Ware oder Dienstleistung. 
Stehen keine direkt vergleichbaren 
Referenzwerte zur Verfügung, können 

(10) Durch eine finanzielle Zuwendung 
entsteht einem Unternehmen, das eine 
wirtschaftliche Tätigkeit im Binnenmarkt 
ausübt, ein Vorteil. Eine finanzielle 
Zuwendung, die einer Einrichtung zugute 
kommt, welche nichtwirtschaftliche 
Tätigkeiten ausübt, stellt keine 
drittstaatliche Subvention dar. Die 
Feststellung, ob ein Vorteil entsteht, sollte 
auf der Grundlage komparativer 
Referenzwerte erfolgen, wie der 
Investitionspraxis privater Investoren, der 
auf dem Markt erhältlichen 
Finanzierungssätze, einer vergleichbaren 
steuerlichen Behandlung oder der 
angemessenen Vergütung für eine 
bestimmte Ware oder Dienstleistung. 
Stehen keine direkt vergleichbaren 
Referenzwerte zur Verfügung, können 
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bestehende Referenzwerte angepasst oder 
alternative Referenzwerte auf der 
Grundlage allgemein anerkannter 
Beurteilungsmethoden ermittelt werden.

bestehende Referenzwerte angepasst oder 
alternative Referenzwerte auf der 
Grundlage allgemein anerkannter 
Beurteilungsmethoden ermittelt werden. 
Verrechnungspreise können einen Vorteil 
darstellen und einer finanziellen 
Zuwendung gleichgestellt werden, wenn 
sie nicht den normalen 
Marktbedingungen entsprechen.

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 11 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11a) Eine drittstaatliche Subvention gilt 
von dem Moment an als gewährt, ab dem 
der Begünstigte einen Anspruch hat, die 
Subvention zu erhalten. Die tatsächliche 
Auszahlung der Subvention ist keine 
notwendige Voraussetzung dafür, dass 
eine Subvention in den 
Anwendungsbereich dieser Verordnung 
fällt.

Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Bei der Anwendung dieser 
Indikatoren könnte die Kommission 
verschiedene Faktoren wie den Umfang der 
Subvention in absoluten Zahlen oder im 
Verhältnis zur Größe des Marktes oder 
zum Wert der Investition berücksichtigen. 
So dürfte beispielsweise ein 
Zusammenschluss, bei dem eine 
drittstaatliche Subvention einen 
wesentlichen Teil des für den Erwerb des 

(14) Bei der Anwendung dieser 
Indikatoren könnte die Kommission 
verschiedene Faktoren wie den Umfang der 
Subvention in absoluten Zahlen oder im 
Verhältnis zur Größe des Marktes oder 
zum Wert der Investition berücksichtigen. 
So dürfte beispielsweise ein 
Zusammenschluss, bei dem eine 
drittstaatliche Subvention einen 
wesentlichen Teil des für den Erwerb des 
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Zielunternehmens gezahlten Preises deckt, 
eine verzerrende Wirkung haben. Ebenso 
dürften drittstaatliche Subventionen, die 
einen wesentlichen Teil des geschätzten 
Wertes eines Auftrags, der bei einem 
öffentlichen Vergabeverfahren vergeben 
werden soll, ausmachen, zu Verzerrungen 
führen. Gewährt ein Drittstaat eine 
Subvention für Betriebskosten, so dürfte 
diese mit höherer Wahrscheinlichkeit zu 
Verzerrungen führen, als eine 
drittstaatliche Subvention für 
Investitionskosten. Bei drittstaatlichen 
Subventionen für kleine und mittlere 
Unternehmen ist die Wahrscheinlichkeit 
geringer, dass sie Verzerrungen bewirken, 
als bei drittstaatlichen Subventionen für 
große Unternehmen. Darüber hinaus 
sollten die Merkmale des Marktes, 
insbesondere die Wettbewerbsbedingungen 
auf dem Markt, beispielsweise 
Marktzutrittsschranken, berücksichtigt 
werden. Drittstaatliche Subventionen, die 
zu Überkapazitäten führen, weil dadurch 
unwirtschaftliche Vermögenswerte 
weiterbetrieben werden, oder die 
Investitionen in Kapazitätserweiterungen 
fördern, die andernfalls nicht errichtet 
worden wären, dürften zu Verzerrungen 
führen. Eine drittstaatliche Subvention für 
einen Begünstigten, dessen Tätigkeit im 
Binnenmarkt, beispielsweise gemessen an 
dem in der Union erzielten Umsatz, nicht 
umfangreich ist, führt mit geringerer 
Wahrscheinlichkeit zu Verzerrungen als 
eine drittstaatliche Subvention für einen 
Begünstigten, der eine umfangreichere 
Tätigkeit im Binnenmarkt ausübt. 
Schließlich sollte es bei drittstaatlichen 
Subventionen, die 5 Mio. EUR nicht 
übersteigen, grundsätzlich als 
unwahrscheinlich angesehen werden, dass 
sie im Sinne dieser Verordnung den 
Binnenmarkt verzerren.

Zielunternehmens gezahlten Preises deckt, 
eine verzerrende Wirkung haben. Ebenso 
dürften drittstaatliche Subventionen, die 
einen wesentlichen Teil des geschätzten 
Wertes eines Auftrags, der bei einem 
öffentlichen Vergabeverfahren vergeben 
werden soll, ausmachen, zu Verzerrungen 
führen. Gewährt ein Drittstaat eine 
Subvention für Betriebskosten, so dürfte 
diese mit höherer Wahrscheinlichkeit zu 
Verzerrungen führen als eine drittstaatliche 
Subvention für Investitionskosten. Bei 
drittstaatlichen Subventionen für kleine 
und mittlere Unternehmen ist die 
Wahrscheinlichkeit geringer, dass sie 
Verzerrungen bewirken, als bei 
drittstaatlichen Subventionen für große 
Unternehmen. Darüber hinaus sollten die 
Merkmale des Marktes, insbesondere die 
Wettbewerbsbedingungen auf dem Markt, 
beispielsweise Marktzutrittsschranken, 
berücksichtigt werden. Drittstaatliche 
Subventionen, die zu Überkapazitäten 
führen, weil dadurch unwirtschaftliche 
Vermögenswerte weiterbetrieben werden, 
oder die Investitionen in 
Kapazitätserweiterungen fördern, die 
andernfalls nicht errichtet oder gekauft 
worden wären, dürften zu Verzerrungen 
führen. Eine drittstaatliche Subvention für 
einen Begünstigten, dessen Tätigkeit im 
Binnenmarkt, beispielsweise gemessen an 
dem in der Union erzielten Umsatz, nicht 
umfangreich ist, führt mit geringerer 
Wahrscheinlichkeit zu Verzerrungen als 
eine drittstaatliche Subvention für einen 
Begünstigten, der eine umfangreichere 
Tätigkeit im Binnenmarkt ausübt. Auch 
kann die Entwicklung der 
Wirtschaftstätigkeit berücksichtigt 
werden, um die Kommission in die Lage 
zu versetzen, Maßnahmen zu ergreifen, 
wenn der Umfang der Tätigkeit eines 
Unternehmens gering ist, aber ein starkes 
Wachstum zu erwarten ist. Die 
Kommission sollte in der Lage sein, bei 
der Bewertung einer Verzerrung zu 
berücksichtigen, ob ein Drittstaat über ein 
wirksames System zur Kontrolle von 
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Subventionen verfügt, das dem System in 
der Union zumindest gleichwertig ist und 
das die Wahrscheinlichkeit verringert, 
dass von einem solchen Drittstaat 
gewährte Subventionen im Sinne dieser 
Verordnung den Binnenmarkt verzerren. 
Die Kommission sollte daher Drittstaaten 
darin bestärken, solche 
Subventionskontrollsysteme zu etablieren, 
unter anderem durch den Abschluss und 
die Umsetzung bilateraler Abkommen, die 
wesentliche Bestimmungen über gleiche 
Wettbewerbsbedingungen vorsehen, und 
indem sie Drittstaaten darin bestärkt, 
internationalen 
Subventionsverpflichtungen 
nachzukommen und sich den Initiativen 
der Union zur Verbesserung 
internationaler Regeln für Subventionen 
und Wettbewerbsneutralität 
anzuschließen, insbesondere im Rahmen 
der WTO. Bei drittstaatlichen 
Subventionen, die 4 Mio. EUR nicht 
übersteigen, sollte es grundsätzlich als 
unwahrscheinlich angesehen werden, dass 
sie im Sinne dieser Verordnung den 
Binnenmarkt verzerren. Die Kommission 
sollte Leitlinien mit weiteren Einzelheiten 
zur Bewertung des 
wettbewerbsverzerrenden Charakters 
einer Subvention ausarbeiten und 
veröffentlichen, um für alle 
Marktteilnehmer Rechtssicherheit zu 
schaffen. Die Leitlinien sollten auch 
Beispiele für und typische Fälle von 
wettbewerbsverzerrenden und nicht 
wettbewerbsverzerrenden Subventionen 
enthalten.

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Die Kommission sollte die (16) Die Kommission sollte in der Lage 
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positiven Auswirkungen einer 
drittstaatlichen Subvention auf die 
Entwicklung der jeweils subventionierten 
wirtschaftlichen Tätigkeit berücksichtigen. 
Diese positiven Auswirkungen sollte die 
Kommission gegen die negativen 
Auswirkungen einer drittstaatlichen 
Subvention in Form von Verzerrungen auf 
dem Binnenmarkt abwägen, um 
gegebenenfalls eine geeignete 
Abhilfemaßnahme zu ermitteln oder 
Verpflichtungsangebote anzunehmen. Die 
Abwägungsprüfung kann auch zu dem 
Schluss führen, dass keine 
Abhilfemaßnahmen erforderlich sind. Bei 
Kategorien drittstaatlicher Subventionen, 
bei denen die Wahrscheinlichkeit, dass sie 
den Binnenmarkt verzerren, als am größten 
gilt, ist es weniger wahrscheinlich, dass sie 
mehr positive als negative Auswirkungen 
haben.

sein, die positiven Auswirkungen einer 
drittstaatlichen Subvention auf die 
Entwicklung der jeweils subventionierten 
wirtschaftlichen Tätigkeit auf dem 
Binnenmarkt und ihren Beitrag zur 
Verwirklichung von Gemeinwohlzielen, 
einschließlich sozialer und 
umweltpolitischer Ziele, zu 
berücksichtigen. Diese positiven 
Auswirkungen sollte die Kommission 
gegen die negativen Auswirkungen einer 
drittstaatlichen Subvention in Form von 
Verzerrungen auf dem Binnenmarkt 
abwägen, um gegebenenfalls eine 
geeignete Abhilfemaßnahme zu ermitteln 
oder Verpflichtungsangebote anzunehmen. 
Die Abwägungsprüfung sollte sowohl die 
kurz- als auch die langfristigen 
Auswirkungen berücksichtigen und das 
allgemeine Ziel verfolgen, die durch 
drittstaatliche Subventionen verursachten 
Verzerrungen zu beseitigen. Bei ihrer 
Analyse sollte die Kommission die 
allgemeinen Grundsätze berücksichtigen, 
die bei der Beurteilung der Vereinbarkeit 
staatlicher Beihilfen mit dem 
Binnenmarkt gelten. Die 
Abwägungsprüfung kann auch zu dem 
Schluss führen, dass keine 
Abhilfemaßnahmen erforderlich sind. Bei 
Kategorien drittstaatlicher Subventionen, 
bei denen die Wahrscheinlichkeit, dass sie 
den Binnenmarkt verzerren, als am größten 
gilt, ist es weniger wahrscheinlich, dass sie 
mehr positive als negative Auswirkungen 
haben. Die Kommission sollte auch die 
positiven Auswirkungen von 
Subventionen berücksichtigen, die zur 
Behebung schwerwiegender nationaler 
oder globaler Störungen im 
Wirtschaftsleben gewährt werden, wie 
z. B. solcher, die durch globale 
Gesundheitskrisen verursacht werden. 
Die Kommission sollte Leitlinien für die 
Anwendung der Abwägungsprüfung, 
einschließlich der zu verwendenden 
Kriterien, ausarbeiten.
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Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 20 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20a) Das Unternehmen, das 
Gegenstand der Prüfung ist, könnte 
anbieten, oder die Kommission könnte die 
betreffenden Unternehmen auffordern, 
der Kommission ihre Teilnahme an 
künftigen öffentlichen Vergabeverfahren 
in der Union für einen angemessenen 
Zeitraum mitzuteilen. Die Übermittlung 
einer solchen Mitteilung bzw. die Antwort 
oder das Ausbleiben einer Antwort der 
Kommission kann bei dem Unternehmen 
kein berechtigtes Vertrauen darauf 
begründen, dass die Kommission nicht zu 
einem späteren Zeitpunkt eine Prüfung 
möglicher drittstaatlicher Subventionen 
für das an dem öffentlichen 
Vergabeverfahren beteiligte Unternehmen 
einleitet.

Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Die Kommission sollte befugt sein, 
jegliche Informationen über drittstaatliche 
Subventionen von Amts wegen zu prüfen. 
Dazu muss ein zweistufiges Verfahren 
eingeführt werden, das aus einer 
Vorprüfung und einer eingehenden 
Prüfung besteht.

(21) Die Kommission sollte befugt sein, 
jegliche Informationen über drittstaatliche 
Subventionen von Amts wegen zu prüfen. 
Dazu muss ein zweistufiges Verfahren 
eingeführt werden, das aus einer 
Vorprüfung und einer eingehenden 
Prüfung besteht. Die Kommission sollte 
Leitlinien zu den Kriterien für die 
Einleitung eines solchen Verfahrens 
veröffentlichen. Die Kommission sollte in 
der Lage sein, auf Informationen zu 
reagieren, die sie aus allen relevanten 
Quellen erhält, darunter die 
Mitgliedstaaten, Unternehmen oder die 
EU-weiten Sozialpartner. Zu diesem 
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Zweck sollte die Kommission eine 
Kontaktstelle einrichten.

Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 22

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22) Der Kommission sollten 
angemessene Untersuchungsbefugnisse an 
die Hand gegeben werden, damit sie alle 
erforderlichen Informationen einholen 
kann. Sie sollte daher befugt sein, während 
des gesamten Verfahrens von allen 
Unternehmen bzw. 
Unternehmensvereinigungen Auskünfte 
einzuholen. Darüber hinaus sollte die 
Kommission befugt sein, Geldbußen und 
Zwangsgelder zu verhängen, wenn die 
angeforderten Auskünfte nicht fristgerecht 
erteilt werden oder unvollständige, 
unrichtige oder irreführende Angaben 
gemacht werden. Die Kommission kann 
auch Fragen an Mitgliedstaaten oder 
Drittstaaten richten. Darüber hinaus sollte 
die Kommission befugt sein, 
Nachprüfungen in den Räumlichkeiten des 
Unternehmens in der Union bzw. –
 vorbehaltlich der Zustimmung des 
Unternehmens und des betreffenden 
Drittstaats – in den Räumlichkeiten des 
Unternehmens in dem Drittstaat 
durchzuführen. Wenn das betreffende 
Unternehmen nicht kooperiert, sollte die 
Kommission ferner befugt sein, einen 
Beschluss auf der Grundlage der 
verfügbaren Informationen zu erlassen.

(22) Der Kommission sollten 
angemessene Untersuchungsbefugnisse 
und Ressourcen an die Hand gegeben 
werden, damit sie alle erforderlichen 
Informationen einholen kann. Sie sollte 
daher befugt sein, während des gesamten 
Verfahrens von allen Unternehmen bzw. 
Unternehmensvereinigungen Auskünfte 
einzuholen. Darüber hinaus sollte die 
Kommission befugt sein, Geldbußen und 
Zwangsgelder zu verhängen, wenn die 
angeforderten Auskünfte nicht fristgerecht 
erteilt werden oder unvollständige, 
unrichtige oder irreführende Angaben 
gemacht werden. Um den abschreckenden 
Charakter dieser Verordnung zu 
verstärken, sollte die Möglichkeit 
bestehen, Abhilfemaßnahmen, 
Verpflichtungen, Geldbußen und 
Zwangsgelder erforderlichenfalls 
gleichzeitig anzuwenden. Die Kommission 
kann auch Fragen an Mitgliedstaaten oder 
Drittstaaten richten. Darüber hinaus sollte 
die Kommission befugt sein, 
Nachprüfungen in den Räumlichkeiten des 
Unternehmens in der Union bzw. –
 vorbehaltlich der Zustimmung des 
betreffenden Drittstaats – in den 
Räumlichkeiten des Unternehmens in dem 
Drittstaat durchzuführen. Wenn das 
betreffende Unternehmen nicht kooperiert, 
sollte die Kommission ferner befugt sein, 
einen Beschluss auf der Grundlage der 
verfügbaren Informationen zu erlassen.

Änderungsantrag 14
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 26

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(26) Die Kommission sollte über 
geeignete Instrumente verfügen, um die 
Wirksamkeit der Verpflichtungen und der 
Abhilfemaßnahmen sicherzustellen. 
Kommt das betreffende Unternehmen 
einem Beschluss, mit dem Verpflichtungen 
für bindend erklärt wurden, einem 
Beschluss, mit dem Abhilfemaßnahmen 
auferlegt wurden, oder einem Beschluss, 
mit dem einstweilige Maßnahmen 
angeordnet wurden, nicht nach, sollte die 
Kommission befugt sein, Geldbußen und 
Zwangsgelder zu verhängen.

(26) Die Kommission sollte über 
geeignete Instrumente verfügen, um die 
Wirksamkeit der Verpflichtungen und der 
Abhilfemaßnahmen sicherzustellen. 
Kommt das betreffende Unternehmen 
einem Beschluss, mit dem Verpflichtungen 
für bindend erklärt wurden, einem 
Beschluss, mit dem Abhilfemaßnahmen 
auferlegt wurden, oder einem Beschluss, 
mit dem einstweilige Maßnahmen 
angeordnet wurden, nicht nach, sollte die 
Kommission befugt sein, Geldbußen und 
Zwangsgelder mit hinreichend 
abschreckender Wirkung zu verhängen. 
Die Kommission sollte bei der 
Verhängung solcher Geldbußen und 
Zwangsgelder Fälle wiederholter Verstöße 
berücksichtigen. Die Kommission sollte 
die Wirksamkeit der Maßnahmen 
überprüfen.

Änderungsantrag 15

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 31

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(31) Wird die Anmelde- bzw. 
Meldeschwelle nicht erreicht, könnte die 
Kommission die Anmeldung von 
möglicherweise subventionierten 
Zusammenschlüssen, die noch nicht 
vollzogen wurden, bzw. die Meldung von 
möglicherweise subventionierten 
Angeboten vor der Vergabe eines 
öffentlichen Auftrags verlangen, wenn sie 
der Auffassung ist, dass der 
Zusammenschluss bzw. das Angebot 
angesichts seiner Auswirkungen in der 
Union einer vorherigen Prüfung bedarf. 
Die Kommission sollte ferner die 

(31) Wird die Anmelde- bzw. 
Meldeschwelle nicht erreicht, sollte die 
Kommission die Anmeldung von 
möglicherweise subventionierten 
Zusammenschlüssen, die noch nicht 
vollzogen wurden, bzw. die Meldung von 
möglicherweise subventionierten 
Angeboten vor der Vergabe eines 
öffentlichen Auftrags verlangen, wenn sie 
der Auffassung ist, dass der 
Zusammenschluss bzw. das Angebot 
angesichts seiner Auswirkungen in der 
Union einer vorherigen Prüfung bedarf. 
Die Kommission sollte ferner die 
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Möglichkeit haben, von Amts wegen 
bereits vollzogene Zusammenschlüsse oder 
bereits vergebene öffentliche Aufträge zu 
prüfen.

Möglichkeit haben, von Amts wegen 
bereits vollzogene Zusammenschlüsse oder 
bereits vergebene öffentliche Aufträge zu 
prüfen.

Änderungsantrag 16

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 32 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(32a) Im Rahmen der Ex-ante-Prüfung 
von Zusammenschlüssen sollten die 
betroffenen Unternehmen die Möglichkeit 
haben, auf der Grundlage von Treu und 
Glauben Konsultationen mit der 
Kommission vor der Anmeldung zu 
beantragen, deren ausschließliches Ziel 
darin besteht, festzustellen, ob die 
formellen Anmeldeschwellen erreicht 
wurden oder nicht.

Änderungsantrag 17

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 35

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(35) Auch sollte gewährleistet werden, 
dass die für die öffentliche 
Auftragsvergabe geltenden Grundsätze, 
insbesondere Verhältnismäßigkeit, 
Nichtdiskriminierung, Gleichbehandlung 
und Transparenz, in Bezug auf alle an dem 
öffentlichen Vergabeverfahren beteiligten 
Unternehmen eingehalten werden, 
unabhängig von gemäß dieser Verordnung 
eingeleiteten und laufenden Prüfverfahren.

(35) Auch sollte gewährleistet werden, 
dass die für die öffentliche 
Auftragsvergabe geltenden Grundsätze, 
insbesondere Verhältnismäßigkeit, 
Nichtdiskriminierung, Gleichbehandlung 
und Transparenz, in Bezug auf alle an dem 
öffentlichen Vergabeverfahren beteiligten 
Unternehmen eingehalten werden, 
unabhängig von gemäß dieser Verordnung 
eingeleiteten und laufenden Prüfverfahren. 
Diese Verordnung lässt die Richtlinien 
2014/23/EU, 2014/24/EU und 2014/25/EU 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates im Hinblick auf die geltenden 
Verpflichtungen in den Bereichen 
Umwelt-, Sozial- und Arbeitsrecht 
unberührt.
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Änderungsantrag 18

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 36

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(36) Drittstaatliche Subventionen, die 
ein Unternehmen in die Lage versetzen, ein 
in Bezug auf die Bauleistungen, 
Lieferungen oder Dienstleistungen 
ungerechtfertigt günstiges Angebot 
abzugeben, sollten als tatsächliche oder 
potenzielle Ursache für eine 
Wettbewerbsverzerrung im Rahmen eines 
öffentlichen Vergabeverfahrens angesehen 
werden. Solche Verzerrungen sollten 
folglich auf Grundlage der in den 
Erwägungsgründen 13 und 14 
beschriebenen, nicht erschöpfenden Liste 
von Indikatoren sowie des Konzepts des 
ungerechtfertigt günstigen Angebots 
beurteilt werden. Anhand der Indikatoren 
sollte festgestellt werden können, wie eine 
drittstaatliche Subvention den Wettbewerb 
verzerrt, indem sie die 
Wettbewerbsposition eines Unternehmens 
verbessert und es in die Lage versetzt, ein 
ungerechtfertigt günstiges Angebot 
abzugeben. Unternehmen sollte 
Gelegenheit gegeben werden darzulegen, 
dass das Angebot nicht ungerechtfertigt 
günstig ist, u. a. durch Berufung auf die in 
Artikel 69 Absatz 2 der Richtlinie 
2014/24/EU genannten Elemente. Das 
Zuschlagsverbot sollte nur dann gelten, 
wenn der günstige Charakter des Angebots, 
das aufgrund drittstaatlicher Subventionen 
abgegeben werden konnte, nicht 
gerechtfertigt werden kann, das Angebot 
den Zuschlag erhalten würde und das das 
Angebot einreichende Unternehmen keine 
Verpflichtungsangebote vorgelegt hat, die 
als angemessen und hinreichend angesehen 
werden, um die Verzerrung vollständig und 
wirksam zu beseitigen.

(36) Drittstaatliche Subventionen, die 
ein Unternehmen in die Lage versetzen, ein 
in Bezug auf die Bauleistungen, 
Lieferungen oder Dienstleistungen 
ungerechtfertigt günstiges Angebot 
abzugeben, sollten als tatsächliche oder 
potenzielle Ursache für eine 
Wettbewerbsverzerrung im Rahmen eines 
öffentlichen Vergabeverfahrens angesehen 
werden. Solche Verzerrungen sollten 
folglich auf Grundlage der in den 
Erwägungsgründen 13 und 14 
beschriebenen, nicht erschöpfenden Liste 
von Indikatoren sowie des Konzepts des 
ungerechtfertigt günstigen Angebots 
beurteilt werden. Anhand der Indikatoren 
sollte festgestellt werden können, wie eine 
drittstaatliche Subvention den Wettbewerb 
verzerrt, indem sie die 
Wettbewerbsposition eines Unternehmens 
verbessert und es in die Lage versetzt, ein 
ungerechtfertigt günstiges Angebot 
abzugeben. Unternehmen sollte 
Gelegenheit gegeben werden darzulegen, 
dass das Angebot nicht ungerechtfertigt 
günstig ist, u. a. durch Berufung auf die in 
Artikel 69 Absatz 2 der Richtlinie 
2014/24/EU genannten Elemente. Das 
Zuschlagsverbot sollte nur dann gelten, 
wenn der günstige Charakter des Angebots, 
das aufgrund drittstaatlicher Subventionen 
abgegeben werden konnte, nicht 
gerechtfertigt werden kann, das Angebot 
den Zuschlag erhalten würde und das das 
Angebot einreichende Unternehmen keine 
Verpflichtungsangebote vorgelegt hat, die 
als angemessen und hinreichend angesehen 
werden, um die Verzerrung vollständig und 
wirksam zu beseitigen. Bei Erlass eines 
Beschlusses, der die Erteilung des 
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Zuschlags untersagt, wird das betreffende 
Unternehmen von der Teilnahme an dem 
öffentlichen Vergabeverfahren 
ausgeschlossen.

Änderungsantrag 19

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 37

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(37) Angesichts der Merkmale des 
Vorabprüfungsmechanismus für 
Zusammenschlüsse und öffentliche 
Vergabeverfahren und mit Blick auf die für 
derartige Transaktionen erforderliche 
Rechtssicherheit können 
Zusammenschlüsse und öffentliche 
Vergabeverfahren, die nach den jeweils 
geltenden Verfahren angemeldet bzw. 
gemeldet und beurteilt wurden, von der 
Kommission nicht von Amts wegen erneut 
geprüft werden. Finanzielle Zuwendungen, 
über die die Kommission im Wege des 
Anmelde- bzw. Meldeverfahrens 
informiert wurde, können jedoch auch 
außerhalb des Prüfverfahrens für 
Zusammenschlüsse oder öffentliche 
Vergabeverfahren relevant sein. Um 
Informationen über Subventionen aus 
Drittstaaten einzuholen, sollte die 
Kommission über die Möglichkeit 
verfügen, Untersuchungen für bestimmte 
Wirtschaftszweige, bestimmte Arten von 
Wirtschaftstätigkeiten oder in Bezug auf 
die Nutzung bestimmter Instrumente für 
drittstaatliche Subventionen einzuleiten.

(37) Angesichts der Merkmale des 
Vorabprüfungsmechanismus für 
Zusammenschlüsse und öffentliche 
Vergabeverfahren und mit Blick auf die für 
derartige Transaktionen erforderliche 
Rechtssicherheit können 
Zusammenschlüsse und öffentliche 
Vergabeverfahren, die nach den jeweils 
geltenden Verfahren angemeldet bzw. 
gemeldet und beurteilt wurden, von der 
Kommission nicht von Amts wegen erneut 
geprüft werden. Finanzielle Zuwendungen, 
über die die Kommission im Wege des 
Anmelde- bzw. Meldeverfahrens 
informiert wurde, können jedoch auch 
außerhalb des Prüfverfahrens für 
Zusammenschlüsse oder öffentliche 
Vergabeverfahren relevant sein. Um 
Informationen über Subventionen aus 
Drittstaaten einzuholen, sollte die 
Kommission über die Möglichkeit 
verfügen, Untersuchungen für bestimmte 
Wirtschaftszweige, bestimmte Arten von 
Wirtschaftstätigkeiten oder in Bezug auf 
die Nutzung bestimmter Instrumente für 
drittstaatliche Subventionen einzuleiten. 
Die Kommission sollte die im Rahmen 
solcher Marktuntersuchungen erlangten 
Informationen verwenden können, um im 
Rahmen von Verfahren nach dieser 
Verordnung bestimmte Transaktionen zu 
überprüfen.

Änderungsantrag 20
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 43

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(43) Die Durchführung dieser 
Verordnung durch die Union sollte mit 
dem Unionsrecht und dem WTO-
Abkommen sowie mit den Zusagen im 
Rahmen anderer Handels- und 
Investitionsübereinkommen, zu deren 
Vertragsparteien die Union oder die 
Mitgliedstaaten zählen, im Einklang 
stehen.

(43) Die Durchführung dieser 
Verordnung durch die Union sollte mit 
dem Unionsrecht und dem WTO-
Abkommen sowie mit den Zusagen im 
Rahmen anderer Handels- und 
Investitionsübereinkommen, zu deren 
Vertragsparteien die Union oder die 
Mitgliedstaaten zählen, im Einklang 
stehen. Diese Verordnung sollte 
unbeschadet der Ausarbeitung 
multilateraler Regeln zur Bekämpfung 
wettbewerbsverzerrender Subventionen 
gelten.

Änderungsantrag 21

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 43 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(43a) Um die Ausarbeitung 
multilateraler Regeln zur Bekämpfung 
wettbewerbsverzerrender Subventionen 
und ihrer Ursachen zu fördern, muss ein 
Dialog mit Drittstaaten eingerichtet 
werden. Wenn die Kommission das 
Bestehen systemischer verzerrender 
drittstaatlicher Subventionen feststellt 
oder vermutet, so sollte sie die 
Möglichkeit haben, einen Dialog mit dem 
betreffenden Drittstaat aufzunehmen, um 
Optionen zu sondieren, die auf die 
Einstellung oder Änderung der 
wettbewerbsverzerrenden Subventionen 
abzielen, um deren 
wettbewerbsverzerrende Auswirkungen 
auf den Binnenmarkt zu beseitigen. Sieht 
ein bilaterales Abkommen zwischen der 
Union und einem Drittstaat einen 
Konsultationsmechanismus für 
systemisch verzerrende drittstaatliche 
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Subventionen vor, die in den 
Anwendungsbereich dieser Verordnung 
fallen, so sollte dieser Mechanismus 
genutzt werden, um den Dialog mit 
Drittstaaten zu erleichtern. Die 
Kommission sollte sich auch bemühen 
können, die Einstellung oder Änderung 
der wettbewerbsverzerrenden 
Subventionen zu bewirken, indem sie die 
Angelegenheit in einschlägigen 
internationalen Foren oder im Wege der 
Zusammenarbeit mit anderen 
Drittstaaten, die von denselben 
systemischen wettbewerbsverzerrenden 
Subventionen betroffen sind, oder mit 
anderen interessierten Drittstaaten zur 
Sprache bringt. Dieser Dialog sollte die 
Kommission weder daran hindern, 
Untersuchungen nach dieser Verordnung 
einzuleiten oder laufende 
Untersuchungen fortzusetzen, noch eine 
Alternative zu Abhilfemaßnahmen 
darstellen. Die Kommission sollte das 
Europäische Parlament und den Rat 
unverzüglich über einschlägige 
Entwicklungen unterrichten.

Änderungsantrag 22

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 47

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(47) Um für einheitliche Bedingungen 
für die Durchführung dieser Verordnung zu 
sorgen, sollten der Kommission nach 
Artikel 291 AEUV 
Durchführungsbefugnisse übertragen 
werden. Diese Durchführungsbefugnisse 
sollten ausgeübt werden, um Form und 
Inhalt der Anmeldungen von 
Zusammenschlüssen sowie der Meldungen 
von finanziellen Zuwendungen im Rahmen 
der öffentlichen Auftragsvergabe, 
Einzelheiten zur Offenlegung, Form und 
Inhalt von Transparenzanforderungen, die 

(47) Um für einheitliche Bedingungen 
für die Durchführung dieser Verordnung zu 
sorgen, sollten der Kommission 
Durchführungsbefugnisse übertragen 
werden. Diese Durchführungsbefugnisse 
sollten ausgeübt werden, um Form und 
Inhalt der Anmeldungen von 
Zusammenschlüssen sowie der Meldungen 
von finanziellen Zuwendungen im Rahmen 
der öffentlichen Auftragsvergabe, 
Einzelheiten zur Offenlegung, Form und 
Inhalt von Transparenzanforderungen, die 
Berechnungsweise von Fristen, 
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Berechnungsweise von Fristen, 
Bedingungen und zeitliche Begrenzungen 
für Verpflichtungen sowie ausführliche 
Vorschriften zu den Schritten des 
Prüfverfahrens für öffentliche 
Vergabeverfahren festzulegen. Diese 
Befugnisse sollten im Einklang mit der 
Verordnung (EU) Nr. 182/2011 ausgeübt 
werden.

Bedingungen und zeitliche Begrenzungen 
für Verpflichtungen sowie ausführliche 
Vorschriften zu den Schritten des 
Prüfverfahrens für öffentliche 
Vergabeverfahren festzulegen. Diese 
Befugnisse sollten im Einklang mit der 
Verordnung (EU) Nr. 182/2011 ausgeübt 
werden. Die Kommission sollte diese 
Durchführungsbefugnisse spätestens ein 
Jahr nach Inkrafttreten dieser 
Verordnung erstmals ausüben.

Änderungsantrag 23

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 47 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(47a) Die Kommission sollte die 
Möglichkeit haben, ein vereinfachtes 
Verfahren einzuführen, nach dem sie 
bestimmte Zusammenschlüsse oder 
öffentliche Vergabeverfahren behandelt, 
die offenbar mit geringerer 
Wahrscheinlichkeit zu 
Wettbewerbsverzerrungen auf dem 
Binnenmarkt durch drittstaatliche 
Subventionen führen.

Änderungsantrag 24

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 48

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(48) Um auch langfristig faire 
Wettbewerbsbedingungen im Binnenmarkt 
zu gewährleisten und sowohl Fälle, für die 
eine Anmeldung bzw. Meldung erfolgt ist, 
als auch von Amts wegen geprüfte Fälle 
angemessen abzudecken, sollte der 
Kommission nach Artikel 290 AEUV die 
Befugnis zum Erlass von Rechtsakten 
übertragen werden in Bezug auf die 

(48) Um auch langfristig faire 
Wettbewerbsbedingungen im Binnenmarkt 
zu gewährleisten und sowohl Fälle, für die 
eine Anmeldung bzw. Meldung erfolgt ist, 
als auch von Amts wegen geprüfte Fälle 
angemessen abzudecken, sollte die 
Kommission die Funktionsweise und 
Wirksamkeit dieser Verordnung, 
einschließlich der in den Artikeln 18 und 
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Änderung der Schwellenwerte für die 
Anmeldung von Zusammenschlüssen bzw. 
die Meldung bei öffentlichen 
Vergabeverfahren, in Bezug auf die 
Freistellung bestimmter Gruppen von 
Unternehmen von den Anmelde- bzw. 
Meldepflichten nach dieser Verordnung 
sowie in Bezug auf die Änderung der 
Fristen für die Vorprüfung und die 
eingehende Prüfung angemeldeter 
Zusammenschlüsse bzw. gemeldeter 
finanzieller Zuwendungen bei öffentlichen 
Vergabeverfahren. Was finanzielle 
Zuwendungen im Rahmen öffentlicher 
Vergabeverfahren angeht, so sollte die 
Befugnis zum Erlass solcher Rechtsakte 
in einer Weise ausgeübt werden, die auch 
den Interessen von KMU Rechnung trägt. 
Es ist von besonderer Bedeutung, dass die 
Kommission im Zuge der Vorbereitung 
dieser Rechtsakte angemessene 
Konsultationen, auch auf der Ebene von 
Sachverständigen, durchführt, die mit den 
in der Interinstitutionellen Vereinbarung 
vom 13. April 2016 über bessere 
Rechtsetzung47 niedergelegten 
Grundsätzen im Einklang stehen. Um 
insbesondere für eine gleichberechtigte 
Beteiligung an der Vorbereitung 
delegierter Rechtsakte zu sorgen, sollten 
das Europäische Parlament und der Rat 
alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die 
Sachverständigen der Mitgliedstaaten 
erhalten, und ihre Sachverständigen 
sollten systematisch Zugang zu den 
Sitzungen der Sachverständigengruppen 
der Kommission haben, die mit der 
Vorbereitung der delegierten Rechtsakte 
befasst sind.

27 festgelegten Melde- bzw. 
Anmeldeschwellen, spätestens zwei Jahre 
nach ihrem Inkrafttreten und danach alle 
drei Jahre bewerten und diese Bewertung 
dem Europäischen Parlament und dem 
Rat in einem Bericht vorlegen. In diesem 
Bericht sollte auch bewertet werden, ob 
diese Verordnung geändert werden sollte. 
Wird in dem Bericht eine Änderung der 
Verordnung vorgeschlagen, so kann ihm 
ein Legislativvorschlag beigefügt werden, 
insbesondere in Bezug auf die Änderung 
der Schwellenwerte für die Anmeldung 
von Zusammenschlüssen bzw. die 
Meldung bei öffentlichen 
Vergabeverfahren, in Bezug auf die 
Freistellung bestimmter Gruppen von 
Unternehmen von den Anmelde- bzw. 
Meldepflichten nach dieser Verordnung, in 
Bezug auf die Einführung spezifischer 
niedrigerer Anmeldeschwellen für 
bestimmte Wirtschaftszweige oder 
differenzierter Schwellenwerte für 
verschiedene Arten von öffentlichen 
Aufträgen sowie in Bezug auf die 
Änderung der Fristen für die Vorprüfung 
und die eingehende Prüfung angemeldeter 
Zusammenschlüsse bzw. gemeldeter 
finanzieller Zuwendungen bei öffentlichen 
Vergabeverfahren. Was finanzielle 
Zuwendungen im Rahmen öffentlicher 
Vergabeverfahren angeht, so sollte die 
Bewertung in einer Weise durchgeführt 
werden, die auch den Interessen von KMU 
Rechnung trägt. Die Kommission sollte 
auch quantifizierte Kosten-Nutzen-
Analysen und Ex-ante-Analysen zu den 
Auswirkungen auf Investitionen und das 
Wohl der Verbraucher durchführen. Im 
Rahmen ihrer Bewertung sollte die 
Kommission in Erwägung ziehen, die 
vorliegende Verordnung aufzuheben, 
wenn sie der Auffassung ist, dass die 
Ausarbeitung multilateraler Regeln zur 
Bekämpfung wettbewerbsverzerrender 
Subventionen diese Verordnung 
vollständig überflüssig gemacht hat.
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Änderungsantrag 25

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Mit dieser Verordnung werden 
Regeln und Verfahren für die Prüfung 
drittstaatlicher Subventionen, die den 
Binnenmarkt verzerren, und für die 
Beseitigung solcher Verzerrungen 
festgelegt. Solche Verzerrungen können 
bei jeder wirtschaftlichen Tätigkeit 
auftreten, vor allem bei 
Zusammenschlüssen und öffentlichen 
Vergabeverfahren.

(1) Mit dieser Verordnung werden 
Regeln und Verfahren für die Prüfung 
drittstaatlicher Subventionen, die den 
Binnenmarkt verzerren, und für die 
Beseitigung solcher Verzerrungen 
festgelegt, um für faire 
Wettbewerbsbedingungen zu sorgen. 
Solche Verzerrungen können bei jeder 
wirtschaftlichen Tätigkeit auftreten, vor 
allem bei Zusammenschlüssen und 
öffentlichen Vergabeverfahren.

Änderungsantrag 26

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe a – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) umfasst der Begriff „finanzielle 
Zuwendung“

a) umfasst der Begriff „finanzielle 
Zuwendung“ unter anderem

Änderungsantrag 27

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe a – Ziffer i

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

i) den Transfer von Geldern oder 
Verbindlichkeiten, wie etwa 
Kapitalzuführungen, Zuschüsse, Kredite, 
Kreditgarantien, Steueranreize, Ausgleich 
von Betriebsverlusten, Ausgleich für von 
öffentlichen Stellen auferlegte finanzielle 
Belastungen, Schuldenerlass, 
Schuldenswaps oder Umschuldung,

i) den Transfer von Geldern oder 
Verbindlichkeiten, wie etwa 
Kapitalzuführungen, Zuschüsse, Kredite, 
Kreditgarantien, Steueranreize, 
Steuerbefreiungen, Ausgleich von 
Betriebsverlusten, Ausgleich für von 
öffentlichen Stellen auferlegte finanzielle 
Belastungen, Schuldenerlass, 
Schuldenswaps oder Umschuldung,



PE703.002v01-00 26/163 RR\1255041DE.docx

DE

Änderungsantrag 28

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe a – Ziffer ii

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ii) den Verzicht auf ansonsten fällige 
Einnahmen, oder

ii) den Verzicht auf ansonsten fällige 
Einnahmen,

Änderungsantrag 29

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe a – Ziffer ii a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

iia) unzureichend vergütete besondere 
oder ausschließliche Rechte oder

Änderungsantrag 30

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe a – Ziffer iii

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

iii) die Bereitstellung oder den Erwerb 
von Waren oder Dienstleistungen;

iii) die Bereitstellung oder den Erwerb 
von Waren oder Dienstleistungen, es sei 
denn, die Bereitstellung oder der Erwerb 
erfolgt im Rahmen eines 
wettbewerbsorientierten, transparenten, 
diskriminierungsfreien und 
bedingungsfreien 
Ausschreibungsverfahrens;

Änderungsantrag 31

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Eine Verzerrung auf dem 
Binnenmarkt liegt vor, wenn eine 

(1) Eine Verzerrung auf dem 
Binnenmarkt liegt vor, wenn eine 
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drittstaatliche Subvention geeignet ist, die 
Wettbewerbsposition des betreffenden 
Unternehmens im Binnenmarkt zu 
verbessern, und durch diese Verbesserung 
der Wettbewerb im Binnenmarkt 
tatsächlich oder potenziell beeinträchtigt 
wird. Ob eine Verzerrung des 
Binnenmarkts vorliegt, wird anhand von 
Indikatoren ermittelt wie

drittstaatliche Subvention geeignet ist, die 
Wettbewerbsposition des betreffenden 
Unternehmens im Binnenmarkt zu 
verbessern, und durch diese Verbesserung 
der Wettbewerb im Binnenmarkt 
tatsächlich oder potenziell beeinträchtigt 
wird. Ob eine Verzerrung des 
Binnenmarkts vorliegt, wird anhand von 
Indikatoren ermittelt wie u. a.

Änderungsantrag 32

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) der Situation des Unternehmens 
und der betreffenden Märkte,

c) der Situation des Unternehmens, 
einschließlich seiner Größe, und der 
betreffenden Märkte und insbesondere 
einer Bewertung, ob das betreffende 
Unternehmen unter dem Eigentum, der 
Kontrolle oder der politischen Aufsicht 
oder Leitung der Behörden des Drittstaats 
tätig ist;

Änderungsantrag 33

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

d) des Umfangs der 
Wirtschaftstätigkeit des betreffenden 
Unternehmens auf dem Binnenmarkt,

d) des Umfangs und der Entwicklung 
der Wirtschaftstätigkeit des betreffenden 
Unternehmens auf dem Binnenmarkt und 
auf seinem Heimatmarkt,

Änderungsantrag 34

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 2
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Eine drittstaatliche Subvention 
führt wahrscheinlich nicht zu Verzerrungen 
des Binnenmarkts, wenn ihr Gesamtbetrag 
in einem Zeitraum von drei 
aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren 
5 Mio. EUR nicht erreicht.

(2) Eine drittstaatliche Subvention 
führt wahrscheinlich nicht zu Verzerrungen 
des Binnenmarkts, wenn ihr Gesamtbetrag 
in einem Zeitraum von drei 
aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren 
4 Mio. EUR nicht erreicht.

Änderungsantrag 35

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) Die Kommission kann prüfen, ob 
der Drittstaat über ein System zur 
Überprüfung von Subventionen verfügt, 
das nach Auffassung der Kommission 
rechtlich und praktisch gewährleistet, 
dass das Niveau des Schutzes vor 
unzulässigen staatlichen Eingriffen in die 
Marktkräfte und vor unlauterem 
Wettbewerb dem Schutzniveau in der 
Union mindestens gleichwertig ist, ob die 
Subvention im Rahmen dieses Systems 
genehmigt wurde und ob diese 
Genehmigung auch für die 
Auswirkungen auf den Binnenmarkt 
relevant erscheint.

Änderungsantrag 36

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 2 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2b) Um Effizienz und Transparenz 
sicherzustellen, veröffentlicht die 
Kommission spätestens 24 Monate nach 
Inkrafttreten dieser Verordnung 
Leitlinien für die Anwendung dieses 
Artikels, die Erläuterungen und Beispiele 
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für die Anwendung der einzelnen 
Indikatoren umfassen. Die Kommission 
aktualisiert diese Leitlinien in enger 
Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten 
regelmäßig und hält das Europäische 
Parlament und den Rat auf dem 
Laufenden.

Änderungsantrag 37

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1 – Nummer 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a)
Ausfuhrfinanzierungssubventione

n, die von Drittstaaten gewährt werden, 
die nicht zu den Unterzeichnern des 
OECD-Übereinkommens über öffentlich 
unterstützte Exportkredite gehören;

Änderungsantrag 38

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1 – Nummer 2 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2b) drittstaatliche Subventionen für 
Unternehmen, die in Wirtschaftszweigen 
tätig sind, die durch strukturelle 
Überkapazität gekennzeichnet sind;

Änderungsantrag 39

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Kommission wägt 
gegebenenfalls die negativen 
Auswirkungen einer drittstaatlichen 
Subvention in Form der Verzerrung des 
Binnenmarkts gegen die positiven 

(1) Die Kommission kann 
gegebenenfalls die negativen 
Auswirkungen einer drittstaatlichen 
Subvention in Form der Verzerrung des 
Binnenmarkts gegen die positiven 
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Auswirkungen der Subvention auf die 
Entwicklung der betreffenden 
wirtschaftlichen Tätigkeit ab.

Auswirkungen der Subvention auf die 
Entwicklung der betreffenden 
wirtschaftlichen Tätigkeit auf dem 
Binnenmarkt abwägen.

Änderungsantrag 40

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) Spätestens 24 Monate nach 
Inkrafttreten dieser Verordnung 
veröffentlicht die Kommission Leitlinien 
zur Anwendung dieses Artikels, in denen 
auch die Kriterien festgelegt sind, die der 
Abwägungsprüfung zugrunde gelegt 
werden. Die Kommission aktualisiert 
diese Leitlinien in enger Zusammenarbeit 
mit den Mitgliedstaaten regelmäßig und 
hält das Europäische Parlament und den 
Rat hierüber auf dem Laufenden.

Änderungsantrag 41

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Um die tatsächlich oder potenziell 
durch eine drittstaatliche Subvention 
verursachte Verzerrung auf dem 
Binnenmarkt zu beseitigen, kann die 
Kommission Abhilfemaßnahmen 
auferlegen. Das betreffende Unternehmen 
kann auch Verpflichtungsangebote 
unterbreiten.

(1) Unbeschadet des Artikels 5 ergreift 
die Kommission Abhilfemaßnahmen, um 
die durch eine ausländische Subvention 
tatsächlich oder potenziell verursachte 
Verzerrung auf dem Binnenmarkt zu 
beseitigen, es sei denn, sie hat 
Verpflichtungsangebote des betreffenden 
Unternehmens gemäß Absatz 1a 
angenommen.

Änderungsantrag 42

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 1 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) Die Kommission kann 
Verpflichtungsangebote des betreffenden 
Unternehmens annehmen, wenn diese 
Verpflichtungen die Verzerrung auf dem 
Binnenmarkt vollständig und wirksam 
beseitigen. Nimmt die Kommission solche 
Verpflichtungsangebote an, so erklärt sie 
die Verpflichtungen mittels eines 
Verpflichtungsbeschlusses nach Artikel 9 
Absatz 3 für das Unternehmen für 
bindend. Die Kommission überwacht, ob 
das Unternehmen die vereinbarten 
Verpflichtungen einhält.

Änderungsantrag 43

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die Verpflichtungsangebote bzw. 
Abhilfemaßnahmen müssen die durch die 
drittstaatliche Subvention im Binnenmarkt 
verursachte Verzerrung vollständig und 
wirksam beseitigen.

(2) Die Verpflichtungsangebote bzw. 
Abhilfemaßnahmen müssen die durch die 
drittstaatliche Subvention im Binnenmarkt 
tatsächlich oder potenziell verursachte 
Verzerrung vollständig und wirksam 
beseitigen.

Änderungsantrag 44

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 3 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Die Verpflichtungen bzw. 
Abhilfemaßnahmen können Folgendes 
umfassen:

(3) Die Verpflichtungen bzw. 
Abhilfemaßnahmen können u. a. 
Folgendes umfassen:

Änderungsantrag 45
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 3 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) Bereitstellung des Zugangs zu einer 
Infrastruktur, die durch die verzerrenden 
drittstaatlichen Subventionen erworben 
oder gefördert wurde, zu fairen und 
diskriminierungsfreien Bedingungen, es sei 
denn, ein solcher fairer und 
diskriminierungsfreier Zugang ist bereits 
kraft in der Union geltender 
Rechtsvorschriften vorgesehen,

a) Bereitstellung des Zugangs zu einer 
Infrastruktur oder Anlage, die durch die 
verzerrenden drittstaatlichen Subventionen 
erworben oder gefördert wurde, zu fairen 
und diskriminierungsfreien Bedingungen, 
es sei denn, ein solcher fairer und 
diskriminierungsfreier Zugang ist bereits 
kraft in der Union geltender 
Rechtsvorschriften vorgesehen,

Änderungsantrag 46

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 3 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) Verringerung der Kapazitäten oder 
der Marktpräsenz,

b) Verringerung der Kapazitäten oder 
der Marktpräsenz, auch durch 
vorübergehende Beschränkungen der 
Wirtschaftstätigkeit auf dem 
Binnenmarkt,

Änderungsantrag 47

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 3 – Buchstabe h a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ha) an die beteiligten Unternehmen 
ergehende Anordnung, der Kommission 
jede Teilnahme an künftigen öffentlichen 
Vergabeverfahren in der Union während 
eines angemessenen Zeitraums zu 
melden, wenn der geschätzte Wert des 
öffentlichen Auftrags unter den in 
Artikel 27 festgelegten Schwellenwerten 
liegt,
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Änderungsantrag 48

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 3 – Buchstabe h b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

hb) an die beteiligten Unternehmen 
ergehende Anordnung, ihre 
Leitungsstruktur anzupassen.

Änderungsantrag 49

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Die Kommission kann 
Berichterstattungs- und 
Transparenzvorschriften auferlegen.

(4) Die Kommission erlegt 
Berichterstattungs- und 
Transparenzvorschriften auf.

Änderungsantrag 50

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Bietet ein Unternehmen 
Verpflichtungen an, mit denen die 
Verzerrung auf dem Binnenmarkt 
vollständig und wirksam beseitigt wird, so 
kann die Kommission diese annehmen 
und mittels eines 
Verpflichtungsbeschlusses nach Artikel 9 
Absatz 3 für das Unternehmen für 
bindend erklären.

entfällt

Änderungsantrag 51

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 6
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Schlägt das betreffende 
Unternehmen vor, die drittstaatliche 
Subvention einschließlich einer 
angemessenen Verzinsung zurückzuzahlen, 
so akzeptiert die Kommission die 
Rückzahlung als Verpflichtung, wenn sie 
feststellen kann, dass die Rückzahlung 
transparent und wirksam ist, wobei sie dem 
Risiko einer Umgehung der Ziele dieser 
Verordnung Rechnung trägt.

(6) Schlägt das betreffende 
Unternehmen vor, die drittstaatliche 
Subvention einschließlich einer 
angemessenen Verzinsung zurückzuzahlen, 
so akzeptiert die Kommission die 
Rückzahlung als Verpflichtung nur dann, 
wenn sie feststellen kann, dass die 
Rückzahlung transparent ist und die 
verzerrenden Auswirkungen dadurch 
wirksam und angemessen behoben 
werden, wobei sie dem Risiko einer 
Umgehung der Ziele dieser Verordnung 
Rechnung trägt.

Änderungsantrag 52

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission kann auf eigene Initiative 
(von Amts wegen) Informationen aus allen 
Quellen über mutmaßlich Verzerrungen 
bewirkende Subventionen aus Drittstaaten 
prüfen.

Die Kommission kann auf eigene Initiative 
(von Amts wegen) Informationen aus allen 
Quellen, einschließlich der 
Mitgliedstaaten und Unternehmen oder 
der Sozialpartner auf Unionsebene, über 
mutmaßlich Verzerrungen bewirkende 
Subventionen aus Drittstaaten prüfen.

Die Kommission richtet eine Kontaktstelle 
ein, über die diese Informationen 
vertraulich gemeldet werden können.
Die Kommission unterrichtet die Behörde 
über alle ergriffenen Folgemaßnahmen.
Die zuständigen Behörden erheben Daten 
und tauschen sie mit der Kommission aus.
Die Kommission veröffentlicht spätestens 
24 Monate nach Inkrafttreten dieser 
Verordnung Leitlinien zu den Kriterien 
für die Einleitung einer Überprüfung von 
Amts wegen.

Änderungsantrag 53
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) setzt sie das betreffende 
Unternehmen davon in Kenntnis und

b) setzt sie das betreffende 
Unternehmen und gegebenenfalls auch 
die Mitgliedstaaten davon in Kenntnis und

Änderungsantrag 54

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Gelangt die Kommission im 
Anschluss an eine vorläufige Beurteilung 
zu dem Schluss, dass keine hinreichenden 
Gründe für die Einleitung einer 
eingehenden Prüfung vorliegen, weil 
entweder keine drittstaatliche Subvention 
gegeben ist oder keine Anhaltspunkte für 
eine tatsächliche oder potenzielle 
Verzerrung auf dem Binnenmarkt 
vorliegen, schließt sie die Vorprüfung ab 
und setzt das betreffende Unternehmen 
davon in Kenntnis.

(3) Gelangt die Kommission im 
Anschluss an eine vorläufige Beurteilung 
zu dem Schluss, dass keine hinreichenden 
Gründe für die Einleitung einer 
eingehenden Prüfung vorliegen, weil 
entweder keine drittstaatliche Subvention 
gegeben ist oder keine Anhaltspunkte für 
eine tatsächliche oder potenzielle 
Verzerrung auf dem Binnenmarkt 
vorliegen, schließt sie die Vorprüfung ab 
und setzt das betreffende Unternehmen, die 
betreffenden Mitgliedstaaten und das 
Europäische Parlament davon in 
Kenntnis.

Änderungsantrag 55

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Stellt die Kommission fest, dass 
eine drittstaatliche Subvention den 
Binnenmarkt nach den Artikeln 3 bis 5 
verzerrt, so kann sie Abhilfemaßnahmen 
auferlegen (im Folgenden „Beschluss zur 
Auferlegung von Abhilfemaßnahmen“).

(2) Stellt die Kommission fest, dass 
eine drittstaatliche Subvention den 
Binnenmarkt nach den Artikeln 3 und 4 
und unbeschadet des Artikels 5 verzerrt, 
so erlegt sie Abhilfemaßnahmen auf (im 
Folgenden „Beschluss zur Auferlegung 
von Abhilfemaßnahmen“), es sei denn, sie 
nimmt Verpflichtungen gemäß Absatz 3 
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an.

Änderungsantrag 56

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission kann einstweilige 
Maßnahmen ergreifen, wenn

Die Kommission kann – auch in der Phase 
der Vorprüfung – einstweilige 
Maßnahmen ergreifen, wenn

Änderungsantrag 57

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Einstweilige Maßnahmen sind befristet 
und können verlängert werden, wenn 
weiterhin Anzeichen für 
wettbewerbsverzerrende Auswirkungen 
oder die ernste Gefahr einer erheblichen 
und nicht wiedergutzumachenden 
Schädigung des Wettbewerbs auf dem 
Binnenmarkt bestehen.

Änderungsantrag 58

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 12 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Kommission kann bei 
Unternehmen die erforderlichen 
Nachprüfungen vornehmen.

(1) Zur Erfüllung der ihr durch diese 
Verordnung übertragenen Aufgaben 
nimmt die Kommission erforderlichenfalls 
Nachprüfungen bei Unternehmen vor.
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Änderungsantrag 59

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 12 – Absatz 2 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) alle Räumlichkeiten und 
Grundstücke des betreffenden 
Unternehmens zu betreten,

a) alle Räumlichkeiten, Grundstücke 
und Transportmittel des betreffenden 
Unternehmens zu betreten,

Änderungsantrag 60

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 13 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Zur Erfüllung der ihr durch diese 
Verordnung übertragenen Aufgaben kann 
die Kommission Nachprüfungen im 
Hoheitsgebiet eines Drittstaats 
durchführen, sofern das betreffende 
Unternehmen seine Zustimmung erteilt 
hat und die Regierung des Drittstaats 
offiziell unterrichtet wurde und der 
Nachprüfung zugestimmt hat. Artikel 12 
Absätze 1, 2 und 3 Buchstaben a und b 
gelten entsprechend.

Zur Erfüllung der ihr durch diese 
Verordnung übertragenen Aufgaben kann 
die Kommission Nachprüfungen im 
Hoheitsgebiet eines Drittstaats 
durchführen, sofern die Regierung des 
Drittstaats offiziell unterrichtet wurde und 
der Nachprüfung zugestimmt hat. 
Artikel 12 Absätze 1, 2 und 3 Buchstaben a 
und b gelten entsprechend.

Änderungsantrag 61

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 15 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Kommission kann per 
Beschluss Geldbußen und Zwangsgelder 
verhängen, wenn ein betroffenes 
Unternehmen oder eine 
Unternehmensvereinigung vorsätzlich oder 
fahrlässig

(1) Die Kommission verhängt per 
Beschluss Geldbußen und Zwangsgelder, 
wenn ein betroffenes Unternehmen oder 
eine betroffene Unternehmensvereinigung 
vorsätzlich oder fahrlässig
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Änderungsantrag 62

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 15 – Absatz 5 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Kommt ein betroffenes 
Unternehmen einem 
Verpflichtungsbeschluss nach Artikel 9 
Absatz 3, einem Beschluss zur Anordnung 
einstweiliger Maßnahmen nach Artikel 10 
oder einem Beschluss zur Auferlegung von 
Abhilfemaßnahmen nach Artikel 9 
Absatz 2 nicht nach, so kann die 
Kommission per Beschluss

(5) Kommt ein betroffenes 
Unternehmen oder eine betroffene 
Unternehmensvereinigung einem 
Verpflichtungsbeschluss nach Artikel 9 
Absatz 3, einem Beschluss zur Anordnung 
einstweiliger Maßnahmen nach Artikel 10 
oder einem Beschluss zur Auferlegung von 
Abhilfemaßnahmen nach Artikel 9 
Absatz 2 nicht nach, so kann die 
Kommission per Beschluss

Änderungsantrag 63

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 18 – Absatz 3 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) das erworbene Unternehmen oder 
mindestens eines der fusionierenden 
Unternehmen in der Union niedergelassen 
ist und in der Union einen Gesamtumsatz 
von mindestens 500 Mio. EUR erzielt und

a) das erworbene Unternehmen oder 
mindestens eines der fusionierenden 
Unternehmen in der Union niedergelassen 
ist und in der Union einen Gesamtumsatz 
von mindestens 400 Mio. EUR erzielt und

Änderungsantrag 64

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 18 – Absatz 3 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) die beteiligten Unternehmen in den 
drei Kalenderjahren vor der Anmeldung 
von Drittstaaten finanzielle Zuwendungen 
von insgesamt mehr als 50 Mio. EUR 
erhalten haben.

b) allen beteiligten Unternehmen in 
den drei Kalenderjahren vor der 
Anmeldung von Drittstaaten finanzielle 
Zuwendungen von insgesamt mehr als 
50 Mio. EUR gewährt wurden.

Änderungsantrag 65
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 18 – Absatz 4 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) das Gemeinschaftsunternehmen 
selbst oder eine seiner 
Muttergesellschaften in der Union 
niedergelassen ist und dort einen 
Gesamtumsatz von mindestens 
500 Mio. EUR erzielt und

a) das Gemeinschaftsunternehmen 
selbst in der Union niedergelassen ist und 
dort einen Gesamtumsatz von mindestens 
400 Mio. EUR erzielt und

Änderungsantrag 66

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 18 – Absatz 4 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) das Gemeinschaftsunternehmen 
selbst und seine Muttergesellschaften in 
den drei Kalenderjahren vor der 
Anmeldung von Drittstaaten finanzielle 
Zuwendungen von insgesamt mehr als 
50 Mio. EUR erhalten haben.

b) dem Gemeinschaftsunternehmen 
selbst und seinen Muttergesellschaften in 
den drei Kalenderjahren vor der 
Anmeldung von Drittstaaten finanzielle 
Zuwendungen von insgesamt mehr als 
50 Mio. EUR gewährt wurden.

Änderungsantrag 67

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 19 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Kommen die beteiligten 
Unternehmen ihrer Anmeldepflicht nicht 
nach, kann die Kommission die 
Anmeldung eines anmeldepflichtigen 
Zusammenschlusses verlangen und ihn 
nach Maßgabe dieser Verordnung prüfen. 
In diesem Fall ist die Kommission nicht an 
die in Artikel 23 Absätze 1 und 4 
genannten Fristen gebunden.

(4) Kommen die beteiligten 
Unternehmen ihrer Anmeldepflicht nicht 
nach, so verlangt die Kommission die 
Anmeldung eines anmeldepflichtigen 
Zusammenschlusses und prüft ihn nach 
Maßgabe dieser Verordnung. In diesem 
Fall ist die Kommission nicht an die in 
Artikel 23 Absätze 1 und 4 genannten 
Fristen gebunden.

Änderungsantrag 68



PE703.002v01-00 40/163 RR\1255041DE.docx

DE

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 19 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Die Kommission kann die 
vorherige Anmeldung eines 
Zusammenschlusses, bei dem es sich nicht 
um einen anmeldepflichtigen 
Zusammenschluss im Sinne des Artikels 18 
handelt, vor dem Vollzug des 
Zusammenschlusses jederzeit verlangen, 
wenn sie vermutet, dass die beteiligten 
Unternehmen in den drei Jahren vor dem 
Zusammenschluss von drittstaatlichen 
Subventionen profitiert haben könnten. 
Ein solcher Zusammenschluss gilt für die 
Zwecke dieser Verordnung als 
anmeldepflichtiger Zusammenschluss.

(5) Die Kommission kann die 
vorherige Anmeldung eines 
Zusammenschlusses, bei dem es sich nicht 
um einen anmeldepflichtigen 
Zusammenschluss im Sinne des Artikels 18 
handelt, vor dem Vollzug des 
Zusammenschlusses jederzeit verlangen, 
wenn sie vermutet, dass den beteiligten 
Unternehmen in den drei Jahren vor dem 
Zusammenschluss drittstaatliche 
Subventionen gewährt worden sein 
könnten. Ein solcher Zusammenschluss gilt 
für die Zwecke dieser Verordnung als 
anmeldepflichtiger Zusammenschluss.

Änderungsantrag 69

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 27 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Für die Zwecke des Artikels 28 
liegt eine meldepflichtige drittstaatliche 
finanzielle Zuwendung im Rahmen eines 
öffentlichen EU-Vergabeverfahrens vor, 
wenn der geschätzte Wert des 
Vergabeverfahrens mindestens 
250 Mio. EUR beträgt.

(2) Für die Zwecke des Artikels 28 
dieser Verordnung liegt eine 
meldepflichtige drittstaatliche finanzielle 
Zuwendung im Rahmen eines öffentlichen 
EU-Vergabeverfahrens vor, wenn der 
geschätzte Gesamtwert des 
Vergabeverfahrens, der gemäß den 
Bestimmungen von Artikel 5 der 
Richtlinie 2014/24/EU und Artikel 16 der 
Richtlinie 2014/25/EU berechnet wird, 
mindestens 200 Mio. EUR beträgt.

Änderungsantrag 70

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 28 – Absatz 2
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die Pflicht zur vorherigen Meldung 
drittstaatlicher finanzieller Zuwendungen 
nach diesem Artikel gilt für 
Wirtschaftsteilnehmer, Gruppen von 
Wirtschaftsteilnehmern nach Artikel 26 
Absatz 2 der Richtlinie 2014/23/EU, 
Artikel 19 Absatz 2 der 
Richtlinie 2014/24/EU und Artikel 37 
Absatz 2 der Richtlinie 2014/25/EU sowie 
für die wichtigsten Unterauftragnehmer 
und die wichtigsten Lieferanten. Ein 
Unterauftragnehmer oder Lieferant gilt als 
wichtiger Unterauftragnehmer oder 
Lieferant, wenn seine Teilnahme 
wesentliche Elemente der 
Auftragserfüllung gewährleistet bzw. 
immer dann, wenn der wirtschaftliche 
Anteil seines Beitrags 30 % des 
geschätzten Auftragswerts übersteigt.

(2) Die Pflicht zur vorherigen Meldung 
drittstaatlicher finanzieller Zuwendungen 
nach diesem Artikel gilt für 
Wirtschaftsteilnehmer, Gruppen von 
Wirtschaftsteilnehmern nach Artikel 26 
Absatz 2 der Richtlinie 2014/23/EU, 
Artikel 19 Absatz 2 der 
Richtlinie 2014/24/EU und Artikel 37 
Absatz 2 der Richtlinie 2014/25/EU sowie 
für die wichtigsten Unterauftragnehmer 
und die wichtigsten Lieferanten. Ein 
Unterauftragnehmer oder Lieferant gilt als 
wichtiger Unterauftragnehmer oder 
Lieferant, wenn der wirtschaftliche Anteil 
seines Beitrags 20 % des geschätzten 
Auftragswerts übersteigt.

Änderungsantrag 71

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 28 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Bei Gruppen von 
Wirtschaftsteilnehmern, den wichtigsten 
Unterauftragnehmern und den wichtigsten 
Lieferanten sorgt der federführende 
Wirtschaftsteilnehmer für die Meldung.

(3) Bei Gruppen von 
Wirtschaftsteilnehmern, den wichtigsten 
Unterauftragnehmern und den wichtigsten 
Lieferanten sorgt der federführende 
Wirtschaftsteilnehmer für die Meldung. 
Der federführende Wirtschaftsteilnehmer 
haftet nicht für Informationen, die von 
seinen wichtigsten Unterauftragnehmern 
oder seinen wichtigsten Lieferanten 
bereitgestellt werden.

Änderungsantrag 72

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 28 – Absatz 6
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Wenn die Kommission vermutet, 
dass ein Unternehmen in den drei Jahren 
vor Einreichung des Angebots oder des 
Antrags auf Teilnahme am öffentlichen 
Vergabeverfahren möglicherweise von 
drittstaatlichen finanziellen Zuwendungen 
profitiert hat, so kann sie vor Vergabe des 
Auftrags jederzeit die Meldung der 
drittstaatlichen finanziellen Zuwendungen 
verlangen, die das Unternehmen im 
Rahmen öffentlicher Vergabeverfahren 
erhalten hat und die nicht nach Artikel 27 
Absatz 2 meldepflichtig sind oder die in 
den Anwendungsbereich von Absatz 5 
dieses Artikels fallen. Sobald die 
Kommission die Meldung einer solchen 
drittstaatlichen finanziellen Zuwendung 
verlangt hat, gilt diese Zuwendung als 
meldepflichtige drittstaatliche finanzielle 
Zuwendung im Rahmen eines öffentlichen 
Vergabeverfahrens.

(6) Wenn die Kommission vermutet, 
dass einem Unternehmen in den drei 
Jahren vor Einreichung des Angebots oder 
des Antrags auf Teilnahme am öffentlichen 
Vergabeverfahren möglicherweise 
drittstaatliche finanzielle Zuwendungen 
gewährt wurden, so kann sie vor Vergabe 
des Auftrags jederzeit die Meldung der 
drittstaatlichen finanziellen Zuwendungen 
verlangen, die das Unternehmen im 
Rahmen öffentlicher Vergabeverfahren 
erhalten hat und die nicht nach Artikel 27 
Absatz 2 meldepflichtig sind oder die in 
den Anwendungsbereich von Absatz 5 
dieses Artikels fallen. Sobald die 
Kommission die Meldung einer solchen 
drittstaatlichen finanziellen Zuwendung 
verlangt hat, gilt diese Zuwendung als 
meldepflichtige drittstaatliche finanzielle 
Zuwendung im Rahmen eines öffentlichen 
Vergabeverfahrens.

Änderungsantrag 73

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 29 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die Kommission führt spätestens 
60 Tage nach Eingang der Meldung eine 
Vorprüfung durch.

(2) Die Kommission stellt spätestens 
40 Tage nach Eingang der Meldung eine 
Vorprüfung fertig.

Änderungsantrag 74

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 29 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Die Kommission kann spätestens 
200 Tage nach Eingang einer Meldung 
einen Beschluss zum Abschluss der 

(4) Die Kommission kann spätestens 
120 Tage nach Eingang einer Meldung 
einen Beschluss zum Abschluss der 
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eingehenden Prüfung erlassen. Diese Frist 
kann unter besonderen Umständen nach 
Konsultation des betreffenden öffentlichen 
Auftraggebers bzw. des Auftraggebers 
verlängert werden.

eingehenden Prüfung erlassen. Diese Frist 
kann unter besonderen Umständen nach 
Konsultation des betreffenden öffentlichen 
Auftraggebers bzw. des Auftraggebers um 
20 Tage verlängert werden.

Änderungsantrag 75

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 31 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) An ein Unternehmen, das eine 
Erklärung nach Artikel 28 vorgelegt hat, 
darf der Auftrag nur dann vergeben 
werden, bevor die Kommission einen der 
Beschlüsse nach Artikel 30 erlassen hat 
oder die Frist nach Artikel 29 Absatz 4 
verstrichen ist, wenn die Bewertung der 
eingereichten Angebote ergeben hat, dass 
das betreffende Unternehmen in jedem Fall 
das wirtschaftlich günstigste Angebot 
abgegeben hat.

(3) An ein Unternehmen, das eine 
Erklärung nach Artikel 28 vorgelegt hat, 
darf der Auftrag nur dann vergeben 
werden, bevor die Kommission einen der 
Beschlüsse nach Artikel 30 erlassen hat 
oder die Frist nach Artikel 29 Absatz 4 
dieser Verordnung verstrichen ist, wenn 
die Bewertung der eingereichten Angebote 
ergeben hat, dass das betreffende 
Unternehmen in jedem Fall das 
wirtschaftlich günstigste Angebot im Sinne 
des Artikels 67 Absatz 2 der Richtlinie 
2014/24/EU und des Artikels 82 Absatz 2 
der Richtlinie 2014/25/EU abgegeben hat. 
Informationen über verzerrende 
drittstaatliche Subventionen, 
einschließlich des Verdachts, dass eine 
falsche Erklärung abgegeben wurde, 
können der Kommission gemeldet werden.

Änderungsantrag 76

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 31 – Absatz 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) In jedem Fall unterrichtet der 
öffentliche Auftraggeber bzw. der 
Auftraggeber die Kommission über jeden 
Beschluss im Zusammenhang mit dem 
Ergebnis des öffentlichen 
Vergabeverfahrens.

(6) In jedem Fall unterrichtet der 
öffentliche Auftraggeber bzw. der 
Auftraggeber die Kommission 
unverzüglich über jeden Beschluss im 
Zusammenhang mit dem Ergebnis des 
öffentlichen Vergabeverfahrens.
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Änderungsantrag 77

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 31 – Absatz 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Die für die öffentliche 
Auftragsvergabe geltenden Grundsätze, so 
unter anderem Verhältnismäßigkeit, 
Nichtdiskriminierung, Gleichbehandlung 
und Transparenz, werden in Bezug auf alle 
an dem öffentlichen Vergabeverfahren 
beteiligten Unternehmen eingehalten. Die 
Prüfung drittstaatlicher Subventionen nach 
dieser Verordnung darf nicht dazu führen, 
dass der öffentliche Auftraggeber bzw. der 
Auftraggeber das betreffende Unternehmen 
in einer gegen diese Grundsätze 
verstoßenden Weise behandelt.

(7) Die für die öffentlichen 
Vergabeverfahren geltenden Grundsätze, 
so unter anderem Verhältnismäßigkeit, 
Nichtdiskriminierung, Gleichbehandlung 
und Transparenz, sowie die 
Verpflichtungen in Bezug auf das 
geltende Umwelt-, Sozial- und 
Arbeitsrecht und die geltenden Normen 
bei der Ausführung des Auftrags werden 
in Bezug auf alle an dem öffentlichen 
Vergabeverfahren beteiligten Unternehmen 
eingehalten. Die Prüfung drittstaatlicher 
Subventionen nach dieser Verordnung darf 
nicht dazu führen, dass der öffentliche 
Auftraggeber bzw. der Auftraggeber das 
betreffende Unternehmen in einer gegen 
diese Grundsätze verstoßenden Weise 
behandelt.

Änderungsantrag 78

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 32 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Außerdem kann die Kommission 
gegen die betreffenden Unternehmen per 
Beschluss Geldbußen von höchstens 1 % 
ihres im vorangegangenen Geschäftsjahr 
erzielten Gesamtumsatzes verhängen, 
wenn die Unternehmen in einer Meldung 
nach Artikel 28 oder in einer Ergänzung zu 
einer solchen Meldung dazu vorsätzlich 
oder fahrlässig unrichtige oder irreführende 
Angaben gemacht haben.

(2) Außerdem kann die Kommission 
gegen die betreffenden Unternehmen per 
Beschluss Geldbußen von höchstens 1 % 
ihres im vorangegangenen Geschäftsjahr 
erzielten Gesamtumsatzes verhängen, 
wenn die Unternehmen in einer Meldung 
oder Erklärung nach Artikel 28 oder in 
einer Ergänzung zu einer solchen Meldung 
oder Erklärung vorsätzlich oder fahrlässig 
unrichtige oder irreführende Angaben 
gemacht haben.



RR\1255041DE.docx 45/163 PE703.002v01-00

DE

Änderungsantrag 79

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 33 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Eine finanzielle Zuwendung, die im 
Rahmen eines Zusammenschlusses nach 
Artikel 19 gemeldet wird, kann auch im 
Zusammenhang mit einer anderen 
wirtschaftlichen Tätigkeit relevant sein und 
erneut geprüft werden.

(1) Eine finanzielle Zuwendung, die im 
Rahmen eines Zusammenschlusses nach 
Artikel 19 gemeldet wird, kann auch im 
Zusammenhang mit einer anderen 
wirtschaftlichen Tätigkeit relevant sein und 
im Rahmen dieser Verordnung erneut 
geprüft werden.

Änderungsantrag 80

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 33 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Eine finanzielle Zuwendung, die im 
Rahmen eines öffentlichen 
Vergabeverfahrens nach Artikel 28 
gemeldet wird, kann auch im 
Zusammenhang mit einer anderen 
wirtschaftlichen Tätigkeit relevant sein und 
erneut geprüft werden.

(2) Eine finanzielle Zuwendung, die im 
Rahmen eines öffentlichen 
Vergabeverfahrens nach Artikel 28 
gemeldet wird, kann auch im 
Zusammenhang mit einer anderen 
wirtschaftlichen Tätigkeit relevant sein und 
im Rahmen dieser Verordnung erneut 
geprüft werden.

Änderungsantrag 81

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 34 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Wenn aufgrund der vorliegenden 
Informationen ein begründeter Verdacht 
besteht, dass drittstaatliche Subventionen 
in einem bestimmten Wirtschaftszweig, für 
eine bestimmte Art von 
Wirtschaftstätigkeit oder auf der Grundlage 
eines bestimmten Subventionsinstruments 
den Binnenmarkt verzerren könnten, kann 
die Kommission in Bezug auf den 

(1) Wenn aufgrund der vorliegenden 
Informationen ein begründeter Verdacht 
besteht, dass drittstaatliche Subventionen 
in einem bestimmten Wirtschaftszweig, für 
eine bestimmte Art von 
Wirtschaftstätigkeit oder auf der Grundlage 
eines bestimmten Subventionsinstruments 
den Binnenmarkt verzerren könnten, führt 
die Kommission in Bezug auf den 
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betreffenden Wirtschaftszweig, die 
bestimmte Art der Wirtschaftstätigkeit oder 
den Einsatz des betreffenden 
Subventionsinstruments eine 
Marktuntersuchung durchführen. Im 
Rahmen dieser Marktuntersuchung kann 
die Kommission von den betreffenden 
Unternehmen oder 
Unternehmensvereinigungen die 
notwendigen Auskünfte einholen und die 
notwendigen Nachprüfungen vornehmen. 
Die Kommission kann auch 
Auskunftsverlangen an den betreffenden 
Mitgliedstaat oder Drittstaat richten.

betreffenden Wirtschaftszweig, die 
bestimmte Art der Wirtschaftstätigkeit oder 
den Einsatz des betreffenden 
Subventionsinstruments eine 
Marktuntersuchung durch. Im Rahmen 
dieser Marktuntersuchung holt die 
Kommission von den betreffenden 
Unternehmen oder 
Unternehmensvereinigungen die 
notwendigen Auskünfte ein und nimmt die 
notwendigen Nachprüfungen vor. Die 
Kommission kann auch 
Auskunftsverlangen an den betreffenden 
Mitgliedstaat oder Drittstaat richten.

Änderungsantrag 82

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 34 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die Kommission kann einen 
Bericht über die Ergebnisse ihrer 
Marktuntersuchung in Bezug auf 
bestimmte Wirtschaftszweige, bestimmte 
Arten von Wirtschaftstätigkeiten oder 
bestimmte Subventionsinstrumente 
veröffentlichen und interessierte Kreise 
um Stellungnahme bitten.

(2) Die Kommission veröffentlicht 
gegebenenfalls einen Bericht über die 
Ergebnisse ihrer Marktuntersuchung in 
Bezug auf bestimmte Wirtschaftszweige, 
bestimmte Arten von 
Wirtschaftstätigkeiten oder bestimmte 
Subventionsinstrumente und bittet 
interessierte Kreise um Stellungnahme.

Änderungsantrag 83

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 34 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 34a
Dialog mit Drittstaaten

(1) Wenn die Kommission infolge 
einer Marktuntersuchung gemäß 
Artikel 34 das Bestehen systemischer 
verzerrender drittstaatlicher Subventionen 
feststellt oder wenn aufgrund anderer 
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vorliegender Informationen ein 
begründeter Verdacht besteht, dass 
derartige Subventionen vorliegen, kann 
die Kommission im Namen der Union 
einen Dialog mit dem betreffenden 
Drittstaat aufnehmen, um Optionen zu 
sondieren, die auf die Einstellung oder 
Änderung der wettbewerbsverzerrenden 
Subventionen abzielen, um deren 
wettbewerbsverzerrende Auswirkungen 
auf den Binnenmarkt zu beseitigen. 
(2) Dieser Dialog hindert die 
Kommission nicht daran, weitere 
Maßnahmen im Rahmen dieser 
Verordnung zu ergreifen, einschließlich 
der Einleitung oder Fortsetzung von 
Untersuchungen oder der Anwendung 
von einstweiligen Maßnahmen oder 
Abhilfemaßnahmen. 
(3) Die Kommission kann sich darum 
bemühen, die Einstellung oder Änderung 
der systemischen verzerrenden 
Subventionen zu erwirken, auch indem 
sie die Angelegenheit in einschlägigen 
internationalen Foren zur Sprache bringt. 
(4) Die Kommission kann mit jedem 
anderen Drittstaat, der von denselben 
systemischen verzerrenden Subventionen 
betroffen ist, und mit jedem interessierten 
Drittstaat im Namen der Union 
Konsultationen aufnehmen oder mit 
ihnen zusammenarbeiten, um die 
Einstellung oder Änderung der 
Subventionen zu erwirken. Dabei kann 
gegebenenfalls auch eine Koordinierung 
in einschlägigen internationalen Foren 
und eine Koordinierung als Reaktion auf 
die systemischen verzerrenden 
Subventionen erfolgen. 
(5) Die Kommission unterrichtet das 
Europäische Parlament und den Rat 
unverzüglich über einschlägige 
Entwicklungen.

Änderungsantrag 84
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 35 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Für die Befugnisse der Kommission 
nach Artikel 9 gilt eine Verjährungsfrist 
von zehn Jahren ab dem Tag, an dem dem 
betreffenden Unternehmen eine 
drittstaatliche Subvention gewährt wurde. 
Jede Maßnahme der Kommission nach 
Artikel 8, 11, 12 oder 13 in Bezug auf eine 
drittstaatliche Subvention führt zur 
Unterbrechung der Verjährungsfrist. Nach 
jeder Unterbrechung beginnt die 
Verjährungsfrist von vorne.

(1) Für die Befugnisse der Kommission 
nach Artikel 9 gilt eine Verjährungsfrist 
von zehn Jahren ab dem Tag, an dem dem 
betreffenden Unternehmen eine 
drittstaatliche Subvention gewährt wurde. 
Jede Maßnahme der Kommission nach 
Artikel 8, 11, 12, 13 oder 34 in Bezug auf 
eine drittstaatliche Subvention führt zur 
Unterbrechung der Verjährungsfrist. Nach 
jeder Unterbrechung beginnt die 
Verjährungsfrist von vorne.

Änderungsantrag 85

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 40 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3a) Die vorliegende Verordnung lässt 
die Anwendung der Verordnung (EU) 
2022/... des Europäischen Parlaments und 
des Rates1a unberührt.
__________________
1a Verordnung (EU) 2022/... des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
über den Zugang von 
Wirtschaftsteilnehmern, Waren und 
Dienstleistungen aus Drittländern zum 
Markt für öffentliche Aufträge der Union 
und über Verfahren zur Unterstützung 
von Verhandlungen über den Zugang von 
Wirtschaftsteilnehmern, Waren und 
Dienstleistungen aus der Union zu den 
öffentlichen Beschaffungsmärkten von 
Drittländern (Internationales 
Beschaffungsinstrument – IPI) (ABl. L 
...).

Änderungsantrag 86
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 40 – Absatz 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Es wird keine Prüfung nach der 
vorliegenden Verordnung durchgeführt und 
keine Maßnahme verhängt oder 
aufrechterhalten, wenn diese Prüfung oder 
Maßnahme den Verpflichtungen der Union 
aus einem einschlägigen internationalen 
Übereinkommen, zu dessen 
Vertragsparteien sie gehört, zuwiderlaufen 
würde. Insbesondere werden im Rahmen 
dieser Verordnung keine Maßnahmen 
ergriffen, die einer spezifischen Maßnahme 
gegen eine Subvention im Sinne des 
Artikels 32.1 des Übereinkommens über 
Subventionen und Ausgleichsmaßnahmen 
gleichkämen. Die vorliegende Verordnung 
hindert die Union nicht daran, die Rechte 
auszuüben und die Verpflichtungen zu 
erfüllen, die ihr aus internationalen 
Übereinkünften erwachsen.

(7) Es wird keine Prüfung nach der 
vorliegenden Verordnung durchgeführt und 
keine Maßnahme verhängt oder 
aufrechterhalten, wenn diese Prüfung oder 
Maßnahme den Verpflichtungen der Union 
aus einem einschlägigen internationalen 
Übereinkommen, zu dessen 
Vertragsparteien sie gehört, zuwiderlaufen 
würde. Insbesondere werden im Rahmen 
dieser Verordnung keine Maßnahmen 
ergriffen, die einer spezifischen Maßnahme 
gegen eine Subvention im Sinne des 
Artikels 32.1 des Übereinkommens über 
Subventionen und Ausgleichsmaßnahmen, 
die von einem Drittstaat gewährt wurde, 
der Mitglied der Welthandelsorganisation 
ist, gleichkämen. Die vorliegende 
Verordnung hindert die Union nicht daran, 
die Rechte auszuüben und die 
Verpflichtungen zu erfüllen, die ihr aus 
internationalen Übereinkünften erwachsen.

Änderungsantrag 87

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 42 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) Form, Inhalt und andere 
Verfahrenseinzelheiten in Bezug auf die 
Anmeldung von Zusammenschlüssen nach 
Artikel 19,

a) Form, Inhalt und andere 
Verfahrenseinzelheiten in Bezug auf die 
Anmeldung von Zusammenschlüssen nach 
Artikel 19, einschließlich eines möglichen 
vereinfachten Verfahrens,

Änderungsantrag 88

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 42 – Absatz 1 – Buchstabe b
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) Form, Inhalt und andere 
Verfahrenseinzelheiten in Bezug auf die 
Meldung drittstaatlicher finanzieller 
Zuwendungen im Rahmen öffentlicher 
Vergabeverfahren nach Artikel 28,

b) Form, Inhalt und andere 
Verfahrenseinzelheiten in Bezug auf die 
Meldung drittstaatlicher finanzieller 
Zuwendungen im Rahmen öffentlicher 
Vergabeverfahren nach Artikel 28, 
einschließlich eines möglichen 
vereinfachten Verfahrens,

Änderungsantrag 89

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 42 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) Der erste Durchführungsrechtsakt 
bzw. die ersten Durchführungsrechtsakte, 
die alle in Absatz 1 genannten Elemente 
erfassen, werden spätestens ein Jahr nach 
Inkrafttreten dieser Verordnung erlassen.

Änderungsantrag 90

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 44

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 44 entfällt
Delegierte Rechtsakte

(1) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, delegierte Rechtsakte zu 
folgenden Zwecken zu erlassen:
a) Änderung der in den Artikeln 18 
und 27 genannten Schwellenwerte für die 
Anmeldung bzw. Meldung im Lichte der 
Praxis der Kommission in den ersten fünf 
Jahren der Anwendung dieser 
Verordnung und unter Berücksichtigung 
der Wirksamkeit der Anwendung,
b) Freistellung bestimmter Gruppen 
betroffener Unternehmen von der 
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Anmeldepflicht nach Artikel 19 bzw. der 
Meldepflicht nach Artikel 28 im Lichte 
der Praxis der Kommission in den ersten 
fünf Jahren der Anwendung dieser 
Verordnung, sofern diese Praxis die 
Ermittlung wirtschaftlicher Tätigkeiten 
gestattet, bei denen Verzerrungen auf dem 
Binnenmarkt durch Subventionen aus 
Drittstaaten unwahrscheinlich sind,
c) Änderung der zeitlichen Vorgaben 
für Vorprüfungen und eingehende 
Prüfungen nach den Artikeln 24 und 29.
(2) Delegierte Rechtsakte nach 
Absatz 1 werden gemäß Artikel 45 
erlassen.

Änderungsantrag 91

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 45

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 45 entfällt
Ausübung der Befugnisübertragung

(1) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte wird der 
Kommission unter den in diesem Artikel 
festgelegten Bedingungen übertragen.
(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte nach Artikel 44 
wird der Kommission auf unbestimmte 
Zeit übertragen, beginnend nach Ablauf 
einer Frist von zwei Jahren ab dem 
Datum des Inkrafttretens dieser 
Verordnung.
(3) Die Befugnisübertragung nach 
Artikel 44 kann vom Europäischen 
Parlament oder vom Rat jederzeit 
widerrufen werden. Der Beschluss über 
den Widerruf beendet die Übertragung 
der darin angegebenen Befugnis. Er wird 
am Tag nach seiner Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Europäischen Union oder 
zu einem im Beschluss über den Widerruf 
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angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. 
Die Gültigkeit delegierter Rechtsakte, die 
bereits in Kraft getreten sind, wird von 
dem Beschluss über den Widerruf nicht 
berührt.
(4) Vor dem Erlass eines delegierten 
Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten 
benannten Sachverständigen im Einklang 
mit den in der Interinstitutionellen 
Vereinbarung über bessere Rechtsetzung 
vom 13. April 2016 enthaltenen 
Grundsätzen.
(5) Sobald die Kommission einen 
delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt 
sie ihn zugleich dem Europäischen 
Parlament und dem Rat.
(6) Ein delegierter Rechtsakt, der 
nach Artikel 44 erlassen wurde, tritt nur 
in Kraft, wenn weder das Europäische 
Parlament noch der Rat innerhalb einer 
Frist von zwei Monaten nach 
Übermittlung dieses Rechtsakts an das 
Europäische Parlament und den Rat 
Einwände erhebt oder wenn vor Ablauf 
dieser Frist sowohl das Europäische 
Parlament als auch der Rat der 
Kommission mitteilen, dass sie keine 
Einwände erheben werden. Auf Initiative 
des Europäischen Parlaments oder des 
Rates wird diese Frist um zwei Monate 
verlängert.

Änderungsantrag 92

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 46 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission legt dem Europäischen 
Parlament und dem Rat spätestens 
innerhalb von fünf Jahren nach 
Inkrafttreten dieser Verordnung einen 
Bericht über die Anwendung dieser 
Verordnung vor und fügt, sofern sie dies 

(1) Die Kommission überprüft und 
bewertet das Funktionieren und die 
Wirksamkeit dieser Verordnung 
spätestens innerhalb von zwei Jahren nach 
ihrem Inkrafttreten und anschließend alle 
drei Jahre und legt dem Europäischen 
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für angemessen hält, einschlägige 
Legislativvorschläge bei.

Parlament und dem Rat einen Bericht 
über ihre Anwendung vor. Diese 
Überprüfung umfasst eine Bewertung der 
in den Artikeln 18 und 27 festgelegten 
Schwellenwerte für Meldungen bzw. 
Anmeldungen und ihrer Auswirkungen 
auf die Fähigkeit der Kommission, diese 
Verordnung wirksam umzusetzen.

Änderungsantrag 93

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 46 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) Werden in dem Bericht 
Änderungen dieser Verordnung 
empfohlen und hält die Kommission dies 
angesichts ihrer Praxis bei der 
Anwendung dieser Verordnung und unter 
Berücksichtigung der Wirksamkeit der 
Anwendung für angemessen, so können 
dem Bericht einschlägige 
Legislativvorschläge unter anderem zu 
folgenden Zwecken beigefügt werden:
a) Änderung der Schwellenwerte für 
Meldungen bzw. Anmeldungen gemäß 
den Artikeln 18 und 27;
b) Befreiung bestimmter Kategorien 
betroffener Unternehmen, etwa 
gutgläubiger Staatsfonds oder 
Pensionsfonds, von der Melde- bzw. 
Anmeldepflicht gemäß den Artikeln 19 
und 28, insbesondere wenn es die Praxis 
der Kommission ermöglicht, 
Wirtschaftstätigkeiten zu ermitteln, bei 
denen es unwahrscheinlich ist, dass 
drittstaatliche Subventionen den 
Binnenmarkt verzerren;
c) Festlegung spezifischer 
Schwellenwerte für die Meldung bzw. 
Anmeldung für bestimmte 
Wirtschaftszweige oder differenzierter 
Schwellenwerte für verschiedene Arten 
öffentlicher Aufträge, insbesondere wenn 
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die Praxis der Kommission es ermöglicht, 
Wirtschaftstätigkeiten zu ermitteln, bei 
denen es wahrscheinlicher ist, dass 
drittstaatliche Subventionen den 
Binnenmarkt verzerren, auch in Bezug 
auf strategische Sektoren und kritische 
Infrastrukturen;
d)  Änderung der zeitlichen 
Vorgaben für Vorprüfungen und 
eingehende Prüfungen gemäß den 
Artikeln 24 und 29;
e)  Aufhebung der vorliegenden 
Verordnung, wenn die Kommission der 
Auffassung ist, dass multilaterale 
Regelungen zur Verhinderung 
verzerrender Subventionen diese 
Verordnung vollständig überflüssig 
gemacht haben.

Änderungsantrag 94

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 47 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Diese Verordnung gilt für 
drittstaatliche Subventionen, die in den 
zehn Jahren vor Geltungsbeginn dieser 
Verordnung gewährt wurden, wenn diese 
drittstaatlichen Subventionen den 
Binnenmarkt nach Geltungsbeginn dieser 
Verordnung verzerren.

(1) Diese Verordnung gilt für 
drittstaatliche Subventionen, die in den 
sieben Jahren vor Geltungsbeginn dieser 
Verordnung gewährt wurden, wenn diese 
drittstaatlichen Subventionen den 
Binnenmarkt nach Geltungsbeginn dieser 
Verordnung verzerren.
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BEGRÜNDUNG

Allgemeine Beurteilung

Insgesamt gesehen unterstützt der Berichterstatter das Ziel und die Ausgestaltung des 
Vorschlags für eine Verordnung über den Binnenmarkt verzerrende drittstaatliche 
Subventionen.

Mit dem Vorschlag wird eine seit Langem bestehende Regelungslücke geschlossen, die 
europäische Unternehmen gegenüber bestimmten ausländischen Wettbewerbern, die von 
drittstaatlichen Subventionen profitiert haben, im Wettbewerb benachteiligt. Während 
Subventionen, die von EU-Mitgliedstaaten gewährt werden, einer strengen Kontrolle im 
Rahmen der EU-Vorschriften über staatliche Beihilfen unterliegen, sind Subventionen, die 
von Drittstaaten gewährt werden, einer solchen Kontrolle oft entzogen. Dies führt zu einer 
Verzerrung der Wettbewerbsbedingungen im Binnenmarkt und möglicherweise dazu, dass 
europäische Unternehmen verdrängt werden, wodurch Innovationen und die Schaffung von 
Arbeitsplätzen in der Union gebremst werden. 

Der Berichterstatter unterstützt voll und ganz die Ansicht, dass dieses rechtliche Schlupfloch 
dringend geschlossen werden muss. Durch die Verordnung wird die offene strategische 
Autonomie der EU gestärkt, um für europäische und ausländische Wettbewerber im 
Binnenmarkt gleiche Wettbewerbsbedingungen zu schaffen. Darüber hinaus ist die 
Durchsetzung der Regeln des Binnenmarkts eine notwendige Voraussetzung, um die 
anhaltende Unterstützung für eine offene und faire Handelspolitik, die nach wie vor die 
wichtigste Quelle des Wohlstands in der EU ist, zu verstärken. In dem Bericht wird die 
Auffassung vertreten, dass dieser Vorschlag eine entscheidende Rolle bei den umfassenderen 
Bemühungen spielt, die offene strategische Autonomie der EU zu stärken, um ihre 
Haltung gegenüber Drittstaaten zu unterstützen und die wachsende Skepsis im Handel 
anzugehen. 

Ferner wird das Potenzial des Instruments begrüßt, der plurilateralen und multilateralen 
Entwicklung von Regeln zur Bekämpfung verzerrender drittstaatlicher Subventionen 
Impulse zu verleihen. Um die Stärkung dieser Dimension des Vorschlags hat sich der 
Berichterstatter aktiv bemüht. 

Vorgeschlagene Änderungen 

Der inklusive Prozess, der zu diesem Vorschlag geführt hat, einschließlich der 
Veröffentlichung eines Weißbuchs, einer umfassenden öffentlichen Konsultation und einer 
Folgenabschätzung, hat es der Kommission ermöglicht, einen Vorschlag vorzulegen, der nach 
Ansicht des Berichterstatters sehr ausgereift ist und der Auffassung vieler Interessenträger, 
dass dringend gehandelt werden muss, entspricht. 

Dennoch hat sich der Berichterstatter bemüht, eine Reihe von Änderungen und neuartigen 
Elementen einzuführen, die einen Mehrwert für den Vorschlag darstellen, ohne die 
Ausgestaltung und Wirksamkeit des Instruments insgesamt zu beeinträchtigen. 

Die allgemeine Wirksamkeit des Instruments hat für die Ausarbeitung des Berichts als 
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Richtschnur gedient. In diesem Zusammenhang begrüßt der Berichterstatter, dass die 
Verordnung nur durch die Kommission durchgesetzt werden darf, wodurch eine einheitliche 
Anwendung im EU-Binnenmarkt ermöglicht wird. Dies bedeutet jedoch auch, dass dieses 
Instrument ohne angemessene Mittel für die Umsetzung rasch zu einem übermäßigen 
Verwaltungsaufwand für die Kommission führen, den Verwaltungsaufwand für ausländische 
und europäische Unternehmen erhöhen und letztlich Investitionen im Binnenmarkt behindern 
könnte, ohne dass bezüglich der Verhinderung verzerrender drittstaatlicher Subventionen 
tatsächlich Fortschritte erzielt werden. 

Daher hat sich der Berichterstatter im Interesse eines Kompromisses für eine moderate 
Senkung der Schwellenwerte für die auf Meldung bzw. Anmeldung basierenden 
Instrumente entschieden, um sicherzustellen, dass einerseits der Verwaltungsaufwand für die 
Kommission und die Unternehmen weiterhin zu bewältigen ist und dass andererseits auch 
mehr potenzielle Fälle ins Visier genommen werden. Durch eine weitere Senkung der 
Schwellenwerte würde der Verwaltungsaufwand für die Kommission erheblich erhöht, 
wodurch das Ex-officio-Instrument und die Fähigkeit der Kommission, sich auf jene Fälle zu 
konzentrieren, die den Wettbewerb am stärksten verzerren, beeinträchtigt werden könnten. 
Der Berichterstatter hält es für wichtig, für ein Gleichgewicht zu sorgen zwischen dem 
Bestreben, eine beträchtliche Anzahl von Fällen abzudecken, und dem Bestreben, es der 
Kommission zu ermöglichen, bei ihrer Arbeit Prioritäten zu setzen und Prüfungen von Amts 
wegen einzuleiten, wenn Grund zu der Annahme besteht, dass ungerechtfertigte Subventionen 
gewährt werden. 

Dennoch ist der Berichterstatter der Ansicht, dass die relativ hohen Schwellenwerte mit mehr 
Klarheit, was die Aktivierung des Ex-officio-Instruments betrifft, einhergehen müssen. Er hat 
sich daher bemüht, es Interessenträgern und Mitgliedstaaten zu erleichtern, sich mit 
Informationen, die zur Einleitung einer Untersuchung führen könnten, an die Kommission zu 
wenden. Darüber hinaus hat der Berichterstatter eine Möglichkeit für die Kommission 
eingeführt, auf der Grundlage der Erfahrungen mit der Anwendung der Verordnung eine 
Überarbeitung bestimmter Schwellenwerte vorzuschlagen. Besonderes Augenmerk sollte 
auf die Einführung niedrigerer sektorspezifischer Schwellenwerte in aufstrebenden Branchen 
von strategischem Wert gelegt werden, wenn die im Rahmen dieses Instruments erhobenen 
Daten zeigen, dass drittstaatliche Subventionen den Erwerb in diesen Wirtschaftszweigen 
häufiger verzerren. 

Um die Verordnung weiter zu stärken, hat der Berichterstatter sichergestellt, dass der 
Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung auf dem Heimatmarkt eines 
ausländischen Unternehmens – z. B. wenn ein solches Unternehmen über eine 
Monopolstellung verfügt, die es ihm ermöglicht, Gewinne zu erwirtschaften, die wiederum 
die Wettbewerbsposition des Unternehmens auf anderen Märkten in unzulässiger Weise 
stärken – ebenfalls als finanzielle Zuwendung angesehen werden kann. Darüber hinaus hat der 
Berichterstatter klargestellt, dass für bekannte zukünftige Subventionen im Rahmen dieses 
Instruments eine Anmeldepflicht gilt, um ein mögliches Schlupfloch zu schließen, bei dem 
Subventionen, die von einer Regierung eines Drittstaats zugesagt und beschlossen wurden, 
aber noch nicht ausgezahlt oder auf andere Weise wirksam geworden sind, es einem 
ausländischen Wettbewerber ermöglichen würden, ungewöhnlich niedrige Angebote 
einzureichen oder ungewöhnlich hohe Angebote für Erwerbe zu machen und sich dabei der 
Prüfung im Rahmen dieser Verordnung zu entziehen. 
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Um die Rechtssicherheit für die Interessenträger zu verbessern, beauftragt der 
Berichterstatter die Kommission, Leitlinien für die Anwendung der in Artikel 5 vorgesehenen 
Abwägungsprüfung zu veröffentlichen. Darüber hinaus hat sich der Berichterstatter um eine 
Klarstellung dahingehend bemüht, dass bei der Abwägungsprüfung auch die Vereinbarkeit 
mit Gemeinwohlzielen sowie etwaige positive externe Effekte, die sich sowohl innerhalb als 
auch außerhalb des Binnenmarkts aus einer drittstaatlichen Subvention ergeben, 
berücksichtigt werden sollten. 

Der Berichterstatter hat ferner klargestellt, dass die Kommission bei ihrer Bewertung 
potenziell verzerrender drittstaatlicher Subventionen berücksichtigen kann, ob der betreffende 
Drittstaat über einen Subventionskontrollmechanismus verfügt, der sowohl rechtlich als 
auch in der Praxis dem der Union gleichwertig ist. Um eine Übererfüllung von Auflagen 
und den damit verbundenen Verwaltungsaufwand zu vermeiden, hat der Berichterstatter 
außerdem die Möglichkeit für Unternehmen eingeführt, sich zum Zwecke von 
Konsultationen vor der Anmeldung, bei denen festgestellt werden soll, ob die formalen 
Anforderungen für die Anmeldung von Zusammenschlüssen erfüllt sind, an die Kommission 
zu wenden. Darüber hinaus hat der Berichterstatter einen neuen Artikel über den Dialog mit 
Drittstaaten hinzugefügt, der dazu dienen soll, die Ursachen verzerrender drittstaatlicher 
Subventionen anzugehen.

Einen weiteren wichtigen Schwerpunkt hat der Berichterstatter auf die Stärkung der 
internationalen Dimension gelegt. Diese Verordnung ist als eigenständiges Instrument 
konzipiert, solange in multilateralen Foren wie der WTO, wo das Problem verzerrender 
Subventionen für Dienstleistungen und Investitionen idealerweise gelöst werden sollte, keine 
Fortschritte erzielt werden. Der Berichterstatter sieht in diesem Instrument daher die 
Gelegenheit für die EU, sich noch stärker darum zu bemühen, multilaterale und plurilaterale 
Lösungen für verzerrende Subventionen voranzubringen. 

Vor diesem Hintergrund hat der Berichterstatter die Möglichkeit eingeführt, dass die 
Kommission im Namen der Union einen Dialog mit Drittstaaten aufnimmt, wenn festgestellt 
wird, dass in einem Drittstaat dauerhaft systemische verzerrende Subventionsregelungen 
bestehen. In der Erwartung, dass dies der Entwicklung multilateraler Lösungen Impulse geben 
wird, sollten diese Regelungen auch in den entsprechenden multilateralen Foren erörtert 
werden.
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31.3.2022

STELLUNGNAHME DES AUSSCHUSSES FÜR WIRTSCHAFT UND WÄHRUNG

für den Ausschuss für internationalen Handel

zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über den 
Binnenmarkt verzerrende drittstaatliche Subventionen
(COM(2021)0223 – C9 0167/2021 – 2021/0114(COD))

Verfasserin der Stellungnahme(*): Stéphanie Yon-Courtin

(*) Assoziierter Ausschuss – Artikel 57 der Geschäftsordnung

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für Wirtschaft und Währung ersucht den federführenden Ausschuss für 
internationalen Handel, folgende Änderungsanträge zu berücksichtigen:

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Ein starker, offener und 
wettbewerbsorientierter Binnenmarkt stellt 
sicher, dass sowohl europäische als auch 
drittstaatliche Unternehmen miteinander in 
Leistungswettbewerb treten können. Die 
Union verfügt über ein ausgefeiltes und 
wirksames System der Beihilfenkontrolle, 
das darauf abzielt, für alle Unternehmen, 
die eine wirtschaftliche Tätigkeit im 
Binnenmarkt ausüben, faire Bedingungen 
zu gewährleisten. Dieses System der 
Beihilfenkontrolle verhindert, dass 
Mitgliedstaaten staatliche Beihilfen 
gewähren, die den Wettbewerb im 
Binnenmarkt in ungerechtfertigter Weise 

(1) Ein starker, offener und 
wettbewerbsorientierter Binnenmarkt stellt 
sicher, dass sowohl europäische als auch 
drittstaatliche Unternehmen miteinander in 
Leistungswettbewerb treten können. Bei 
der Prüfung einer drittstaatlichen 
Subvention kann die Kommission 
berücksichtigen, inwieweit ein 
Regulierungs- oder Aufsichtssystem eines 
Drittstaats mit der Beihilfenkontrolle der 
Union vergleichbar ist und durch 
Subventionen eines Drittstaats 
verursachte Verzerrungen wirksam 
verringert. Wenn die Kommission 
festgestellt hat, dass der Drittstaat, der die 
drittstaatliche Subvention gewährt, über 
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verzerren. ein System zur Überprüfung von 
Subventionen verfügt, das rechtlich und 
in der Praxis ein Schutzniveau gegen 
ungebührliche staatliche Eingriffe in die 
Marktkräfte und unlauteren Wettbewerb 
gewährleistet, das mindestens dem Niveau 
innerhalb der Union entspricht und das 
nicht nur den Markt des Drittstaats, 
sondern auch den Binnenmarkt der 
Union wirksam schützt, führt die 
drittstaatliche Subvention wahrscheinlich 
nicht zu Verzerrungen des Binnenmarkts. 
Die Union verfügt über ein ausgefeiltes 
und wirksames System der 
Beihilfenkontrolle, das darauf abzielt, für 
alle Unternehmen, die eine wirtschaftliche 
Tätigkeit im Binnenmarkt ausüben, faire 
Bedingungen zu gewährleisten. Dieses 
System der Beihilfenkontrolle verhindert, 
dass Mitgliedstaaten staatliche Beihilfen 
gewähren, die den Wettbewerb im 
Binnenmarkt in ungerechtfertigter Weise 
verzerren.

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Subventionen erhalten können 
Unternehmen jedoch auch von Drittstaaten, 
die öffentliche Mittel bereitstellen, welche 
dann beispielsweise für die Finanzierung 
wirtschaftlicher Tätigkeiten in einem 
Wirtschaftszweig im Binnenmarkt 
verwendet werden, etwa für die Teilnahme 
an öffentlichen Vergabeverfahren oder für 
den Erwerb von Unternehmen, die unter 
Umständen über strategische 
Vermögenswerte wie kritische 
Infrastrukturen und innovative 
Technologien verfügen. Solche 
Subventionen unterliegen bislang nicht den 
Unionsvorschriften für staatliche Beihilfen.

(2) Subventionen erhalten können 
Unternehmen jedoch auch von Drittstaaten, 
die öffentliche Mittel bereitstellen, welche 
dann beispielsweise für die Finanzierung 
wirtschaftlicher Tätigkeiten in einem 
Wirtschaftszweig im Binnenmarkt 
verwendet werden, etwa für die Teilnahme 
an öffentlichen Vergabeverfahren oder für 
den Erwerb von Unternehmen, die unter 
Umständen über strategische 
Vermögenswerte wie kritische 
Infrastrukturen und innovative 
Technologien verfügen. Solche 
Subventionen unterliegen bislang nicht den 
Unionsvorschriften für staatliche Beihilfen. 
Ähnliche Bedenken gelten in Bezug auf 
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staatseigene Unternehmen.

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Vor diesem Hintergrund ist es 
notwendig, die bestehenden 
Unionsinstrumente durch ein weiteres 
Instrument zu ergänzen, mit dem durch 
drittstaatliche Subventionen verursachte 
Verzerrungen im Binnenmarkt wirksam 
angegangen und faire 
Wettbewerbsbedingungen gewährleistet 
werden können. Das neue Instrument 
ergänzt insbesondere die 
Beihilfevorschriften der Union, die durch 
mitgliedstaatliche Subventionen 
verursachte Verzerrungen im Binnenmarkt 
betreffen.

(5) Vor diesem Hintergrund ist es 
notwendig, dass es eine internationale 
Struktur gibt, die sich mit dem Bereich 
der Subventionen aus verschiedenen 
Rechtsordnungen befasst. Mangels einer 
solchen Struktur ist es jedoch notwendig, 
die bestehenden Unionsinstrumente durch 
ein weiteres Instrument zu ergänzen, mit 
dem durch drittstaatliche Subventionen 
verursachte Verzerrungen im Binnenmarkt 
wirksam angegangen und faire 
Wettbewerbsbedingungen gewährleistet 
werden können. Das neue Instrument 
ergänzt insbesondere die 
Beihilfevorschriften der Union, die durch 
mitgliedstaatliche Subventionen 
verursachte Verzerrungen im Binnenmarkt 
betreffen.

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5a) Das neue Instrument sollte mit den 
bestehenden Instrumenten vereinbar sein, 
etwa mit der Verordnung (EG) 
Nr. 139/2004 des Rates1a, der 
Richtlinie 2014/24/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates1b oder der 
Verordnung (EU) 2019/452 des 
Europäischen Parlaments und des 
Rates1c. Bei der Anwendung der 
verschiedenen Instrumente sollte die 
Kommission im Sinne eines umfassenden 
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Ansatzes darauf achten, dass die 
erforderlichen Informationen effizient 
ausgetauscht werden.
__________________
1a Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des 
Rates vom 20. Januar 2004 über die 
Kontrolle von 
Unternehmenszusammenschlüssen („EG-
Fusionskontrollverordnung“) (ABl. L 24 
vom 29.1.2004, S. 1).
1b Richtlinie 2014/24/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 26. Februar 2014 über die öffentliche 
Auftragsvergabe und zur Aufhebung der 
Richtlinie 2004/18/EG (ABl. L 94 vom 
28.3.2014, S. 65).
1c Verordnung (EU) 2019/452 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 19. März 2019 zur Schaffung eines 
Rahmens für die Überprüfung 
ausländischer Direktinvestitionen in der 
Union (ABl. L 79I vom 21.3.2019, S. 1).

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5b) Unbeschadet des 
Haushaltsverfahrens sollte die 
Kommission mittels der bestehenden 
Finanzinstrumente mit ausreichenden 
personellen, finanziellen und technischen 
Ressourcen ausgestattet werden, damit sie 
im Hinblick auf die Durchsetzung dieser 
Verordnung ihre Pflichten wirksam 
erfüllen und ihre Befugnisse effektiv 
ausüben kann.

Änderungsantrag 6
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Es sollten Regeln und Verfahren 
zur Prüfung drittstaatlicher Subventionen 
festgelegt werden, die den Binnenmarkt 
tatsächlich oder potenziell verzerren, und 
die festgestellten Verzerrungen sollten 
gegebenenfalls beseitigt werden. 
Subventionen aus Drittstaaten können den 
Binnenmarkt verzerren, wenn das 
Unternehmen, das von der drittstaatlichen 
Subvention profitiert, eine wirtschaftliche 
Tätigkeit in der Union ausübt. Daher 
sollten in dieser Verordnung Vorschriften 
für alle Unternehmen festgelegt werden, 
die in der Union eine wirtschaftliche 
Tätigkeit ausüben. Angesichts der 
Bedeutung der von KMU ausgeübten 
wirtschaftlichen Tätigkeiten und ihres 
Beitrags zur Verwirklichung der 
wichtigsten politischen Ziele der Union 
wird den Auswirkungen dieser Verordnung 
auf KMU besondere Aufmerksamkeit 
gewidmet.

(6) Es sollten Regeln und Verfahren 
zur Prüfung drittstaatlicher Subventionen 
festgelegt werden, die den Binnenmarkt 
tatsächlich oder potenziell verzerren, und 
die festgestellten Verzerrungen sollten 
gegebenenfalls beseitigt werden. 
Subventionen aus Drittstaaten können den 
Binnenmarkt verzerren, wenn das 
Unternehmen, das von der drittstaatlichen 
Subvention profitiert, eine wirtschaftliche 
Tätigkeit in der Union ausübt. Eine 
wirksame Durchsetzung der in dieser 
Verordnung festgelegten Grundsätze wird 
dazu beitragen, die erforderliche 
Widerstandskraft des Binnenmarkts 
gegenüber externen wirtschaftlichen 
Einflüssen aufzubauen und für die 
Widerstandsfähigkeit Europas zu sorgen. 
Daher sollten in dieser Verordnung 
Vorschriften für alle Unternehmen 
festgelegt werden, die in der Union eine 
wirtschaftliche Tätigkeit ausüben. 
Angesichts der Bedeutung der von KMU 
ausgeübten wirtschaftlichen Tätigkeiten 
und ihres Beitrags zur Verwirklichung der 
wichtigsten politischen Ziele der Union 
wird den Auswirkungen dieser Verordnung 
auf KMU besondere Aufmerksamkeit 
gewidmet.

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Um einen fairen Wettbewerb im 
gesamten Binnenmarkt und eine kohärente 
Anwendung dieser Verordnung zu 
gewährleisten, sollte die ausschließliche 
Zuständigkeit für die Anwendung dieser 
Verordnung bei der Kommission liegen. 

(7) Um einen fairen Wettbewerb im 
gesamten Binnenmarkt und eine kohärente 
Anwendung dieser Verordnung zu 
gewährleisten, sollte die ausschließliche 
Zuständigkeit für die Anwendung dieser 
Verordnung bei der Kommission liegen. 
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Die Kommission sollte befugt sein, 
jegliche drittstaatliche Subvention, soweit 
sie in den Anwendungsbereich dieser 
Verordnung fällt, von Amts wegen zu 
prüfen und sich dabei auf Informationen 
aus allen verfügbaren Quellen stützen 
können. Um speziell bei großen 
Zusammenschlüssen (Fusionen und 
Übernahmen) und öffentlichen 
Vergabeverfahren, die bestimmte 
Schwellenwerte überschreiten, eine 
wirksame Kontrolle zu gewährleisten, 
sollte die Kommission befugt sein, 
Subventionen aus Drittstaaten auf der 
Grundlage einer vorherigen Anmeldung 
bzw. Meldung seitens des jeweiligen 
Unternehmens bei der Kommission zu 
prüfen.

Die Kommission sollte jegliche 
drittstaatliche Subvention, soweit sie in den 
Anwendungsbereich dieser Verordnung 
fällt, von Amts wegen prüfen und sich 
dabei auf Informationen aus allen 
verfügbaren Quellen stützen können. Um 
speziell bei großen Zusammenschlüssen 
(Fusionen und Übernahmen) und 
öffentlichen Vergabeverfahren, die 
bestimmte Schwellenwerte überschreiten, 
eine wirksame Kontrolle zu gewährleisten, 
sollte die Kommission Subventionen aus 
Drittstaaten auf der Grundlage einer 
vorherigen Anmeldung bzw. Meldung 
seitens des jeweiligen Unternehmens bei 
der Kommission prüfen.

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 7 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7a) Da die zuständigen Behörden der 
Mitgliedstaaten integraler Bestandteil der 
Anwendung dieser Verordnung sind, 
sollte die Kommission ein Netz für die 
strukturierte Kooperation und 
Kommunikation einrichten, um 
Informationen auszutauschen und das 
Vorgehen der Europäischen Union in 
Bezug auf den Binnenmarkt verzerrende 
drittstaatliche Subventionen zu 
koordinieren und zu stärken.

Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 10 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10a) Eine solche finanzielle 
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Zuwendung sollte auch für Fälle gelten, 
in denen der Begünstigte einen 
privilegierten Zugang zu seinem 
heimischen Markt genießt, etwa durch 
ausschließliche oder besondere Rechte 
oder gleichwertige Maßnahmen für die 
Lieferung von Waren oder die 
Erbringung von Dienstleistungen in dem 
Drittland, die ihm durch das nationale 
Recht gewährt werden, oder in denen der 
Begünstigte aufgrund der 
vorherrschenden rechtlichen und 
wirtschaftlichen Bedingungen von einem 
geschlossenen heimischen Markt 
profitiert. Dies könnte zu einem 
künstlichen Wettbewerbsvorteil führen, 
der im Binnenmarkt genutzt werden 
könnte, wodurch die 
wettbewerbsverzerrende Wirkung von 
Subventionen verschärft würde.

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Der Vorteil entsteht einem 
einzelnen Unternehmen oder 
Wirtschaftszweig oder mehreren 
Unternehmen oder Wirtschaftszweigen. 
Der Vorteil kann rechtlich oder faktisch 
festgestellt werden.

(11) Der Vorteil entsteht einem 
einzelnen Unternehmen oder 
Wirtschaftszweig oder mehreren 
Unternehmen oder Wirtschaftszweigen. 
Der Vorteil kann rechtlich oder faktisch 
festgestellt werden. Künftige 
rechtsverbindlich vereinbarte Vorteile 
fallen ebenfalls in den 
Anwendungsbereich dieser Verordnung. 
Solche künftigen Vorteile könnten auch 
in einer rechtsverbindlichen 
Ankündigung enthalten sein.

Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Bei der Anwendung dieser 
Indikatoren könnte die Kommission 
verschiedene Faktoren wie den Umfang der 
Subvention in absoluten Zahlen oder im 
Verhältnis zur Größe des Marktes oder 
zum Wert der Investition berücksichtigen. 
So dürfte beispielsweise ein 
Zusammenschluss, bei dem eine 
drittstaatliche Subvention einen 
wesentlichen Teil des für den Erwerb des 
Zielunternehmens gezahlten Preises deckt, 
eine verzerrende Wirkung haben. Ebenso 
dürften drittstaatliche Subventionen, die 
einen wesentlichen Teil des geschätzten 
Wertes eines Auftrags, der bei einem 
öffentlichen Vergabeverfahren vergeben 
werden soll, ausmachen, zu Verzerrungen 
führen. Gewährt ein Drittstaat eine 
Subvention für Betriebskosten, so dürfte 
diese mit höherer Wahrscheinlichkeit zu 
Verzerrungen führen, als eine 
drittstaatliche Subvention für 
Investitionskosten. Bei drittstaatlichen 
Subventionen für kleine und mittlere 
Unternehmen ist die Wahrscheinlichkeit 
geringer, dass sie Verzerrungen bewirken, 
als bei drittstaatlichen Subventionen für 
große Unternehmen. Darüber hinaus 
sollten die Merkmale des Marktes, 
insbesondere die Wettbewerbsbedingungen 
auf dem Markt, beispielsweise 
Marktzutrittsschranken, berücksichtigt 
werden. Drittstaatliche Subventionen, die 
zu Überkapazitäten führen, weil dadurch 
unwirtschaftliche Vermögenswerte 
weiterbetrieben werden, oder die 
Investitionen in Kapazitätserweiterungen 
fördern, die andernfalls nicht errichtet 
worden wären, dürften zu Verzerrungen 
führen. Eine drittstaatliche Subvention für 
einen Begünstigten, dessen Tätigkeit im 
Binnenmarkt, beispielsweise gemessen an 
dem in der Union erzielten Umsatz, nicht 
umfangreich ist, führt mit geringerer 
Wahrscheinlichkeit zu Verzerrungen als 
eine drittstaatliche Subvention für einen 

(14) Bei der Anwendung dieser 
Indikatoren könnte die Kommission 
verschiedene Faktoren wie den Umfang der 
Subvention in absoluten Zahlen oder im 
Verhältnis zur Größe des Marktes oder 
zum Wert der Investition berücksichtigen. 
So dürfte beispielsweise ein 
Zusammenschluss, bei dem eine 
drittstaatliche Subvention einen 
wesentlichen Teil des für den Erwerb des 
Zielunternehmens gezahlten Preises deckt, 
eine verzerrende Wirkung haben. Ebenso 
dürften drittstaatliche Subventionen, die 
einen wesentlichen Teil des geschätzten 
Wertes eines Auftrags, der bei einem 
öffentlichen Vergabeverfahren vergeben 
werden soll, ausmachen, zu Verzerrungen 
führen. Gewährt ein Drittstaat eine 
Subvention für Betriebskosten, so dürfte 
diese mit höherer Wahrscheinlichkeit zu 
Verzerrungen führen, als eine 
drittstaatliche Subvention für 
Investitionskosten. Bei drittstaatlichen 
Subventionen für kleine und mittlere 
Unternehmen ist die Wahrscheinlichkeit 
geringer, dass sie Verzerrungen bewirken, 
als bei drittstaatlichen Subventionen für 
große Unternehmen. Darüber hinaus 
sollten die Merkmale des Marktes, 
insbesondere die Wettbewerbsbedingungen 
auf dem Markt, beispielsweise 
Marktzutrittsschranken, berücksichtigt 
werden. Drittstaatliche Subventionen, die 
zu Überkapazitäten führen, weil dadurch 
unwirtschaftliche Vermögenswerte 
weiterbetrieben werden, oder die 
Investitionen in Kapazitätserweiterungen 
fördern, die andernfalls nicht errichtet 
worden wären, dürften zu Verzerrungen 
führen. Eine drittstaatliche Subvention für 
einen Begünstigten, dessen Tätigkeit im 
Binnenmarkt, beispielsweise gemessen an 
dem in der Union erzielten Umsatz, nicht 
umfangreich ist, führt mit geringerer 
Wahrscheinlichkeit zu Verzerrungen als 
eine drittstaatliche Subvention für einen 
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Begünstigten, der eine umfangreichere 
Tätigkeit im Binnenmarkt ausübt. 
Schließlich sollte es bei drittstaatlichen 
Subventionen, die 5 Mio. EUR nicht 
übersteigen, grundsätzlich als 
unwahrscheinlich angesehen werden, dass 
sie im Sinne dieser Verordnung den 
Binnenmarkt verzerren.

Begünstigten, der eine umfangreichere 
Tätigkeit im Binnenmarkt ausübt. Bei 
drittstaatlichen Subventionen, die 
5 Mio. EUR nicht übersteigen, sollte es als 
unwahrscheinlich angesehen werden, dass 
sie im Sinne dieser Verordnung den 
Binnenmarkt verzerren. Die Kommission 
sollte in enger Zusammenarbeit mit den 
Mitgliedstaaten Leitlinien mit weiteren 
Einzelheiten zur Beurteilung des 
wettbewerbsverzerrenden Charakters 
einer Subvention ausarbeiten und 
veröffentlichen, um Rechtssicherheit für 
alle Marktteilnehmer zu schaffen. Die 
Leitlinien sollten auch Beispiele für und 
typische Fälle von 
wettbewerbsverzerrenden und nicht 
wettbewerbsverzerrenden Subventionen 
enthalten.

Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Die Kommission sollte die 
positiven Auswirkungen einer 
drittstaatlichen Subvention auf die 
Entwicklung der jeweils subventionierten 
wirtschaftlichen Tätigkeit berücksichtigen. 
Diese positiven Auswirkungen sollte die 
Kommission gegen die negativen 
Auswirkungen einer drittstaatlichen 
Subvention in Form von Verzerrungen auf 
dem Binnenmarkt abwägen, um 
gegebenenfalls eine geeignete 
Abhilfemaßnahme zu ermitteln oder 
Verpflichtungsangebote anzunehmen. Die 
Abwägungsprüfung kann auch zu dem 
Schluss führen, dass keine 
Abhilfemaßnahmen erforderlich sind. Bei 
Kategorien drittstaatlicher Subventionen, 
bei denen die Wahrscheinlichkeit, dass sie 
den Binnenmarkt verzerren, als am größten 
gilt, ist es weniger wahrscheinlich, dass 
sie mehr positive als negative 

(16) Die Kommission sollte die 
positiven Auswirkungen einer 
drittstaatlichen Subvention auf die 
Entwicklung der jeweils subventionierten 
wirtschaftlichen Tätigkeit berücksichtigen, 
wobei politischen Ziele auf der Grundlage 
internationaler Vereinbarungen 
Rechnung zu tragen ist. Diese positiven 
Auswirkungen sollte die Kommission 
gegen die negativen Auswirkungen einer 
drittstaatlichen Subvention in Form von 
Verzerrungen auf dem Binnenmarkt 
abwägen, um gegebenenfalls eine 
geeignete Abhilfemaßnahme zu ermitteln 
oder Verpflichtungsangebote anzunehmen. 
Die Abwägungsprüfung kann auch zu dem 
Schluss führen, dass keine 
Abhilfemaßnahmen erforderlich sind. Bei 
Kategorien drittstaatlicher Subventionen, 
bei denen die Wahrscheinlichkeit, dass sie 
den Binnenmarkt verzerren, als am größten 
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Auswirkungen haben. gilt, bestehen erwartungsgemäß anstelle 
von positiven Auswirkungen 
überwältigend negative Auswirkungen. 
Vor diesem Hintergrund sollte der 
Kommission die Befugnis übertragen 
werden, delegierte Rechtsakte zur 
Anwendung der Abwägungsprüfung zu 
erlassen.

Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Die Kommission sollte befugt sein, 
jegliche Informationen über drittstaatliche 
Subventionen von Amts wegen zu prüfen. 
Dazu muss ein zweistufiges Verfahren 
eingeführt werden, das aus einer 
Vorprüfung und einer eingehenden 
Prüfung besteht.

(21) Die Kommission sollte befugt sein, 
jegliche Informationen über drittstaatliche 
Subventionen von Amts wegen zu prüfen. 
Dazu muss ein zweistufiges Verfahren 
eingeführt werden, das aus einer 
Vorprüfung und einer eingehenden 
Prüfung besteht. Die Kommission sollte 
Leitlinien zu den Kriterien für die 
Einleitung eines solchen Verfahrens 
veröffentlichen.

Änderungsantrag 14

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21a) Die Mitgliedstaaten sollten über 
ein vordefiniertes Informationssystem und 
eine Kontaktstelle verfügen, über die der 
Kommission Warnungen und 
Informationen über das Vorliegen einer 
potenziell wettbewerbsverzerrenden 
Subvention übermittelt werden können.

Änderungsantrag 15
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 22

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22) Der Kommission sollten 
angemessene Untersuchungsbefugnisse an 
die Hand gegeben werden, damit sie alle 
erforderlichen Informationen einholen 
kann. Sie sollte daher befugt sein, während 
des gesamten Verfahrens von allen 
Unternehmen bzw. 
Unternehmensvereinigungen Auskünfte 
einzuholen. Darüber hinaus sollte die 
Kommission befugt sein, Geldbußen und 
Zwangsgelder zu verhängen, wenn die 
angeforderten Auskünfte nicht fristgerecht 
erteilt werden oder unvollständige, 
unrichtige oder irreführende Angaben 
gemacht werden. Die Kommission kann 
auch Fragen an Mitgliedstaaten oder 
Drittstaaten richten. Darüber hinaus sollte 
die Kommission befugt sein, 
Nachprüfungen in den Räumlichkeiten des 
Unternehmens in der Union bzw. –
 vorbehaltlich der Zustimmung des 
Unternehmens und des betreffenden 
Drittstaats – in den Räumlichkeiten des 
Unternehmens in dem Drittstaat 
durchzuführen. Wenn das betreffende 
Unternehmen nicht kooperiert, sollte die 
Kommission ferner befugt sein, einen 
Beschluss auf der Grundlage der 
verfügbaren Informationen zu erlassen.

(22) Der Kommission sollten 
angemessene Untersuchungsbefugnisse an 
die Hand gegeben werden, damit sie alle 
erforderlichen Informationen einholen 
kann. Sie sollte daher befugt sein, während 
des gesamten Verfahrens von allen 
Unternehmen bzw. 
Unternehmensvereinigungen Auskünfte 
einzuholen. Darüber hinaus sollte die 
Kommission befugt sein, Geldbußen und 
Zwangsgelder zu verhängen, wenn die 
angeforderten Auskünfte nicht fristgerecht 
erteilt werden oder unvollständige, 
unrichtige oder irreführende Angaben 
gemacht werden. Um den abschreckenden 
Charakter dieser Verordnung zu stärken, 
sollte die Möglichkeit bestehen, die 
verschiedenen Sanktionen wie 
Abhilfemaßnahmen, Geldbußen und 
Zwangsgelder erforderlichenfalls 
gleichzeitig zu verhängen. Die 
Kommission kann auch Fragen an 
Mitgliedstaaten oder Drittstaaten richten. 
Darüber hinaus sollte die Kommission 
befugt sein, Nachprüfungen in den 
Räumlichkeiten des Unternehmens in der 
Union bzw. – vorbehaltlich der 
Zustimmung des betreffenden Drittstaats – 
in den Räumlichkeiten des Unternehmens 
in dem Drittstaat durchzuführen. Wenn das 
betreffende Unternehmen nicht kooperiert, 
sollte die Kommission ferner befugt sein, 
einen Beschluss auf der Grundlage der 
verfügbaren Informationen zu erlassen.

Änderungsantrag 16

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 24

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(24) In allen Fällen, in denen der (24) In allen Fällen, in denen der 
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Kommission aufgrund der Vorprüfung 
hinreichende Anhaltspunkte für das 
Vorliegen einer den Binnenmarkt 
verzerrenden drittstaatlichen Subvention 
vorliegen, sollte die Kommission befugt 
sein, eine eingehende Prüfung einzuleiten, 
um zusätzliche sachdienliche 
Informationen zur Beurteilung der 
drittstaatlichen Subvention einzuholen und 
um den Beteiligten die Ausübung ihrer 
Verteidigungsrechte zu ermöglichen.

Kommission aufgrund der Vorprüfung 
hinreichende Anhaltspunkte für das 
Vorliegen einer den Binnenmarkt 
verzerrenden drittstaatlichen Subvention 
vorliegen, sollte die Kommission befugt 
sein, eine eingehende Prüfung einzuleiten, 
um zusätzliche sachdienliche 
Informationen zur Beurteilung der 
drittstaatlichen Subvention einzuholen und 
um den Beteiligten die Ausübung ihrer 
Verteidigungsrechte zu ermöglichen. 
Solche eingehenden Prüfungen sollten 
rasch und innerhalb der festgelegten 
Fristen abgeschlossen werden, um die 
zugrunde liegenden wirtschaftlichen 
Tätigkeiten nicht zu lange zum Erliegen 
zu bringen.

Änderungsantrag 17

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 30

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(30) Es muss ein Gleichgewicht 
gefunden werden zwischen dem 
wirksamen Schutz des Binnenmarkts und 
der Notwendigkeit, den 
Verwaltungsaufwand für die dieser 
Verordnung unterliegenden Unternehmen 
zu begrenzen. Daher sollten nur solche 
Zusammenschlüsse der Pflicht zur 
vorherigen Anmeldung unterliegen, bei 
denen die kombinierten, nach dieser 
Verordnung geltenden Schwellenwerte, die 
auf dem in der Union erzielten Umsatz 
bzw. der Höhe der Subvention basieren, 
erreicht werden.

(30) Es muss ein Gleichgewicht 
gefunden werden zwischen dem 
wirksamen Schutz des Binnenmarkts und 
der Notwendigkeit, den 
Verwaltungsaufwand für die dieser 
Verordnung unterliegenden Unternehmen 
zu begrenzen. Daher sollten nur solche 
Zusammenschlüsse der Pflicht zur 
vorherigen Anmeldung unterliegen, bei 
denen die kombinierten, nach dieser 
Verordnung geltenden Schwellenwerte, die 
auf dem in der Union erzielten Umsatz 
bzw. der Höhe der Subvention basieren, 
erreicht werden. Über die Wirksamkeit 
dieser Schwellenwerte sollte nach einem 
Jahr der Anwendung ein gesonderter 
Bericht erstellt werden.

Änderungsantrag 18
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 31

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(31) Wird die Anmelde- bzw. 
Meldeschwelle nicht erreicht, könnte die 
Kommission die Anmeldung von 
möglicherweise subventionierten 
Zusammenschlüssen, die noch nicht 
vollzogen wurden, bzw. die Meldung von 
möglicherweise subventionierten 
Angeboten vor der Vergabe eines 
öffentlichen Auftrags verlangen, wenn sie 
der Auffassung ist, dass der 
Zusammenschluss bzw. das Angebot 
angesichts seiner Auswirkungen in der 
Union einer vorherigen Prüfung bedarf. 
Die Kommission sollte ferner die 
Möglichkeit haben, von Amts wegen 
bereits vollzogene Zusammenschlüsse oder 
bereits vergebene öffentliche Aufträge zu 
prüfen.

(31) Bei der Durchführung der 
Überprüfung von Amts wegen und der 
Bearbeitung von Anmeldungen bzw. 
Meldungen sollte die Kommission auch 
für Kohärenz und eine gute Abstimmung 
zwischen dieser Verordnung und den 
Überprüfungsmechanismen für 
Investitionen, auch für strategische 
Sektoren, sorgen. Wird die Anmelde- bzw. 
Meldeschwelle nicht erreicht, verlangt die 
Kommission die Anmeldung von 
möglicherweise subventionierten 
Zusammenschlüssen, die noch nicht 
vollzogen wurden, bzw. die Meldung von 
möglicherweise subventionierten 
Angeboten vor der Vergabe eines 
öffentlichen Auftrags, wenn sie der 
Auffassung ist, dass der Zusammenschluss 
bzw. das Angebot angesichts seiner 
Auswirkungen in der Union einer 
vorherigen Prüfung bedarf. Die 
Kommission sollte ferner die Möglichkeit 
haben, von Amts wegen bereits vollzogene 
Zusammenschlüsse oder bereits vergebene 
öffentliche Aufträge zu prüfen. Die 
Kommission sollte Leitlinien zu den 
Kriterien veröffentlichen, nach denen 
eine solche Anmeldung bzw. Meldung 
erforderlich ist.

Änderungsantrag 19

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 32 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(32a) Ungeachtet etwaiger Kontakte vor 
der Meldung sollte die Kommission bei 
meldepflichtigen Zusammenschlüssen 
und wenn keine besonderen Umstände 
vorliegen, die Möglichkeit haben, ein 
vereinfachtes Verfahren durchzuführen, 
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bei dem die Kommission bestimmte 
Zusammenschlüsse auf der Grundlage 
behandelt, dass sie keinen Anlass zu 
wettbewerbsrechtlichen Bedenken geben, 
und einen kurzen Beschluss erlässt und 
veröffentlicht, in dem sie feststellt, dass 
eine Verzerrung auf dem Binnenmarkt 
durch positive Auswirkungen mehr als 
aufgewogen wird.

Änderungsantrag 20

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 39

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(39) Im Interesse von Transparenz und 
Rechtssicherheit ist es angezeigt, alle von 
der Kommission erlassenen Beschlüsse 
entweder im vollen Wortlaut oder als 
Zusammenfassung zu veröffentlichen.

(39) Im Interesse von Transparenz und 
Rechtssicherheit ist es angezeigt, dass die 
Kommission alle von der Kommission 
erlassenen Beschlüsse entweder im vollen 
Wortlaut oder als Zusammenfassung 
veröffentlicht. 

Änderungsantrag 21

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 42

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(42) Die von einem Prüfverfahren nach 
dieser Verordnung betroffenen 
Unternehmen oder 
Unternehmensvereinigungen sollten 
Gelegenheit zur Stellungnahme erhalten. 
Die Verteidigungsrechte der betroffenen 
Unternehmen sind zu wahren, doch müssen 
auch Geschäftsgeheimnisse geschützt 
werden.

(42) Die von einem Prüfverfahren nach 
dieser Verordnung betroffenen 
Unternehmen oder 
Unternehmensvereinigungen sollten 
Gelegenheit zur Stellungnahme erhalten; 
dazu gehören Bemerkungen zu der 
vorgesehenen Begründung von 
einstweiligen Maßnahmen oder einer 
Aufhebungsentscheidung. Die 
Verteidigungsrechte der betroffenen 
Unternehmen sind zu wahren, doch müssen 
auch Geschäftsgeheimnisse geschützt 
werden.
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Änderungsantrag 22

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 43

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(43) Die Durchführung dieser 
Verordnung durch die Union sollte mit 
dem Unionsrecht und dem WTO-
Abkommen sowie mit den Zusagen im 
Rahmen anderer Handels- und 
Investitionsübereinkommen, zu deren 
Vertragsparteien die Union oder die 
Mitgliedstaaten zählen, im Einklang 
stehen.

(43) Die Durchführung dieser 
Verordnung durch die Union sollte mit 
dem Unionsrecht und dem WTO-
Abkommen sowie mit den Zusagen im 
Rahmen anderer Handels- und 
Investitionsübereinkommen, zu deren 
Vertragsparteien die Union oder die 
Mitgliedstaaten zählen, im Einklang 
stehen. Diese Verordnung sollte die 
Ausarbeitung multilateraler Regeln zur 
Bekämpfung wettbewerbsverzerrender 
Subventionen unberührt lassen.

Änderungsantrag 23

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 48

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(48) Um auch langfristig faire 
Wettbewerbsbedingungen im Binnenmarkt 
zu gewährleisten und sowohl Fälle, für die 
eine Anmeldung bzw. Meldung erfolgt ist, 
als auch von Amts wegen geprüfte Fälle 
angemessen abzudecken, sollte der 
Kommission nach Artikel 290 AEUV die 
Befugnis zum Erlass von Rechtsakten 
übertragen werden in Bezug auf die 
Änderung der Schwellenwerte für die 
Anmeldung von Zusammenschlüssen 
bzw. die Meldung bei öffentlichen 
Vergabeverfahren, in Bezug auf die 
Freistellung bestimmter Gruppen von 
Unternehmen von den Anmelde- bzw. 
Meldepflichten nach dieser Verordnung 
sowie in Bezug auf die Änderung der 
Fristen für die Vorprüfung und die 
eingehende Prüfung angemeldeter 
Zusammenschlüsse bzw. gemeldeter 
finanzieller Zuwendungen bei öffentlichen 

(48) Um auch langfristig faire 
Wettbewerbsbedingungen im Binnenmarkt 
zu gewährleisten und sowohl Fälle, für die 
eine Anmeldung bzw. Meldung erfolgt ist, 
als auch von Amts wegen geprüfte Fälle 
angemessen abzudecken, sollte der 
Kommission nach Artikel 290 AEUV die 
Befugnis zum Erlass von Rechtsakten 
übertragen werden in Bezug auf die 
Festlegung der Methodik, die der 
Abwägungsbeurteilung zugrunde liegt, in 
Bezug auf die Freistellung bestimmter 
Gruppen von Unternehmen von den 
Anmelde- bzw. Meldepflichten nach dieser 
Verordnung sowie in Bezug auf die 
Änderung der Fristen für die Vorprüfung 
und die eingehende Prüfung angemeldeter 
Zusammenschlüsse bzw. gemeldeter 
finanzieller Zuwendungen bei öffentlichen 
Vergabeverfahren. Was finanzielle 
Zuwendungen im Rahmen öffentlicher 
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Vergabeverfahren. Was finanzielle 
Zuwendungen im Rahmen öffentlicher 
Vergabeverfahren angeht, so sollte die 
Befugnis zum Erlass solcher Rechtsakte in 
einer Weise ausgeübt werden, die auch den 
Interessen von KMU Rechnung trägt. Es ist 
von besonderer Bedeutung, dass die 
Kommission im Zuge der Vorbereitung 
dieser Rechtsakte angemessene 
Konsultationen, auch auf der Ebene von 
Sachverständigen, durchführt, die mit den 
in der Interinstitutionellen Vereinbarung 
vom 13. April 2016 über bessere 
Rechtsetzung47 niedergelegten 
Grundsätzen im Einklang stehen. Um 
insbesondere für eine gleichberechtigte 
Beteiligung an der Vorbereitung 
delegierter Rechtsakte zu sorgen, sollten 
das Europäische Parlament und der Rat alle 
Dokumente zur gleichen Zeit wie die 
Sachverständigen der Mitgliedstaaten 
erhalten, und ihre Sachverständigen sollten 
systematisch Zugang zu den Sitzungen der 
Sachverständigengruppen der Kommission 
haben, die mit der Vorbereitung der 
delegierten Rechtsakte befasst sind.

Vergabeverfahren angeht, so sollte die 
Befugnis zum Erlass solcher Rechtsakte in 
einer Weise ausgeübt werden, die auch den 
Interessen von KMU Rechnung trägt. Es ist 
von besonderer Bedeutung, dass die 
Kommission im Zuge der Vorbereitung 
dieser Rechtsakte angemessene 
Konsultationen, auch auf der Ebene von 
Sachverständigen, durchführt, die mit den 
in der Interinstitutionellen Vereinbarung 
vom 13. April 2016 über bessere 
Rechtsetzung47 niedergelegten 
Grundsätzen im Einklang stehen. Um 
insbesondere für eine gleichberechtigte 
Beteiligung an der Vorbereitung 
delegierter Rechtsakte zu sorgen, sollten 
das Europäische Parlament und der Rat alle 
Dokumente zur gleichen Zeit wie die 
Sachverständigen der Mitgliedstaaten 
erhalten, und ihre Sachverständigen sollten 
systematisch Zugang zu den Sitzungen der 
Sachverständigengruppen der Kommission 
haben, die mit der Vorbereitung der 
delegierten Rechtsakte befasst sind.

__________________ __________________
47 Interinstitutionelle Vereinbarung 
zwischen dem Europäischen Parlament, 
dem Rat der Europäischen Union und der 
Europäischen Kommission vom 13. April 
2016 über bessere Rechtsetzung (ABl. 
L 123 vom 12.5.2016, S. 1).

47 Interinstitutionelle Vereinbarung 
zwischen dem Europäischen Parlament, 
dem Rat der Europäischen Union und der 
Europäischen Kommission vom 13. April 
2016 über bessere Rechtsetzung (ABl. 
L 123 vom 12.5.2016, S. 1).

Änderungsantrag 24

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 48 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(48a) Mit dieser Verordnung wird die 
Rechtslücke geschlossen, indem die durch 
drittstaatliche Subventionen verursachten 
Verzerrungen beseitigt werden. Daher 
sollte die Kommission die Anwendung 
und Wirksamkeit dieser Verordnung 
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innerhalb von drei Jahren und danach 
alle zwei Jahre überprüfen. Um das 
ordnungsgemäße Funktionieren dieser 
Verordnung sicherzustellen, sollte die 
Kommission bis zum ... [12 Monate nach 
dem Inkrafttreten dieser Verordnung] 
einen an das Europäische Parlament und 
den Rat gerichteten Bewertungsbericht 
über das Funktionieren der 
Schwellenwerte für die Meldung von 
Zusammenschlüssen und bzw. die 
Anmeldung von Vergabeverfahren 
veröffentlichen. Die Kommission kann 
erforderlichenfalls eine legislative 
Überprüfung beschließen.

Änderungsantrag 25

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Mit dieser Verordnung werden 
Regeln und Verfahren für die Prüfung 
drittstaatlicher Subventionen, die den 
Binnenmarkt verzerren, und für die 
Beseitigung solcher Verzerrungen 
festgelegt. Solche Verzerrungen können 
bei jeder wirtschaftlichen Tätigkeit 
auftreten, vor allem bei 
Zusammenschlüssen und öffentlichen 
Vergabeverfahren.

(1) Mit dieser Verordnung werden 
Regeln und Verfahren für die Prüfung 
drittstaatlicher Subventionen, die den 
Binnenmarkt verzerren, und für die 
Beseitigung solcher Verzerrungen 
festgelegt, um für faire 
Wettbewerbsbedingungen zu sorgen. 
Solche Verzerrungen können bei jeder 
wirtschaftlichen Tätigkeit auftreten, vor 
allem bei Zusammenschlüssen und 
öffentlichen Vergabeverfahren.

Änderungsantrag 26

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Diese Verordnung betrifft 
drittstaatliche Subventionen, die 
Unternehmen gewährt werden, welche 
eine wirtschaftliche Tätigkeit im 

(2) Diese Verordnung betrifft 
drittstaatliche Subventionen, die 
Unternehmen, welche irgendeine 
wirtschaftliche Tätigkeit im Binnenmarkt 
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Binnenmarkt ausüben. Unternehmen, die 
die Kontrolle über ein in der Union 
niedergelassenes Unternehmen erwerben 
oder einen Zusammenschluss mit einem 
solchen Unternehmen eingehen, und 
Unternehmen, die an einem öffentlichen 
Vergabeverfahren teilnehmen, gelten als 
Unternehmen, die eine wirtschaftliche 
Tätigkeit im Binnenmarkt ausüben.

ausüben, einen Vorteil verschaffen. 
Unternehmen, die die Kontrolle über ein in 
der Union niedergelassenes Unternehmen 
erwerben oder einen Zusammenschluss mit 
einem solchen Unternehmen eingehen, und 
Unternehmen, die an einem öffentlichen 
Vergabeverfahren teilnehmen, gelten als 
Unternehmen, die eine wirtschaftliche 
Tätigkeit im Binnenmarkt ausüben.

Änderungsantrag 27

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe a – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) umfasst der Begriff „finanzielle 
Zuwendung“

a) umfasst der Begriff „finanzielle 
Zuwendung“ u. a.

Änderungsantrag 28

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe b – Ziffer iii a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

iiia) besonderer oder ausschließlicher 
Rechte;

Änderungsantrag 29

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Eine Verzerrung auf dem 
Binnenmarkt liegt vor, wenn eine 
drittstaatliche Subvention geeignet ist, die 
Wettbewerbsposition des betreffenden 
Unternehmens im Binnenmarkt zu 
verbessern, und durch diese Verbesserung 
der Wettbewerb im Binnenmarkt 
tatsächlich oder potenziell beeinträchtigt 

(1) Eine Verzerrung auf dem 
Binnenmarkt liegt vor, wenn eine 
drittstaatliche Subvention geeignet ist, die 
Wettbewerbsposition des betreffenden 
Unternehmens im Binnenmarkt zu 
verbessern, und durch diese Verbesserung 
der Wettbewerb im Binnenmarkt 
tatsächlich oder potenziell beeinträchtigt 
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wird. Ob eine Verzerrung des 
Binnenmarkts vorliegt, wird anhand von 
Indikatoren ermittelt wie

wird. Ob eine Verzerrung des 
Binnenmarkts vorliegt, wird anhand von 
Indikatoren ermittelt wie u. a.

Änderungsantrag 30

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

d) des Umfangs der 
Wirtschaftstätigkeit des betreffenden 
Unternehmens auf dem Binnenmarkt,

d) dem Umfang und der Entwicklung 
der Wirtschaftstätigkeit des betreffenden 
Unternehmens auf dem Binnenmarkt,

Änderungsantrag 31

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe d a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

da) dem Umfang der 
Wirtschaftstätigkeit des betreffenden 
Unternehmens auf dem heimischen 
Markt,

Änderungsantrag 32

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1 – Nummer 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) drittstaatliche Subventionen, die 
einem notleidenden Unternehmen gewährt 
werden, d. h. einem Unternehmen, das 
seine Geschäftstätigkeit kurz- oder 
mittelfristig wahrscheinlich einstellen wird, 
wenn es keine Subvention erhält, es sei 
denn, es liegt ein Umstrukturierungsplan 
vor, der geeignet ist, die langfristige 
Rentabilität des Unternehmens 
wiederherzustellen und der einen 
erheblichen Eigenbeitrag des 

(1) drittstaatliche Subventionen, die 
einem notleidenden Unternehmen gewährt 
werden, das seine Geschäftstätigkeit kurz- 
oder mittelfristig wahrscheinlich einstellen 
wird, wenn es keine Subvention erhält, es 
sei denn, es liegt ein 
Umstrukturierungsplan vor, der geeignet 
ist, die langfristige Rentabilität des 
Unternehmens wiederherzustellen, und der 
einen erheblichen Eigenbeitrag des 
Unternehmens vorsieht,
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Unternehmens vorsieht,

Änderungsantrag 33

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1 – Nummer 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) drittstaatliche Subventionen, die ein 
Unternehmen in die Lage versetzen, im 
Rahmen eines öffentlichen 
Vergabeverfahrens ein ungerechtfertigt 
günstiges Angebot abzugeben, auf dessen 
Grundlage das Unternehmen den Zuschlag 
erhalten würde.

(4) drittstaatliche Subventionen, die ein 
Unternehmen in die Lage versetzen, im 
Rahmen eines öffentlichen 
Vergabeverfahrens ein ungerechtfertigt 
günstiges Angebot wie ein ungewöhnlich 
niedriges Angebot im Sinne von 
Artikel 69 der Richtlinie 2014/24/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates1a 
abzugeben, auf dessen Grundlage das 
Unternehmen den Zuschlag erhalten 
würde;

__________________
1a Richtlinie 2014/24/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 26. Februar 2014 über die öffentliche 
Auftragsvergabe und zur Aufhebung der 
Richtlinie 2004/18/EG (ABl. L 94 vom 
28.3.2014, S. 65).

Änderungsantrag 34

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1 – Nummer 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4a) Exportkredite, die nicht mit dem 
OECD-Übereinkommen über öffentlich 
unterstützte Exportkredite in Einklang 
stehen.

Änderungsantrag 35

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 1
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Kommission wägt 
gegebenenfalls die negativen 
Auswirkungen einer drittstaatlichen 
Subvention in Form der Verzerrung des 
Binnenmarkts gegen die positiven 
Auswirkungen der Subvention auf die 
Entwicklung der betreffenden 
wirtschaftlichen Tätigkeit ab.

(1) Die Kommission wägt 
gegebenenfalls die negativen 
Auswirkungen einer drittstaatlichen 
Subvention in Form der Verzerrung des 
Binnenmarkts ab, wobei sie den 
umfassenderen positiven Auswirkungen 
im Zusammenhang mit politischen Zielen 
wie Zielen auf der Grundlage 
internationaler Vereinbarungen 
Rechnung trägt.

Änderungsantrag 36

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Bei ihrer Entscheidung, ob sie 
Abhilfemaßnahmen auferlegt oder 
angebotene Verpflichtungen annimmt, 
berücksichtigt die Kommission diese 
Abwägung zwischen negativen und 
positiven Auswirkungen sowie auch Art 
und Umfang der Abhilfemaßnahmen bzw. 
Verpflichtungsangebote.

(2) Bei ihrer Entscheidung, ob sie 
Abhilfemaßnahmen auferlegt oder 
angebotene Verpflichtungen annimmt, 
berücksichtigt die Kommission diese 
Abwägung zwischen negativen und 
positiven Auswirkungen sowie auch Art 
und Umfang der Abhilfemaßnahmen bzw. 
Verpflichtungsangebote und achtet 
gleichzeitig die internationalen 
Regelungen für den Handel wie das 
WTO-Recht und Freihandelsabkommen. 
In ihrer Analyse berücksichtigt die 
allgemeinen Grundsätze, die bei der 
Beurteilung der Vereinbarkeit staatlicher 
Beihilfen mit dem Binnenmarkt zur 
Anwendung kommen.

Änderungsantrag 37

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) Die in Absatz 1 genannte 
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Beurteilung wird auf einer speziell dafür 
vorgesehenen Webseite der Kommission 
veröffentlicht. Die Kommission stellt auf 
derselben Webseite außerdem eine 
Begründung zur Verfügung, wenn eine 
Abwägungsprüfung nicht gemäß Absatz 1 
erfolgt.

Änderungsantrag 38

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Um die tatsächlich oder potenziell 
durch eine drittstaatliche Subvention 
verursachte Verzerrung auf dem 
Binnenmarkt zu beseitigen, kann die 
Kommission Abhilfemaßnahmen 
auferlegen. Das betreffende Unternehmen 
kann auch Verpflichtungsangebote 
unterbreiten.

(1) Um die tatsächlich oder potenziell 
durch eine drittstaatliche Subvention 
verursachte Verzerrung auf dem 
Binnenmarkt zu beseitigen, erlegt die 
Kommission Abhilfemaßnahmen auf, es 
sei denn, aus der in Artikel 5 genannten 
Abwägungsbeurteilung geht hervor, dass 
die positiven Auswirkungen deutlich 
schwerer wiegen als die negativen 
Auswirkungen. Das betreffende 
Unternehmen kann auch 
Verpflichtungsangebote unterbreiten. 
Verpflichtungen und Abhilfemaßnahmen 
können gleichzeitig auferlegt werden.

Änderungsantrag 39

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 3 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Die Verpflichtungen bzw. 
Abhilfemaßnahmen können Folgendes 
umfassen:

(3) Die Verpflichtungen bzw. 
Abhilfemaßnahmen können u. a. 
Folgendes umfassen:

Änderungsantrag 40

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 3 – Buchstabe b
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) Verringerung der Kapazitäten oder 
der Marktpräsenz,

b) Verringerung der Kapazitäten oder 
der Marktpräsenz, auch durch 
vorübergehende Beschränkungen der 
Wirtschaftstätigkeit auf dem 
Binnenmarkt;

Änderungsantrag 41

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 3 – Buchstabe h a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ha) Beschränkung der direkten oder 
indirekten Teilnahme an neuen 
öffentlichen Vergabeverfahren, 
insbesondere Verfahren für eine 
Konzessionsvergabe im Binnenmarkt, und 
Verbot der Vergabe eines öffentlichen 
Auftrags; 

Änderungsantrag 42

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 3 – Buchstabe h b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

hb) Anforderung an die betreffenden 
Unternehmen, ihre Leitungsstruktur 
anzupassen.

Änderungsantrag 43

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Bietet ein Unternehmen 
Verpflichtungen an, mit denen die 
Verzerrung auf dem Binnenmarkt 

(5) Bietet ein Unternehmen 
Verpflichtungen an, mit denen die 
Verzerrung auf dem Binnenmarkt 



RR\1255041DE.docx 81/163 PE703.002v01-00

DE

vollständig und wirksam beseitigt wird, so 
kann die Kommission diese annehmen und 
mittels eines Verpflichtungsbeschlusses 
nach Artikel 9 Absatz 3 für das 
Unternehmen für bindend erklären.

vollständig und wirksam beseitigt wird, so 
kann die Kommission diese annehmen und 
mittels eines Verpflichtungsbeschlusses 
nach Artikel 9 Absatz 3 für das 
Unternehmen für bindend erklären. Die 
Kommission überwacht, ob das 
Unternehmen den angebotenen 
Verpflichtungen nachkommt.

Änderungsantrag 44

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission kann auf eigene Initiative 
(von Amts wegen) Informationen aus allen 
Quellen über mutmaßlich Verzerrungen 
bewirkende Subventionen aus Drittstaaten 
prüfen.

Die Kommission kann auf eigene Initiative 
(von Amts wegen) Informationen aus allen 
Quellen über mutmaßlich Verzerrungen 
bewirkende Subventionen aus Drittstaaten 
prüfen. Die Kommission prüft die von dem 
Mitgliedstaat übermittelten 
Informationen. Ein Mitgliedstaat, der im 
Besitz von Beweisen für das Vorliegen 
einer potenziell wettbewerbsverzerrenden 
Subvention ist, kann diese Beweise der 
Kommission vorlegen.

Änderungsantrag 45

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) setzt sie das betreffende 
Unternehmen davon in Kenntnis und

b) setzt sie das betreffende 
Unternehmen und gegebenenfalls auch 
die Mitgliedstaaten davon in Kenntnis und

Änderungsantrag 46

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 3 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3a) Bis zum ... [Tag des Beginns der 
Anwendung der vorliegenden 
Verordnung] veröffentlicht die 
Kommission Leitlinien zu den Kriterien 
für die Einleitung des Verfahrens gemäß 
diesem Artikel.

Änderungsantrag 47

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 – Absatz 1 – Nummer 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) die ernste Gefahr einer erheblichen 
und nicht wiedergutzumachenden 
Schädigung des Wettbewerbs auf dem 
Binnenmarkt besteht.

(2) die ernste Gefahr einer erheblichen 
Schädigung des Wettbewerbs auf dem 
Binnenmarkt besteht.

Änderungsantrag 48

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 – Absatz 1 – Nummer 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) Einstweilige Maßnahmen können 
verlängert werden, wenn die Anzeichen 
für wettbewerbsverzerrende 
Auswirkungen oder die ernsthafte Gefahr 
einer erheblichen Schädigung des 
Wettbewerbs auf dem Binnenmarkt 
weiterhin bestehen.

Änderungsantrag 49

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 11 – Überschrift

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Auskunftsverlangen Auskunftsverlangen und Bereitstellung 
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von Informationen

Änderungsantrag 50

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 11 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Kommission kann von einem 
betroffenen Unternehmen alle 
erforderlichen Auskünfte verlangen.

(1) Die Kommission kann von einem 
betroffenen Unternehmen alle 
erforderlichen Auskünfte verlangen, die sie 
zur Erfüllung der ihr in dieser 
Verordnung übertragenen Aufgaben 
benötigt.

Änderungsantrag 51

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 11 – Absatz 3 – Buchstabe c a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ca) eine Erklärung, den Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit zu achten;

Änderungsantrag 52

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 11 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3a) Ein Unternehmen, das im Besitz 
von Beweisen für das Vorliegen einer 
potenziell wettbewerbsverzerrenden 
Subvention ist, kann der Kommission 
diese Beweise vorlegen, indem es die 
Standardfragebögen ausfüllt, die von der 
Kommission in allen Amtssprachen der 
Union veröffentlicht werden.

Änderungsantrag 53
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 12 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Kommission kann bei 
Unternehmen die erforderlichen 
Nachprüfungen vornehmen.

(1) Für die Zwecke dieser Verordnung 
kann die Kommission bei Unternehmen die 
erforderlichen Nachprüfungen vornehmen.

Änderungsantrag 54

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 13 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Zur Erfüllung der ihr durch diese 
Verordnung übertragenen Aufgaben kann 
die Kommission Nachprüfungen im 
Hoheitsgebiet eines Drittstaats 
durchführen, sofern das betreffende 
Unternehmen seine Zustimmung erteilt 
hat und die Regierung des Drittstaats 
offiziell unterrichtet wurde und der 
Nachprüfung zugestimmt hat. Artikel 12 
Absätze 1, 2 und 3 Buchstaben a und b 
gelten entsprechend.

Zur Erfüllung der ihr durch diese 
Verordnung übertragenen Aufgaben kann 
die Kommission Nachprüfungen im 
Hoheitsgebiet eines Drittstaats 
durchführen, sofern die Regierung des 
Drittstaats offiziell unterrichtet wurde und 
der Nachprüfung zugestimmt hat. 
Artikel 12 Absätze 1, 2 und 3 Buchstaben a 
und b gelten entsprechend.

Änderungsantrag 55

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 17 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Bei Zusammenschlüssen wird die 
Beurteilung, ob eine Verzerrung auf dem 
Binnenmarkt im Sinne von Artikel 3 oder 4 
vorliegt, auf den jeweils beurteilten 
Zusammenschluss beschränkt. Bei der 
Beurteilung werden ausschließlich 
drittstaatliche Subventionen berücksichtigt, 
die in den drei Kalenderjahren vor 
Vertragsabschluss, Veröffentlichung des 
Übernahmeangebots oder Erwerb einer die 
Kontrolle begründenden Beteiligung 

Bei Zusammenschlüssen wird die 
Beurteilung, ob eine Verzerrung auf dem 
Binnenmarkt im Sinne von Artikel 3 oder 4 
vorliegt, auf den jeweils beurteilten 
Zusammenschluss beschränkt. Bei der 
Beurteilung werden ausschließlich 
drittstaatliche Subventionen berücksichtigt, 
die in den fünf Kalenderjahren vor 
Vertragsabschluss, Veröffentlichung des 
Übernahmeangebots oder Erwerb einer die 
Kontrolle begründenden Beteiligung 
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gewährt wurden. gewährt wurden.

Änderungsantrag 56

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 19 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Anmeldepflichtige 
Zusammenschlüsse werden nach 
Vertragsabschluss, Veröffentlichung des 
Übernahmeangebots oder Erwerb einer die 
Kontrolle begründenden Beteiligung vor 
ihrem Vollzug bei der Kommission 
angemeldet.

(1) Anmeldepflichtige 
Zusammenschlüsse im Einklang mit den 
in Artikel 18 beschriebenen 
Schwellenwerten werden nach 
Vertragsabschluss, Veröffentlichung des 
Übernahmeangebots oder Erwerb einer die 
Kontrolle begründenden Beteiligung vor 
ihrem Vollzug bei der Kommission 
angemeldet.

Änderungsantrag 57

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 19 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) Unternehmen können auf der 
Grundlage von Treu und Glauben 
Konsultationen mit der Kommission vor 
der Anmeldung beantragen, deren 
ausschließliches Ziel darin besteht, 
festzustellen, ob die formellen 
Anmeldeschwellen erreicht wurden oder 
nicht.

Änderungsantrag 58

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 19 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Kommen die beteiligten 
Unternehmen ihrer Anmeldepflicht nicht 
nach, kann die Kommission die 

(4) Kommen die beteiligten 
Unternehmen ihrer Anmeldepflicht nicht 
nach, verlangt die Kommission die 
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Anmeldung eines anmeldepflichtigen 
Zusammenschlusses verlangen und ihn 
nach Maßgabe dieser Verordnung prüfen. 
In diesem Fall ist die Kommission nicht an 
die in Artikel 23 Absätze 1 und 4 
genannten Fristen gebunden.

Anmeldung eines anmeldepflichtigen 
Zusammenschlusses und prüft ihn nach 
Maßgabe dieser Verordnung. In diesem 
Fall ist die Kommission nicht an die in 
Artikel 23 Absätze 1 und 4 genannten 
Fristen gebunden.

Änderungsantrag 59

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 23 – Absatz 8 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8a) Jede Vorprüfung oder eingehende 
Prüfung wird den Mitgliedstaaten 
mitgeteilt, die möglicherweisen von dem 
Zusammenschluss betroffen sind.

Änderungsantrag 60

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 25 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3a) Die in diesem Artikel genannten 
Geldbußen und Zwangsgelder können 
gleichzeitig verhängt werden.

Änderungsantrag 61

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 33 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 33a
Information und Dialog

(1) Die Kommission richtet ein 
Netzwerk für die strukturierte 
Kooperation und Kommunikation mit den 
zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten 
ein, um Informationen auszutauschen 
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und die Anwendung dieser Verordnung 
zu koordinieren.
(2) Ein Mitgliedstaat, der im Besitz 
von Beweisen für das Vorliegen einer 
potenziell wettbewerbsverzerrenden 
Subvention ist, kann diese Beweise der 
Kommission vorlegen. Hierfür richten die 
einzelnen Mitgliedstaaten und die 
Kommission jeweils eine Kontaktstelle 
ein. Die Kommission stellt ein sicheres 
System bereit, um die direkte 
Zusammenarbeit und den 
Informationsaustausch zwischen den 
Kontaktstellen zu unterstützen.
(3) Unternehmen können auf der 
Grundlage von Treu und Glauben 
Konsultationen mit der Kommission vor 
der Anmeldung beantragen, deren 
ausschließliches Ziel darin besteht, 
festzustellen, ob die formellen 
Anmeldeschwellen erreicht wurden oder 
nicht.

Änderungsantrag 62

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 34 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Wenn aufgrund der vorliegenden 
Informationen ein begründeter Verdacht 
besteht, dass drittstaatliche Subventionen 
in einem bestimmten Wirtschaftszweig, für 
eine bestimmte Art von 
Wirtschaftstätigkeit oder auf der Grundlage 
eines bestimmten Subventionsinstruments 
den Binnenmarkt verzerren könnten, kann 
die Kommission in Bezug auf den 
betreffenden Wirtschaftszweig, die 
bestimmte Art der Wirtschaftstätigkeit oder 
den Einsatz des betreffenden 
Subventionsinstruments eine 
Marktuntersuchung durchführen. Im 
Rahmen dieser Marktuntersuchung kann 
die Kommission von den betreffenden 
Unternehmen oder 

(1) Wenn aufgrund der vorliegenden 
Informationen ein begründeter Verdacht 
besteht, dass drittstaatliche Subventionen 
in einem bestimmten Wirtschaftszweig, für 
eine bestimmte Art von 
Wirtschaftstätigkeit oder auf der Grundlage 
eines bestimmten Subventionsinstruments 
den Binnenmarkt verzerren könnten, kann 
die Kommission in Bezug auf den 
betreffenden Wirtschaftszweig, die 
bestimmte Art der Wirtschaftstätigkeit oder 
den Einsatz des betreffenden 
Subventionsinstruments eine 
Marktuntersuchung durchführen. Im 
Rahmen dieser Marktuntersuchung kann 
die Kommission von den betreffenden 
Unternehmen oder 
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Unternehmensvereinigungen die 
notwendigen Auskünfte einholen und die 
notwendigen Nachprüfungen vornehmen. 
Die Kommission kann auch 
Auskunftsverlangen an den betreffenden 
Mitgliedstaat oder Drittstaat richten.

Unternehmensvereinigungen sowie von 
den einschlägigen nationalen 
Marktaufsichtsbehörden die notwendigen 
Auskünfte einholen und die notwendigen 
Nachprüfungen vornehmen. Die 
Kommission kann auch 
Auskunftsverlangen an den betreffenden 
Mitgliedstaat oder Drittstaat richten.

Änderungsantrag 63

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 35 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Für die Befugnisse der Kommission 
zur Verhängung von Geldbußen und 
Zwangsgeldern nach den Artikeln 15, 25 
und 32 gilt eine Verjährungsfrist von drei 
Jahren ab dem Tag, an dem die 
Zuwiderhandlung nach den Artikeln 15, 25 
und 32 stattgefunden hat. Bei fortgesetzten 
oder wiederholten Zuwiderhandlungen 
beginnt die Frist an dem Tag, an dem die 
Zuwiderhandlung eingestellt wird. Jede 
Maßnahme, die die Kommission in Bezug 
auf eine Zuwiderhandlung nach Artikel 15, 
25 oder 32 ergreift, führt zur 
Unterbrechung der Verjährungsfrist für die 
Verhängung von Geldbußen bzw. 
Zwangsgeldern. Nach jeder Unterbrechung 
beginnt die Verjährungsfrist von vorne.

(2) Für die Befugnisse der Kommission 
zur Verhängung von Geldbußen und 
Zwangsgeldern nach den Artikeln 15, 25 
und 32 gilt eine Verjährungsfrist von fünf 
Jahren ab dem Tag, an dem die 
Zuwiderhandlung nach den Artikeln 15, 25 
und 32 stattgefunden hat. Bei fortgesetzten 
oder wiederholten Zuwiderhandlungen 
beginnt die Frist an dem Tag, an dem die 
Zuwiderhandlung eingestellt wird. Jede 
Maßnahme, die die Kommission in Bezug 
auf eine Zuwiderhandlung nach Artikel 15, 
25 oder 32 ergreift, führt zur 
Unterbrechung der Verjährungsfrist für die 
Verhängung von Geldbußen bzw. 
Zwangsgeldern. Nach jeder Unterbrechung 
beginnt die Verjährungsfrist von vorne.

Änderungsantrag 64

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 38 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Vor dem Erlass von Beschlüssen 
nach Artikel 9, Artikel 15, Artikel 24 
Absatz 3 Buchstabe c, Artikel 25, 
Artikel 30 Absatz 2 oder Artikel 32 gibt 
die Kommission dem betreffenden 

(1) Vor dem Erlass von Beschlüssen 
nach Artikel 9, Artikel 10, Artikel 15, 
Artikel 16, Artikel 24 Absatz 3 
Buchstabe c, Artikel 25, Artikel 30 
Absatz 2 oder Artikel 32 gibt die 
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Unternehmen Gelegenheit, zu den 
Gründen, aus denen die Kommission den 
Beschluss zu erlassen beabsichtigt, 
Stellung zu nehmen.

Kommission dem betreffenden 
Unternehmen Gelegenheit, zu den 
Gründen, aus denen die Kommission den 
Beschluss zu erlassen beabsichtigt, 
Stellung zu nehmen.

Änderungsantrag 65

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 44 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) Änderung der in den Artikeln 18 
und 27 genannten Schwellenwerte für die 
Anmeldung bzw. Meldung im Lichte der 
Praxis der Kommission in den ersten fünf 
Jahren der Anwendung dieser 
Verordnung und unter Berücksichtigung 
der Wirksamkeit der Anwendung,

entfällt

Änderungsantrag 66

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 44 – Absatz 1 – Buchstabe a a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

aa) Festlegung der Methode, die der 
Abwägungsprüfung zugrunde liegt, 
insbesondere für die Feststellung positiver 
Auswirkungen auf den Binnenmarkt, 
einschließlich weiter gefasster positiver 
Auswirkungen im Zusammenhang mit 
politischen Zielen wie Zielen auf der 
Grundlage internationaler Übereinkünfte 
gemäß Artikel 5 Absatz 1 sowie Kriterien 
für die Überwiegen der Auswirkungen;

Änderungsantrag 67

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 45 – Absatz 6
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der nach 
Artikel 44 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, 
wenn weder das Europäische Parlament 
noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei 
Monaten nach Übermittlung dieses 
Rechtsakts an das Europäische Parlament 
und den Rat Einwände erhebt oder wenn 
vor Ablauf dieser Frist sowohl das 
Europäische Parlament als auch der Rat der 
Kommission mitteilen, dass sie keine 
Einwände erheben werden. Auf Initiative 
des Europäischen Parlaments oder des 
Rates wird diese Frist um zwei Monate 
verlängert.

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der nach 
Artikel 44 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, 
wenn weder das Europäische Parlament 
noch der Rat innerhalb einer Frist von drei 
Monaten nach Übermittlung dieses 
Rechtsakts an das Europäische Parlament 
und den Rat Einwände erhebt oder wenn 
vor Ablauf dieser Frist sowohl das 
Europäische Parlament als auch der Rat der 
Kommission mitteilen, dass sie keine 
Einwände erheben werden. Auf Initiative 
des Europäischen Parlaments oder des 
Rates wird diese Frist um drei Monate 
verlängert.

Änderungsantrag 68

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 46 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission legt dem Europäischen 
Parlament und dem Rat spätestens 
innerhalb von fünf Jahren nach 
Inkrafttreten dieser Verordnung einen 
Bericht über die Anwendung dieser 
Verordnung vor und fügt, sofern sie dies 
für angemessen hält, einschlägige 
Legislativvorschläge bei.

Die Kommission prüft innerhalb von drei 
Jahren nach Inkrafttreten dieser 
Verordnung und danach alle zwei Jahre 
die Funktionsweise und die Wirksamkeit 
dieser Verordnung und legt dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
einen Bericht über ihre Anwendung vor. In 
ihrem Bericht analysiert die Kommission 
vor allem die Angemessenheit der in 
Artikel 18 festgelegten Schwellenwerte für 
Zusammenschlüsse.

Änderungsantrag 69

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 46 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Enthält der in Absatz 1 genannte Bericht 
Empfehlungen zu Änderungen an dieser 
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Verordnung und hält die Kommission dies 
angesichts ihrer Praxis bei der 
Anwendung dieser Verordnung und unter 
Berücksichtigung der Wirksamkeit der 
Anwendung für angemessen, so können 
dem Bericht einschlägige 
Legislativvorschläge beigefügt werden.

Änderungsantrag 70

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 46 – Absatz 1 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission veröffentlicht bis zum ... 
[zwölf Monate nach Inkrafttreten dieser 
Verordnung] einen an das Europäische 
Parlament und den Rat gerichteten 
gesonderten Bericht über die Anwendung 
der in Artikel 18 festgelegten 
Schwellenwerte für die Anmeldung und 
schlägt gegebenenfalls Änderungen dieser 
Schwellenwerte unter Berücksichtigung 
der Wirksamkeit ihrer Anwendung vor.

Änderungsantrag 71

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 46 – Absatz 1 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission kann auch die 
Aufhebung der vorliegenden Verordnung 
vorschlagen, wenn sie der Auffassung ist, 
dass multilaterale Regeln zur 
Bekämpfung wettbewerbsverzerrender 
Subventionen diese Verordnung 
vollständig überflüssig gemacht haben.

Änderungsantrag 72

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 47 – Absatz 3
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Diese Verordnung gilt nicht für 
Zusammenschlüsse, für die bereits vor 
Geltungsbeginn der Verordnung der 
entsprechende Vertrag geschlossen, das 
öffentliche Übernahmeangebot 
angekündigt oder eine die Kontrolle 
begründende Beteiligung erworben wurde.

(3) Unbeschadet Absatz 1 gilt diese 
Verordnung nicht für Zusammenschlüsse, 
für die bereits vor Geltungsbeginn der 
Verordnung der entsprechende Vertrag 
geschlossen, das öffentliche 
Übernahmeangebot angekündigt oder eine 
die Kontrolle begründende Beteiligung 
erworben wurde.
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STELLUNGNAHME DES AUSSCHUSSES FÜR BINNENMARKT UND 
VERBRAUCHERSCHUTZ

für den Ausschuss für internationalen Handel

zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über den 
Binnenmarkt verzerrende drittstaatliche Subventionen
(COM(2021)0223 – C9-0167/2021 – 2021/0114(COD))

Verfasser der Stellungnahme (*): Christian Doleschal

(*) Assoziierter Ausschuss – Artikel 57 der Geschäftsordnung

KURZE BEGRÜNDUNG

Die Europäische Union ist mit der Weltwirtschaft eng verwoben. Mit einem Handelsvolumen 
von 5 984 Mrd. EUR an Gütern und Dienstleistungen im Jahr 20191 repräsentiert die EU 
16,4 % des weltweiten Handels. Die Waren-, Dienstleistungs- und Kapitalflüsse in die und 
aus der EU stärken ihre Wettbewerbsfähigkeit, schaffen Arbeitsplätze, fördern Innovationen, 
erschließen neue Märkte und tragen so zum Wachstum der EU bei2. Im Jahr 2017 war die 
EU-28 das Ziel eines Drittels der Investitionen weltweit3. Ausländische Direktinvestitionen 
sind eine willkommene Quelle von Beschäftigung, Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit. Die 
Offenheit unseres EU-Binnenmarktes ist unser größter Trumpf. Offenheit erfordert jedoch 
Fairness.

In den letzten Jahren haben offenbar drittstaatliche Subventionen in einigen Fällen 
verzerrende Auswirkungen auf den Binnenmarkt der EU gehabt und zu unfairen 
Wettbewerbsbedingungen geführt. Zwar gibt es nur wenige verlässliche Daten über von 
Drittstaaten gewährte Subventionen, jedoch gibt es eine zunehmende Anzahl von Fällen, in 
denen drittstaatliche Subventionen anscheinend den Erwerb von EU-Unternehmen erleichtert, 
Investitionsentscheidungen beeinflusst, bei der Vergabe öffentlicher Aufträge unlautere 
Vorteile gewährt oder in anderer Weise das Verhalten ihrer Empfänger auf dem Markt der EU 
beeinflusst und damit dem fairen Wettbewerb geschadet haben.

Gegenwärtig bestehen keine spezifischen EU-Vorschriften zur Bekämpfung der möglichen 
verzerrenden Auswirkungen drittstaatlicher Subventionen auf den Binnenmarkt. Zwar verfügt 
die EU über ein in den Artikeln 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der 

1DG Trade Statistical Guide, August 2020, ohne Handel innerhalb der EU; 
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/may/tradoc_151348.pdf 
2 Bericht der Kommission über die Umsetzung der handelspolitischen Strategie „Handel für alle: Eine 
fortschrittliche Handelspolitik – Meistern der Globalisierung“ (COM(2017) 491 final). 
3 Eurostat, Foreign AffiliaTes Statistics (FATS), Foreign control of enterprises by economic activity and a 
selection of controlling countries (from 2008 onwards) [fats_g1a_08] (Kontrolle von Unternehmen durch 
ausländische Stellen nach Wirtschaftstätigkeit und einer Auswahl kontrollierender Länder (ab 2008)). 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/may/tradoc_151348.pdf
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Europäischen Union (AEUV) verankertes System zur Kontrolle staatlicher Beihilfen, doch 
kommt dieses nur zur Anwendung, wenn ein EU-Mitgliedstaat einem Unternehmen 
finanzielle Unterstützung gewährt, die zu einem den Wettbewerb verzerrenden und den 
Handel zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigenden Vorteil führt. 

Am 5. Mai 2021 hat die Kommission einen Gesetzgebungsvorschlag für ein neues Instrument 
zur Bewältigung der verzerrenden Wirkung drittstaatlicher Subventionen auf dem 
Binnenmarkt vorgelegt. Er zielt darauf ab, die Regulierungslücke im Binnenmarkt zu 
schließen. Mit dem neuen Instrument soll wirksam gegen drittstaatliche Subventionen 
vorgegangen werden, die zu Verzerrungen führen und die gleichen Wettbewerbsbedingungen 
im Binnenmarkt in jeder Marktsituation beeinträchtigen. Die vorgeschlagene Verordnung ist 
auch ein Schlüsselelement für die Umsetzung der aktualisierten EU-Industriestrategie (die am 
5. Mai 2021 angenommen wurde), indem sie einen fairen und wettbewerbsfähigen 
Binnenmarkt fördert und damit die richtigen Bedingungen für eine erfolgreiche europäische 
Industrie schafft.

Der Verfasser der Stellungnahme unterstützt das allgemeine Ziel und die Gestaltung des 
Vorschlags für eine Verordnung über den Binnenmarkt verzerrende drittstaatliche 
Subventionen und hat volles Verständnis dafür, dass dringend gefordert wird, diese 
Regelungslücke zu schließen. 

Vor diesem Hintergrund möchte sich der Verfasser der Stellungnahme besonders auf 
Folgendes konzentrieren: 

 Gewährleistung gleicher Wettbewerbsbedingungen im Binnenmarkt bei möglichst 
geringem Verwaltungsaufwand für Unternehmen, Bieter und öffentliche 
Auftraggeber, u. a. durch die Klarstellung, dass davon ausgegangen werden kann, dass 
drittstaatliche Subventionen, die von Drittländern gewährt werden, wohl kaum 
verzerrend wirken, wenn diese Länder über einen Subventionskontrollmechanismus 
verfügen, der dem der Union gleichwertig ist;

 Verschärfung der Verpflichtungen und Abhilfemaßnahmen zur Beseitigung der durch 
eine drittstaatliche Subvention verursachten Verzerrung auf dem Binnenmarkt;

 Klarstellung, dass zu den vorteilhaften Angeboten auch ungewöhnlich niedrige 
Angebote gehören;

 Verkürzung der Fristen für die eingehende Prüfung, um ein Gleichgewicht zwischen 
der für die Vergabe öffentlicher Aufträge benötigten Zeit und den Nachteilen für die 
öffentlichen Auftraggeber und die anderen beteiligten Wirtschaftsteilnehmer 
herzustellen. 

 Einführung einer Nachprüfungsklausel für den geschätzten Wert der öffentlichen 
Aufträge und die in der Verordnung vorgeschlagenen Schwellenwerte;

 Verbesserung der Verfahrensregeln für die Vorprüfung und die eingehende Prüfung 
der gemeldeten finanziellen Zuwendungen in öffentlichen Vergabeverfahren; 

 Verbesserung der Transparenz und Vorhersehbarkeit für Unternehmen, die an 
öffentlichen Ausschreibungen teilnehmen.

Darüber hinaus möchte der Verfasser der Stellungnahme die Zusammenarbeit mit den 
nationalen Behörden im Bereich des öffentlichen Auftragswesens klären und den Austausch 
von Informationen und bewährten Verfahren fördern. Die Mitgliedstaaten müssen 
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sicherstellen, dass ihre für das öffentliche Auftragswesen zuständigen Behörden zum Zwecke 
der Vorprüfung und der eingehenden Prüfung bei gemeldeten öffentlichen Aufträgen wirksam 
mit der Kommission zusammenarbeiten. Die zuständigen nationalen Behörden können die 
Kommission auch auf drittstaatliche Subventionen bei öffentlichen Aufträgen unterhalb der 
Schwellenwerte aufmerksam machen, wenn sie der Ansicht sind, dass die Gefahr einer 
Verzerrung des Binnenmarktes besteht.

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz ersucht den federführenden 
Ausschuss für internationalen Handel, folgende Änderungsanträge zu berücksichtigen:

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Die Union verfügt bislang nicht 
über Instrumente, um durch drittstaatliche 
Subventionen verursachte Verzerrungen 
anzugehen. Die Kommission kann auf der 
Grundlage handelspolitischer 
Schutzinstrumente tätig werden, wenn 
subventionierte Waren in die Union 
eingeführt werden, nicht aber in Fällen, in 
denen drittstaatliche Subventionen in Form 
subventionierter Investitionen gewährt 
werden oder in denen es um 
Dienstleistungen bzw. Finanzströme geht. 
Im Rahmen des WTO-Übereinkommens 
über Subventionen und 
Ausgleichsmaßnahmen hat die Union bei 
bestimmten von WTO-Mitgliedern 
gewährten drittstaatlichen Subventionen, 
die auf Waren beschränkt sind, die 
Möglichkeit, ein Verfahren zur Beilegung 
von Streitigkeiten zwischen Staaten 
einzuleiten.

(4) Die Union verfügt bislang nicht 
über Instrumente, um durch drittstaatliche 
Subventionen verursachte Verzerrungen 
anzugehen. Die Kommission kann auf der 
Grundlage handelspolitischer 
Schutzinstrumente tätig werden, wenn 
subventionierte Waren in die Union 
eingeführt werden, nicht aber in Fällen, in 
denen drittstaatliche Subventionen in Form 
subventionierter Investitionen gewährt 
werden oder in denen es um 
Dienstleistungen bzw. Finanzströme geht. 
Im Rahmen des WTO-Übereinkommens 
über Subventionen und 
Ausgleichsmaßnahmen hat die Union bei 
bestimmten von WTO-Mitgliedern 
gewährten drittstaatlichen Subventionen, 
die auf Waren beschränkt sind, die 
Möglichkeit, ein Verfahren zur Beilegung 
von Streitigkeiten zwischen Staaten 
einzuleiten. Dieser Vorschlag ergänzt das 
Instrument betreffend das internationale 
Beschaffungswesen, das darauf abzielt, 
den Zugang von Wirtschaftsteilnehmern 
aus der Union zu den Märkten für 
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öffentliche Aufträge außerhalb der Union 
zu verbessern.

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Vor diesem Hintergrund ist es 
notwendig, die bestehenden 
Unionsinstrumente durch ein weiteres 
Instrument zu ergänzen, mit dem durch 
drittstaatliche Subventionen verursachte 
Verzerrungen im Binnenmarkt wirksam 
angegangen und faire 
Wettbewerbsbedingungen gewährleistet 
werden können. Das neue Instrument 
ergänzt insbesondere die 
Beihilfevorschriften der Union, die durch 
mitgliedstaatliche Subventionen 
verursachte Verzerrungen im Binnenmarkt 
betreffen.

(5) Vor diesem Hintergrund ist es 
notwendig, die bestehenden 
Unionsinstrumente durch ein weiteres 
Instrument zu ergänzen, mit dem durch 
drittstaatliche Subventionen verursachte 
Verzerrungen im Binnenmarkt wirksam 
angegangen und faire 
Wettbewerbsbedingungen gewährleistet 
werden können. Das neue Instrument 
ergänzt insbesondere die 
Beihilfevorschriften der Union, die durch 
mitgliedstaatliche Subventionen 
verursachte Verzerrungen im Binnenmarkt 
betreffen. Damit trägt das neue 
Instrument zur offenen strategischen 
Autonomie der Union bei, indem es einen 
fairen und wettbewerbsfähigen 
Binnenmarkt fördert.

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Es liegt eine finanzielle Zuwendung 
vor, die direkt oder indirekt von der 
Behörde eines Drittstaats stammt. Die 
finanzielle Zuwendung kann von 
öffentlichen oder privaten Einrichtungen 
gewährt werden. Ob eine öffentliche 
Einrichtung eine finanzielle Zuwendung 
gewährt, sollte jeweils im Einzelfall unter 
gebührender Berücksichtigung von 
Elementen wie den Merkmalen der 
betreffenden Einrichtung und dem 

(9) Es liegt eine finanzielle Zuwendung 
vor, die direkt oder indirekt von der 
Behörde eines Drittstaats stammt. Die 
finanzielle Zuwendung kann von 
öffentlichen oder privaten Einrichtungen 
gewährt werden. Ob eine öffentliche 
Einrichtung eine finanzielle Zuwendung 
gewährt, sollte jeweils im Einzelfall unter 
gebührender Berücksichtigung von 
Elementen wie den Merkmalen der 
betreffenden Einrichtung und dem 



RR\1255041DE.docx 99/163 PE703.002v01-00

DE

rechtlichen und wirtschaftlichen Umfeld in 
dem Land, in dem die Einrichtung tätig ist, 
einschließlich der Rolle der Regierung in 
der Wirtschaft, festgestellt werden. Die 
finanzielle Zuwendung kann auch von 
einer privaten Einrichtung gewährt werden, 
wenn deren Handlungen einem Drittstaat 
zugerechnet werden können.

rechtlichen und wirtschaftlichen Umfeld in 
dem Land, in dem die Einrichtung tätig ist, 
einschließlich der Rolle der Regierung in 
der Wirtschaft, festgestellt werden. Die 
finanzielle Zuwendung kann auch von 
einer privaten Einrichtung gewährt werden, 
wenn deren Handlungen einem Drittstaat 
zugerechnet werden können. Um gleiche 
Wettbewerbsbedingungen im 
Binnenmarkt zu gewährleisten, gilt eine 
drittstaatliche Subvention nach dieser 
Verordnung ab dem Zeitpunkt als 
gewährt, zu dem der Begünstigte 
Anspruch auf die Subvention hat. Die 
tatsächliche Auszahlung der Subvention 
ist keine notwendige Voraussetzung 
dafür, dass eine Subvention als 
Subvention im Sinne dieser Verordnung 
gilt.

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Sobald das Vorliegen einer 
drittstaatlichen Subvention festgestellt 
wurde, sollte die Kommission prüfen, ob 
die Subvention den Binnenmarkt verzerrt. 
Im Unterschied zu staatlichen Beihilfen, 
die von einem Mitgliedstaat gewährt 
werden, sind Subventionen aus Drittstaaten 
im Allgemeinen nicht verboten. 
Subventionen in Form von 
Ausfuhrfinanzierungen können wegen ihrer 
verzerrenden Wirkung Anlass zu 
besonderer Besorgnis geben. Dies ist nicht 
der Fall, wenn eine solche Finanzierung im 
Einklang mit dem OECD-Übereinkommen 
über öffentlich unterstützte Exportkredite 
erfolgt. Die Kommission sollte jeweils im 
Einzelfall prüfen, ob eine Subvention aus 
einem Drittstaat den Binnenmarkt verzerrt.

(12) Sobald das Vorliegen einer 
drittstaatlichen Subvention festgestellt 
wurde, sollte die Kommission prüfen, ob 
die Subvention den Binnenmarkt verzerrt. 
Mit dieser Prüfung sollten die kurz- und 
langfristigen negativen Auswirkungen 
einer drittstaatlichen Subvention in Bezug 
auf eine Verzerrung des Binnenmarkts 
gegen die positiven Auswirkungen der 
Subvention auf die Entwicklung der 
betreffenden wirtschaftlichen Tätigkeit 
abgewogen werden, einschließlich aller 
positiven externen Effekte. Die 
Kommission sollte in der Lage sein, die 
Auswirkungen einer drittstaatlichen 
Subvention auf die Entwicklung der 
jeweils subventionierten wirtschaftlichen 
Tätigkeit und ihren Beitrag zur 
Verwirklichung von Gemeinwohlzielen, 
einschließlich sozialer und 
umweltpolitischer Ziele, zu 
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berücksichtigen. Im Unterschied zu 
staatlichen Beihilfen, die von einem 
Mitgliedstaat gewährt werden, sind 
Subventionen aus Drittstaaten im 
Allgemeinen nicht verboten. Subventionen 
in Form von Ausfuhrfinanzierungen 
können wegen ihrer verzerrenden Wirkung 
Anlass zu besonderer Besorgnis geben. 
Dies ist nicht der Fall, wenn eine solche 
Finanzierung im Einklang mit dem OECD-
Übereinkommen über öffentlich 
unterstützte Exportkredite erfolgt. Die 
Kommission sollte jeweils im Einzelfall 
prüfen, ob eine Subvention aus einem 
Drittstaat den Binnenmarkt verzerrt. Die 
Kommission sollte die messbaren 
Indikatoren, die in dieser Bewertung 
berücksichtigt werden sollen, 
veröffentlichen. Diese Verordnung sollte 
die Richtlinien 2014/23/EU, 2014/24/EU 
und 2014/25/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates im Hinblick 
auf die geltenden Verpflichtungen in den 
Bereichen Umwelt-, Sozial- und 
Arbeitsrecht unberührt lassen.

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Aufgrund des bei zahlreichen 
drittstaatlichen Subventionen bestehenden 
Mangels an Transparenz und der 
Komplexität der wirtschaftlichen 
Gegebenheiten kann es unter Umständen 
schwierig sein, die Auswirkungen einer 
bestimmten drittstaatlichen Subvention auf 
den Binnenmarkt eindeutig zu ermitteln 
oder zu quantifizieren. Daher sollten 
Verzerrungen anhand einer nicht 
erschöpfenden Liste von Indikatoren 
festgestellt werden. Bei der Beurteilung, 
inwieweit eine Subvention aus einem 
Drittstaat geeignet ist, die 
Wettbewerbsposition des betreffenden 

(13) Aufgrund des bei zahlreichen 
drittstaatlichen Subventionen bestehenden 
Mangels an Transparenz und der 
Komplexität der wirtschaftlichen 
Gegebenheiten kann es unter Umständen 
schwierig sein, die Auswirkungen einer 
bestimmten drittstaatlichen Subvention auf 
den Binnenmarkt eindeutig zu ermitteln 
oder zu quantifizieren. Daher sollten 
Verzerrungen anhand einer nicht 
erschöpfenden Liste von Indikatoren 
festgestellt werden. Bei der Beurteilung, 
inwieweit eine Subvention aus einem 
Drittstaat geeignet ist, die 
Wettbewerbsposition des betreffenden 
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Unternehmens zu verbessern und dadurch 
den Wettbewerb im Binnenmarkt 
tatsächlich oder potenziell zu 
beeinträchtigen, könnte die Kommission 
bestimmte Indikatoren heranziehen, 
darunter Höhe und Art der Subvention, 
ihren Zweck und die an die Subvention 
geknüpften Bedingungen sowie ihre 
Verwendung im Binnenmarkt.

Unternehmens zu verbessern und dadurch 
den Wettbewerb im Binnenmarkt 
tatsächlich oder potenziell zu 
beeinträchtigen, könnte die Kommission 
bestimmte Indikatoren heranziehen. Diese 
Indikatoren sollten quantifizierbar sein, 
sodass durch sie die 
Wettbewerbsverzerrung durch 
drittstaatliche Subventionen angemessen 
belegt wird, darunter Höhe und Art der 
Subvention, ihr Zweck und die an die 
Subvention geknüpften Bedingungen sowie 
ihre Verwendung im Binnenmarkt.

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Bei der Anwendung dieser 
Indikatoren könnte die Kommission 
verschiedene Faktoren wie den Umfang der 
Subvention in absoluten Zahlen oder im 
Verhältnis zur Größe des Marktes oder 
zum Wert der Investition berücksichtigen. 
So dürfte beispielsweise ein 
Zusammenschluss, bei dem eine 
drittstaatliche Subvention einen 
wesentlichen Teil des für den Erwerb des 
Zielunternehmens gezahlten Preises deckt, 
eine verzerrende Wirkung haben. Ebenso 
dürften drittstaatliche Subventionen, die 
einen wesentlichen Teil des geschätzten 
Wertes eines Auftrags, der bei einem 
öffentlichen Vergabeverfahren vergeben 
werden soll, ausmachen, zu Verzerrungen 
führen. Gewährt ein Drittstaat eine 
Subvention für Betriebskosten, so dürfte 
diese mit höherer Wahrscheinlichkeit zu 
Verzerrungen führen, als eine 
drittstaatliche Subvention für 
Investitionskosten. Bei drittstaatlichen 
Subventionen für kleine und mittlere 
Unternehmen ist die Wahrscheinlichkeit 
geringer, dass sie Verzerrungen bewirken, 
als bei drittstaatlichen Subventionen für 

(14) Bei der Anwendung dieser 
Indikatoren könnte die Kommission 
verschiedene Faktoren wie den Umfang der 
Subvention in absoluten Zahlen oder im 
Verhältnis zur Größe des Marktes oder 
zum Wert der Investition berücksichtigen. 
So dürfte beispielsweise ein 
Zusammenschluss, bei dem eine 
drittstaatliche Subvention einen 
wesentlichen Teil des für den Erwerb des 
Zielunternehmens gezahlten Preises deckt, 
eine verzerrende Wirkung haben. Ebenso 
dürften drittstaatliche Subventionen, die 
einen wesentlichen Teil des geschätzten 
Wertes eines Auftrags, der bei einem 
öffentlichen Vergabeverfahren vergeben 
werden soll, ausmachen, zu Verzerrungen 
führen. Gewährt ein Drittstaat eine 
Subvention für Betriebskosten, so dürfte 
diese mit höherer Wahrscheinlichkeit zu 
Verzerrungen führen, als eine 
drittstaatliche Subvention für 
Investitionskosten. Bei drittstaatlichen 
Subventionen für kleine und mittlere 
Unternehmen ist die Wahrscheinlichkeit 
geringer, dass sie Verzerrungen bewirken, 
als bei drittstaatlichen Subventionen für 
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große Unternehmen. Darüber hinaus 
sollten die Merkmale des Marktes, 
insbesondere die Wettbewerbsbedingungen 
auf dem Markt, beispielsweise 
Marktzutrittsschranken, berücksichtigt 
werden. Drittstaatliche Subventionen, die 
zu Überkapazitäten führen, weil dadurch 
unwirtschaftliche Vermögenswerte 
weiterbetrieben werden, oder die 
Investitionen in Kapazitätserweiterungen 
fördern, die andernfalls nicht errichtet 
worden wären, dürften zu Verzerrungen 
führen. Eine drittstaatliche Subvention für 
einen Begünstigten, dessen Tätigkeit im 
Binnenmarkt, beispielsweise gemessen an 
dem in der Union erzielten Umsatz, nicht 
umfangreich ist, führt mit geringerer 
Wahrscheinlichkeit zu Verzerrungen als 
eine drittstaatliche Subvention für einen 
Begünstigten, der eine umfangreichere 
Tätigkeit im Binnenmarkt ausübt. 
Schließlich sollte es bei drittstaatlichen 
Subventionen, die 5 Mio. EUR nicht 
übersteigen, grundsätzlich als 
unwahrscheinlich angesehen werden, dass 
sie im Sinne dieser Verordnung den 
Binnenmarkt verzerren.

große Unternehmen. Darüber hinaus 
sollten die Merkmale des Marktes, 
insbesondere die Wettbewerbsbedingungen 
auf dem Markt, beispielsweise 
Marktzutrittsschranken, berücksichtigt 
werden. Drittstaatliche Subventionen, die 
zu Überkapazitäten führen, weil dadurch 
unwirtschaftliche Vermögenswerte 
weiterbetrieben werden, oder die 
Investitionen in Kapazitätserweiterungen 
fördern, die andernfalls nicht errichtet oder 
erworben worden wären, dürften zu 
Verzerrungen führen. Eine drittstaatliche 
Subvention für einen Begünstigten, dessen 
Tätigkeit im Binnenmarkt, beispielsweise 
gemessen an dem in der Union erzielten 
Umsatz, nicht umfangreich ist, führt mit 
geringerer Wahrscheinlichkeit zu 
Verzerrungen als eine drittstaatliche 
Subvention für einen Begünstigten, der 
eine umfangreichere Tätigkeit im 
Binnenmarkt ausübt. Dennoch sollte auch 
die Entwicklung der Wirtschaftstätigkeit 
berücksichtigt werden, damit die 
Kommission tätig werden kann, wenn das 
Tätigkeitsniveau eines Unternehmens 
zum Zeitpunkt der Prüfung gering ist, 
aber von einem starken Wachstum 
ausgegangen wird. Hat die Kommission 
festgestellt, dass ein Drittstaat über ein 
Subventionssystem verfügt, das rechtlich 
und in der Praxis ein Schutzniveau gegen 
ungebührliche staatliche Eingriffe in die 
Marktkräfte und unlauteren Wettbewerb 
gewährleistet, das mindestens dem Niveau 
innerhalb der Union entspricht und das 
nicht nur den Markt des Drittstaats, 
sondern auch den Binnenmarkt der 
Union wirksam schützt, sollte es ebenfalls 
in der Regel als unwahrscheinlich gelten, 
dass Subventionen dieses Drittstaats im 
Sinne dieser Verordnung den Binnenmarkt 
verzerren. Bei der Beurteilung, ob es in 
einem Drittstaat eine gleichwertige 
Subventionskontrolle gibt, sollte die 
Kommission die einschlägigen 
Rechtsvorschriften sowie deren 
tatsächliche Umsetzung in der Praxis 
berücksichtigen, einschließlich eines 
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gleichwertigen Transparenzniveaus für 
staatliche Beihilfen oder Subventionen. 
Diese Feststellungen der Kommission 
sollten für einen begrenzten Zeitraum 
gelten und regelmäßig überprüft werden. 
Die Kommission sollte auch prüfen, ob 
der betreffende Drittstaat ein bilaterales 
Abkommen mit der Union geschlossen 
hat, das substanzielle Bestimmungen über 
gleiche Wettbewerbsbedingungen enthält, 
ob der Drittstaat den internationalen 
Verpflichtungen im Zusammenhang mit 
Subventionen nachkommt und ob er bei 
Initiativen zur Verbesserung der 
internationalen Regeln für Subventionen 
und der Wettbewerbsneutralität, 
insbesondere im Rahmen der WTO, einen 
ähnlichen Standpunkt wie die Union 
vertritt. Die Kommission sollte in enger 
Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten 
ausführliche Leitlinien zur Beurteilung 
des wettbewerbsverzerrenden Charakters 
einer Subvention ausarbeiten und 
veröffentlichen, um Rechtssicherheit für 
alle Marktteilnehmer zu schaffen. Diese 
Leitlinien sollten auch Beispiele für und 
typische Fälle von 
wettbewerbsverzerrenden und nicht 
wettbewerbsverzerrenden Subventionen 
enthalten.

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Ebenso wie bestimmte Arten 
staatlicher Beihilfen dürften auch 
bestimmte Kategorien drittstaatlicher 
Subventionen, wie etwa unbegrenzte 
Garantien, aufgrund ihrer Natur zu 
Verzerrungen im Binnenmarkt führen. Bei 
solchen Kategorien sollte keine 
detaillierte Beurteilung auf der 
Grundlage von Indikatoren erforderlich 
sein. Ein Unternehmen könnte in jedem 

(15) Ebenso wie bestimmte Arten 
staatlicher Beihilfen dürften auch 
bestimmte Kategorien drittstaatlicher 
Subventionen, wie etwa unbegrenzte 
Garantien, aufgrund ihrer Natur zu 
Verzerrungen im Binnenmarkt führen. Ein 
Unternehmen könnte in jedem Fall 
nachweisen, dass die betreffende 
drittstaatliche Subvention den Binnenmarkt 
unter den besonderen Umständen des 
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Fall nachweisen, dass die betreffende 
drittstaatliche Subvention den Binnenmarkt 
unter den besonderen Umständen des 
jeweiligen Falls nicht verzerren würde.

jeweiligen Falls nicht verzerren würde.

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 17

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17) Wenn die Kommission eine 
drittstaatliche Subvention von Amts wegen 
prüft, sollte sie befugt sein, einem 
Unternehmen gegenüber 
Abhilfemaßnahmen aufzuerlegen, um eine 
durch die drittstaatliche Subvention 
verursachte Verzerrung im Binnenmarkt zu 
beseitigen. Abhilfemaßnahmen sollten 
angemessen und geeignet sein, die 
betreffende Verzerrung zu beseitigen. Es 
kann dabei sich um verhaltensbezogene 
oder strukturelle Abhilfemaßnahmen oder 
um die Rückzahlung der drittstaatlichen 
Subvention handeln.

(17) Wenn die Kommission eine 
drittstaatliche Subvention von Amts wegen 
prüft, sollte sie befugt sein, einem 
Unternehmen gegenüber 
Abhilfemaßnahmen aufzuerlegen, um eine 
durch die drittstaatliche Subvention 
verursachte Verzerrung im Binnenmarkt zu 
beseitigen. Abhilfemaßnahmen sollten 
angemessen und geeignet sein, die 
betreffende Verzerrung zu beseitigen. Es 
kann sich dabei um verhaltensbezogene 
oder strukturelle Abhilfemaßnahmen, um 
die Rückzahlung der drittstaatlichen 
Subvention oder um den vorübergehenden 
Ausschluss von öffentlichen 
Vergabeverfahren in der Union handeln, 
wenn sie feststellt, dass ein Unternehmen 
wiederholt wettbewerbsverzerrende 
drittstaatliche Subventionen erhalten hat. 
Unter Wahrung von 
Geschäftsgeheimnissen und vertraulichen 
Informationen sollte das Verfahren, das 
zu einem solchen Ausschluss führt, für 
die Öffentlichkeit transparent sein.

Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Die Kommission sollte befugt sein, 
jegliche Informationen über drittstaatliche 
Subventionen von Amts wegen zu prüfen. 

(21) Die Kommission sollte befugt sein, 
jegliche Informationen über drittstaatliche 
Subventionen von Amts wegen zu prüfen. 
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Dazu muss ein zweistufiges Verfahren 
eingeführt werden, das aus einer 
Vorprüfung und einer eingehenden 
Prüfung besteht.

Dazu muss ein zweistufiges Verfahren 
eingeführt werden, das aus einer 
Vorprüfung und einer eingehenden 
Prüfung besteht. Die Kommission sollte 
Leitlinien zu den Kriterien für die 
Eröffnung eines solchen Verfahrens 
veröffentlichen.

Begründung

Die Verordnung enthält keine Informationen zu den Kriterien, bei denen eine Überprüfung 
von Amts wegen erfolgt. Dieses Instrument sollte weniger allgemein definiert werden, um 
abzuwenden, dass ausländische Investitionen in den Binnenmarkt der EU durch 
ungerechtfertigte Hindernisse verhindert werden.

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 22

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22) Der Kommission sollten 
angemessene Untersuchungsbefugnisse an 
die Hand gegeben werden, damit sie alle 
erforderlichen Informationen einholen 
kann. Sie sollte daher befugt sein, während 
des gesamten Verfahrens von allen 
Unternehmen bzw. 
Unternehmensvereinigungen Auskünfte 
einzuholen. Darüber hinaus sollte die 
Kommission befugt sein, Geldbußen und 
Zwangsgelder zu verhängen, wenn die 
angeforderten Auskünfte nicht fristgerecht 
erteilt werden oder unvollständige, 
unrichtige oder irreführende Angaben 
gemacht werden. Die Kommission kann 
auch Fragen an Mitgliedstaaten oder 
Drittstaaten richten. Darüber hinaus sollte 
die Kommission befugt sein, 
Nachprüfungen in den Räumlichkeiten des 
Unternehmens in der Union bzw. –
 vorbehaltlich der Zustimmung des 
Unternehmens und des betreffenden 
Drittstaats – in den Räumlichkeiten des 
Unternehmens in dem Drittstaat 
durchzuführen. Wenn das betreffende 

(22) Der Kommission sollten 
entsprechende Untersuchungsbefugnisse 
an die Hand gegeben werden, damit sie alle 
erforderlichen Informationen einholen 
kann. Sie sollte daher befugt sein, während 
des gesamten Verfahrens von allen 
Unternehmen bzw. 
Unternehmensvereinigungen Auskünfte 
einzuholen. Darüber hinaus sollte die 
Kommission befugt sein, Geldbußen und 
Zwangsgelder zu verhängen, wenn die 
angeforderten Auskünfte nicht fristgerecht 
erteilt werden oder unvollständige, 
unrichtige oder irreführende Angaben 
gemacht werden. Die Kommission kann 
auch Fragen an Mitgliedstaaten oder 
Drittstaaten richten. Darüber hinaus sollte 
die Kommission befugt sein, 
Nachprüfungen in den Räumlichkeiten des 
Unternehmens in der Union bzw. –
 vorbehaltlich der Zustimmung des 
Unternehmens und des betreffenden 
Drittstaats – in den Räumlichkeiten des 
Unternehmens in dem Drittstaat 
durchzuführen. Wenn das betreffende 
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Unternehmen nicht kooperiert, sollte die 
Kommission ferner befugt sein, einen 
Beschluss auf der Grundlage der 
verfügbaren Informationen zu erlassen.

Unternehmen nicht kooperiert, sollte die 
Kommission ferner befugt sein, einen 
Beschluss auf der Grundlage der 
verfügbaren Informationen zu erlassen.

Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 26

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(26) Die Kommission sollte über 
geeignete Instrumente verfügen, um die 
Wirksamkeit der Verpflichtungen und der 
Abhilfemaßnahmen sicherzustellen. 
Kommt das betreffende Unternehmen 
einem Beschluss, mit dem Verpflichtungen 
für bindend erklärt wurden, einem 
Beschluss, mit dem Abhilfemaßnahmen 
auferlegt wurden, oder einem Beschluss, 
mit dem einstweilige Maßnahmen 
angeordnet wurden, nicht nach, sollte die 
Kommission befugt sein, Geldbußen und 
Zwangsgelder zu verhängen.

(26) Die Kommission sollte über 
geeignete Instrumente verfügen, um die 
Wirksamkeit der Verpflichtungen und der 
Abhilfemaßnahmen sicherzustellen. 
Kommt das betreffende Unternehmen 
einem Beschluss, mit dem Verpflichtungen 
für bindend erklärt wurden, einem 
Beschluss, mit dem Abhilfemaßnahmen 
auferlegt wurden, oder einem Beschluss, 
mit dem einstweilige Maßnahmen 
angeordnet wurden, nicht nach, sollte die 
Kommission befugt sein, Geldbußen und 
Zwangsgelder zu verhängen. Die 
Kommission sollte die Wirksamkeit dieser 
Beschlüsse überprüfen.

Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 31

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(31) Wird die Anmelde- bzw. 
Meldeschwelle nicht erreicht, könnte die 
Kommission die Anmeldung von 
möglicherweise subventionierten 
Zusammenschlüssen, die noch nicht 
vollzogen wurden, bzw. die Meldung von 
möglicherweise subventionierten 
Angeboten vor der Vergabe eines 
öffentlichen Auftrags verlangen, wenn sie 
der Auffassung ist, dass der 
Zusammenschluss bzw. das Angebot 
angesichts seiner Auswirkungen in der 

(31) Wird die Anmelde- bzw. 
Meldeschwelle nicht erreicht, könnte die 
Kommission die Anmeldung von 
möglicherweise subventionierten 
Zusammenschlüssen, die noch nicht 
vollzogen wurden, bzw. die Meldung von 
möglicherweise subventionierten 
Angeboten vor der Vergabe eines 
öffentlichen Auftrags verlangen, wenn sie 
der Auffassung ist, dass der 
Zusammenschluss bzw. das Angebot 
angesichts seiner Auswirkungen in der 
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Union einer vorherigen Prüfung bedarf. 
Die Kommission sollte ferner die 
Möglichkeit haben, von Amts wegen 
bereits vollzogene Zusammenschlüsse oder 
bereits vergebene öffentliche Aufträge zu 
prüfen.

Union einer vorherigen Prüfung bedarf. 
Die Kommission sollte ferner die 
Möglichkeit haben, von Amts wegen 
bereits vollzogene Zusammenschlüsse oder 
bereits vergebene öffentliche Aufträge zu 
prüfen. Die Kommission sollte einen 
Leitfaden zu den Kriterien 
veröffentlichen, die solche Anmeldungen 
bzw. Meldungen verlangen.

Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 33

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(33) Die Notwendigkeit, 
wettbewerbsverzerrende Subventionen aus 
Drittstaaten anzugehen, ist im Bereich der 
öffentlichen Auftragsvergabe angesichts 
von deren wirtschaftlicher Bedeutung auf 
dem Binnenmarkt und der Tatsache, dass 
öffentliche Aufträge aus Steuergeldern 
finanziert werden, besonders ausgeprägt. 
Die Kommission sollte im Falle einer 
Meldung vor der Vergabe eines 
öffentlichen Auftrags oder einer 
Konzession befugt sein, Informationen 
über drittstaatliche finanzielle 
Zuwendungen zu prüfen, die die beteiligten 
Unternehmen im Zusammenhang mit 
einem öffentlichen Vergabeverfahren 
erhalten haben. Vorherige Meldungen 
sollten ab einem in dieser Verordnung 
festgelegten Schwellenwert Pflicht sein, 
damit wirtschaftlich bedeutsame Fälle 
erfasst werden, gleichzeitig aber der 
Verwaltungsaufwand so gering wie 
möglich bleibt und die Teilnahme von 
KMU an öffentlichen Vergabeverfahren 
nicht behindert wird. Diese Pflicht zur 
vorherigen Meldung ab einem bestimmten 
Schwellenwert sollte auch für Gruppen von 
Wirtschaftsteilnehmern nach Artikel 26 
Absatz 2 der Richtlinie 2014/23/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates40, 
Artikel 19 Absatz 2 der 

(33) Die Notwendigkeit, 
wettbewerbsverzerrende Subventionen aus 
Drittstaaten anzugehen, ist im Bereich der 
öffentlichen Auftragsvergabe angesichts 
von deren wirtschaftlicher Bedeutung auf 
dem Binnenmarkt und der Tatsache, dass 
öffentliche Aufträge aus Steuergeldern 
finanziert werden, besonders ausgeprägt. 
Da das öffentliche Beschaffungswesen 
eine wichtige Rolle bei der Ausführung 
des EU-Aufbauplans spielt, ist es darüber 
hinaus von entscheidender Bedeutung, 
gleiche Wettbewerbsbedingungen zu 
gewährleisten. Etwaige Verzerrungen bei 
den Wettbewerbsbedingungen würden den 
gewünschten Wirkungen des Aufbauplans 
zuwiderlaufen. Die Kommission sollte im 
Falle einer Meldung vor der Vergabe eines 
öffentlichen Auftrags oder einer 
Konzession befugt sein, Informationen 
über drittstaatliche finanzielle 
Zuwendungen zu prüfen, die die beteiligten 
Unternehmen im Zusammenhang mit 
einem öffentlichen Vergabeverfahren 
erhalten haben. Vorherige Meldungen 
sollten ab dem in dieser Verordnung 
festgelegten Schwellenwert Pflicht sein, 
damit wirtschaftlich bedeutsame Fälle 
erfasst werden, gleichzeitig aber der 
Verwaltungsaufwand so gering wie 
möglich bleibt und die Teilnahme von 
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Richtlinie 2014/24/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates41 sowie 
Artikel 37 Absatz 2 der 
Richtlinie 2014/25/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates42 sowie für die 
wichtigsten Unterauftragnehmer und 
Lieferanten eines Unternehmens gelten.

KMU an öffentlichen Vergabeverfahren 
nicht behindert wird. Die Kommission 
sollte regelmäßig die in dieser 
Verordnung festgelegten Schwellenwerte 
überprüfen. Diese Pflicht zur vorherigen 
Meldung ab einem bestimmten 
Schwellenwert sollte auch für Gruppen von 
Wirtschaftsteilnehmern nach Artikel 26 
Absatz 2 der Richtlinie 2014/23/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates40, 
Artikel 19 Absatz 2 der 
Richtlinie 2014/24/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates41 sowie 
Artikel 37 Absatz 2 der 
Richtlinie 2014/25/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates42 sowie für die 
wichtigsten Unterauftragnehmer und 
Lieferanten eines Unternehmens gelten. 
Die Kommission kann prüfen, ob im Falle 
der Vergabe von Unteraufträgen 
bestimmte Bedingungen zur Kontrolle 
festgelegt werden.

_________________ _________________
40 Richtlinie 2014/23/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 26. Februar 
2014 über die Konzessionsvergabe (ABl. 
L 94 vom 28.3.2014, S. 1)

40 Richtlinie 2014/23/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 26. Februar 
2014 über die Konzessionsvergabe (ABl. 
L 94 vom 28.3.2014, S. 1)

41 Richtlinie 2014/24/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 26. Februar 
2014 über die öffentliche Auftragsvergabe 
und zur Aufhebung der 
Richtlinie 2004/18/EG (ABl. L 94 vom 
28.3.2014, S. 65).

41 Richtlinie 2014/24/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 26. Februar 
2014 über die öffentliche Auftragsvergabe 
und zur Aufhebung der 
Richtlinie 2004/18/EG (ABl. L 94 vom 
28.3.2014, S. 65).

42 Richtlinie 2014/25/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 26. Februar 
2014 über die Vergabe von Aufträgen 
durch Auftraggeber im Bereich der 
Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung 
sowie der Postdienste und zur Aufhebung 
der Richtlinie 2004/17/EG (ABl. L 94 vom 
28.3.2014, S. 243).

42 Richtlinie 2014/25/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 26. Februar 
2014 über die Vergabe von Aufträgen 
durch Auftraggeber im Bereich der 
Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung 
sowie der Postdienste und zur Aufhebung 
der Richtlinie 2004/17/EG (ABl. L 94 vom 
28.3.2014, S. 243).

Änderungsantrag 14

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 36
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(36) Drittstaatliche Subventionen, die 
ein Unternehmen in die Lage versetzen, ein 
in Bezug auf die Bauleistungen, 
Lieferungen oder Dienstleistungen 
ungerechtfertigt günstiges Angebot 
abzugeben, sollten als tatsächliche oder 
potenzielle Ursache für eine 
Wettbewerbsverzerrung im Rahmen eines 
öffentlichen Vergabeverfahrens angesehen 
werden. Solche Verzerrungen sollten 
folglich auf Grundlage der in den 
Erwägungsgründen 13 und 14 
beschriebenen, nicht erschöpfenden Liste 
von Indikatoren sowie des Konzepts des 
ungerechtfertigt günstigen Angebots 
beurteilt werden. Anhand der Indikatoren 
sollte festgestellt werden können, wie eine 
drittstaatliche Subvention den Wettbewerb 
verzerrt, indem sie die 
Wettbewerbsposition eines Unternehmens 
verbessert und es in die Lage versetzt, ein 
ungerechtfertigt günstiges Angebot 
abzugeben. Unternehmen sollte 
Gelegenheit gegeben werden darzulegen, 
dass das Angebot nicht ungerechtfertigt 
günstig ist, u. a. durch Berufung auf die in 
Artikel 69 Absatz 2 der Richtlinie 
2014/24/EU genannten Elemente. Das 
Zuschlagsverbot sollte nur dann gelten, 
wenn der günstige Charakter des Angebots, 
das aufgrund drittstaatlicher Subventionen 
abgegeben werden konnte, nicht 
gerechtfertigt werden kann, das Angebot 
den Zuschlag erhalten würde und das das 
Angebot einreichende Unternehmen keine 
Verpflichtungsangebote vorgelegt hat, die 
als angemessen und hinreichend angesehen 
werden, um die Verzerrung vollständig und 
wirksam zu beseitigen.

(36) Drittstaatliche Subventionen, die 
ein Unternehmen in die Lage versetzen, ein 
in Bezug auf die Bauleistungen, 
Lieferungen oder Dienstleistungen 
ungerechtfertigt günstiges Angebot, 
einschließlich ungewöhnlich niedriger 
Angebote im Sinne der Richtlinien 
2014/24/EU und 2014/25/EU, abzugeben, 
sollten als tatsächliche oder potenzielle 
Ursache für eine Wettbewerbsverzerrung 
im Rahmen eines öffentlichen 
Vergabeverfahrens angesehen werden. 
Solche Verzerrungen sollten folglich auf 
Grundlage der in den 
Erwägungsgründen 13 und 14 
beschriebenen, nicht erschöpfenden Liste 
von Indikatoren sowie des Konzepts des 
ungerechtfertigt günstigen Angebots 
beurteilt werden. Anhand der Indikatoren 
sollte festgestellt werden können, wie eine 
drittstaatliche Subvention den Wettbewerb 
verzerrt, indem sie die 
Wettbewerbsposition eines Unternehmens 
verbessert und es in die Lage versetzt, ein 
ungerechtfertigt günstiges Angebot 
abzugeben. Diese Indikatoren sollten 
veröffentlicht werden. Unternehmen sollte 
Gelegenheit gegeben werden darzulegen, 
dass das Angebot nicht ungerechtfertigt 
günstig ist, u. a. durch Berufung auf die in 
Artikel 69 Absatz 2 der Richtlinie 
2014/24/EU genannten Elemente. Das 
Zuschlagsverbot sollte nur dann gelten, 
wenn der günstige Charakter des Angebots, 
das aufgrund drittstaatlicher Subventionen 
abgegeben werden konnte, nicht 
gerechtfertigt werden kann, das Angebot 
den Zuschlag erhalten würde und das das 
Angebot einreichende Unternehmen keine 
Verpflichtungsangebote vorgelegt hat, die 
als angemessen und hinreichend angesehen 
werden, um die Verzerrung vollständig und 
wirksam zu beseitigen.

Änderungsantrag 15
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 36 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(36a) Drittstaatliche Subventionen 
sollten auch im Hinblick auf 
ungewöhnlich niedrige Angebote 
kontrolliert werden. Angebote, deren 
Preis im Verhältnis zu den angebotenen 
Bauleistungen, Lieferungen oder 
Dienstleistungen ungewöhnlich niedrig 
oder ungerechtfertigt günstig erscheint, 
können auf technisch, wirtschaftlich oder 
rechtlich fragwürdigen Annahmen oder 
Praktiken basieren. Kann der Bieter keine 
hinreichende Begründung für den 
angebotenen Preis geben, so sollte der 
öffentliche Auftraggeber berechtigt sein, 
das Angebot abzulehnen. Eine Ablehnung 
sollte obligatorisch sein in Fällen, in 
denen der öffentliche Auftraggeber 
festgestellt hat, dass die vorgeschlagenen 
ungewöhnlich niedrigen Preise oder 
Kosten daraus resultieren, dass sozial-, 
arbeits- oder umweltrechtliche 
Unionsvorschriften oder mit dem 
Unionsrecht in Einklang stehende 
nationale Rechtsvorschriften nicht 
eingehalten werden.

Änderungsantrag 16

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 48

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(48) Um auch langfristig faire 
Wettbewerbsbedingungen im Binnenmarkt 
zu gewährleisten und sowohl Fälle, für die 
eine Anmeldung bzw. Meldung erfolgt ist, 
als auch von Amts wegen geprüfte Fälle 
angemessen abzudecken, sollte der 
Kommission nach Artikel 290 AEUV die 
Befugnis zum Erlass von Rechtsakten 
übertragen werden in Bezug auf die 
Änderung der Schwellenwerte für die 

(48) Um auch langfristig faire 
Wettbewerbsbedingungen im Binnenmarkt 
zu gewährleisten und sowohl Fälle, für die 
eine Anmeldung bzw. Meldung erfolgt ist, 
als auch von Amts wegen geprüfte Fälle 
angemessen abzudecken, sollte der 
Kommission nach Artikel 290 AEUV die 
Befugnis zum Erlass von Rechtsakten 
übertragen werden in Bezug auf die 
Änderung der Schwellenwerte für die 
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Anmeldung von Zusammenschlüssen bzw. 
die Meldung bei öffentlichen 
Vergabeverfahren, in Bezug auf die 
Freistellung bestimmter Gruppen von 
Unternehmen von den Anmelde- bzw. 
Meldepflichten nach dieser Verordnung 
sowie in Bezug auf die Änderung der 
Fristen für die Vorprüfung und die 
eingehende Prüfung angemeldeter 
Zusammenschlüsse bzw. gemeldeter 
finanzieller Zuwendungen bei öffentlichen 
Vergabeverfahren. Was finanzielle 
Zuwendungen im Rahmen öffentlicher 
Vergabeverfahren angeht, so sollte die 
Befugnis zum Erlass solcher Rechtsakte in 
einer Weise ausgeübt werden, die auch den 
Interessen von KMU Rechnung trägt. Es ist 
von besonderer Bedeutung, dass die 
Kommission im Zuge der Vorbereitung 
dieser Rechtsakte angemessene 
Konsultationen, auch auf der Ebene von 
Sachverständigen, durchführt, die mit den 
in der Interinstitutionellen Vereinbarung 
vom 13. April 2016 über bessere 
Rechtsetzung47 niedergelegten 
Grundsätzen im Einklang stehen. Um 
insbesondere für eine gleichberechtigte 
Beteiligung an der Vorbereitung 
delegierter Rechtsakte zu sorgen, sollten 
das Europäische Parlament und der Rat alle 
Dokumente zur gleichen Zeit wie die 
Sachverständigen der Mitgliedstaaten 
erhalten, und ihre Sachverständigen sollten 
systematisch Zugang zu den Sitzungen der 
Sachverständigengruppen der Kommission 
haben, die mit der Vorbereitung der 
delegierten Rechtsakte befasst sind.

Anmeldung von Zusammenschlüssen bzw. 
die Meldung bei öffentlichen 
Vergabeverfahren, in Bezug auf die 
Freistellung bestimmter Gruppen von 
Unternehmen von den Anmelde- bzw. 
Meldepflichten nach dieser Verordnung 
sowie in Bezug auf die Änderung der 
Fristen für die Vorprüfung und die 
eingehende Prüfung angemeldeter 
Zusammenschlüsse bzw. gemeldeter 
finanzieller Zuwendungen bei öffentlichen 
Vergabeverfahren. Was finanzielle 
Zuwendungen im Rahmen öffentlicher 
Vergabeverfahren angeht, so sollte die 
Befugnis zum Erlass solcher Rechtsakte in 
einer Weise ausgeübt werden, die auch den 
Interessen von KMU Rechnung trägt, ohne 
dass unnötiger Verwaltungsaufwand 
entsteht. Es ist von besonderer Bedeutung, 
dass die Kommission im Zuge der 
Vorbereitung dieser Rechtsakte Analysen, 
einschließlich quantitativer Kosten-
Nutzen-Analysen, sowie angemessene 
Konsultationen, auch auf der Ebene von 
Sachverständigen, durchführt, die mit den 
in der Interinstitutionellen Vereinbarung 
vom 13. April 2016 über bessere 
Rechtsetzung47 niedergelegten 
Grundsätzen im Einklang stehen. Um 
insbesondere für eine gleichberechtigte 
Beteiligung an der Vorbereitung 
delegierter Rechtsakte zu sorgen, sollten 
das Europäische Parlament und der Rat alle 
Dokumente zur gleichen Zeit wie die 
Sachverständigen der Mitgliedstaaten 
erhalten, und ihre Sachverständigen sollten 
systematisch Zugang zu den Sitzungen der 
Sachverständigengruppen der Kommission 
haben, die mit der Vorbereitung der 
delegierten Rechtsakte befasst sind.

_________________ _________________
47 Interinstitutionelle Vereinbarung 
zwischen dem Europäischen Parlament, 
dem Rat der Europäischen Union und der 
Europäischen Kommission vom 13. April 
2016 über bessere Rechtsetzung (ABl. 
L 123 vom 12.5.2016, S. 1).

47 Interinstitutionelle Vereinbarung 
zwischen dem Europäischen Parlament, 
dem Rat der Europäischen Union und der 
Europäischen Kommission vom 13. April 
2016 über bessere Rechtsetzung (ABl. 
L 123 vom 12.5.2016, S. 1).
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Änderungsantrag 17

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Mit dieser Verordnung werden 
Regeln und Verfahren für die Prüfung 
drittstaatlicher Subventionen, die den 
Binnenmarkt verzerren, und für die 
Beseitigung solcher Verzerrungen 
festgelegt. Solche Verzerrungen können 
bei jeder wirtschaftlichen Tätigkeit 
auftreten, vor allem bei 
Zusammenschlüssen und öffentlichen 
Vergabeverfahren.

(1) Mit dieser Verordnung werden 
Regeln und Verfahren für die Prüfung 
drittstaatlicher Subventionen, die den 
Binnenmarkt verzerren, und für die 
Beseitigung solcher Verzerrungen 
festgelegt. Solche Verzerrungen können 
bei jeder wirtschaftlichen Tätigkeit 
auftreten, vor allem bei 
Zusammenschlüssen und öffentlichen 
Vergabeverfahren. 

Ziel dieser Verordnung ist es, faire 
Wettbewerbsbedingungen im 
Binnenmarkt und insbesondere auf dem 
Markt für öffentliche Aufträge zu 
gewährleisten.

Änderungsantrag 18

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Diese Verordnung betrifft 
drittstaatliche Subventionen, die 
Unternehmen gewährt werden, welche eine 
wirtschaftliche Tätigkeit im Binnenmarkt 
ausüben. Unternehmen, die die Kontrolle 
über ein in der Union niedergelassenes 
Unternehmen erwerben oder einen 
Zusammenschluss mit einem solchen 
Unternehmen eingehen, und Unternehmen, 
die an einem öffentlichen 
Vergabeverfahren teilnehmen, gelten als 
Unternehmen, die eine wirtschaftliche 
Tätigkeit im Binnenmarkt ausüben.

(2) Diese Verordnung betrifft 
verzerrende drittstaatliche Subventionen, 
die Unternehmen gewährt werden, welche 
eine wirtschaftliche Tätigkeit im 
Binnenmarkt ausüben. Unternehmen, die 
die Kontrolle über ein in der Union 
niedergelassenes Unternehmen erwerben 
oder einen Zusammenschluss mit einem 
solchen Unternehmen eingehen, und 
Unternehmen, die an einem öffentlichen 
Vergabeverfahren teilnehmen, gelten als 
Unternehmen, die eine wirtschaftliche 
Tätigkeit im Binnenmarkt ausüben. Diese 
Verordnung gilt unbeschadet der 
internationalen Verpflichtungen der 
Union sowie der Maßnahmen, die 
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Mitgliedstaaten und Vertragspartner in 
Übereinstimmung mit den 
Richtlinien 2014/23/EU, 2014/24/EU und 
2014/25/EU durchführen.

Änderungsantrag 19

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Eine Verzerrung auf dem 
Binnenmarkt liegt vor, wenn eine 
drittstaatliche Subvention geeignet ist, die 
Wettbewerbsposition des betreffenden 
Unternehmens im Binnenmarkt zu 
verbessern, und durch diese Verbesserung 
der Wettbewerb im Binnenmarkt 
tatsächlich oder potenziell beeinträchtigt 
wird. Ob eine Verzerrung des 
Binnenmarkts vorliegt, wird anhand von 
Indikatoren ermittelt wie

(1) Eine Verzerrung auf dem 
Binnenmarkt liegt vor, wenn eine 
drittstaatliche Subvention geeignet ist, die 
Wettbewerbsposition des betreffenden 
Unternehmens im Binnenmarkt zu 
verbessern, und wenn die Untersuchung 
den Nachweis erbringt, dass durch diese 
Verbesserung der Wettbewerb und die 
gleichen Wettbewerbsbedingungen im 
Binnenmarkt tatsächlich oder potenziell 
beeinträchtigt werden. Ob eine Verzerrung 
des Binnenmarkts vorliegt, wird anhand 
von Indikatoren ermittelt wie

Änderungsantrag 20

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Eine drittstaatliche Subvention 
führt wahrscheinlich nicht zu Verzerrungen 
des Binnenmarkts, wenn ihr Gesamtbetrag 
in einem Zeitraum von drei 
aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren 
5 Mio. EUR nicht erreicht.

(2) Eine drittstaatliche Subvention 
führt wahrscheinlich nicht zu Verzerrungen 
des Binnenmarkts, wenn

a) ihr Gesamtbetrag in einem 
Zeitraum von drei aufeinanderfolgenden 
Geschäftsjahren 4 Mio. EUR nicht 
erreicht; oder
b) die Kommission festgestellt hat, 
dass der Drittstaat, der die drittstaatliche 
Subvention gewährt, über ein System zur 
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Überprüfung von Subventionen verfügt, 
das rechtlich und in der Praxis ein 
Schutzniveau gegen ungebührliche 
staatliche Eingriffe in die Marktkräfte 
und unlauteren Wettbewerb gewährleistet, 
das mindestens dem Schutzniveau 
innerhalb der Union entspricht und das 
nicht nur den Markt des Drittstaats, 
sondern auch den Binnenmarkt der 
Union wirksam schützt. Ein Beschluss der 
Kommission zur Feststellung eines 
solchen gleichwertigen Schutzniveaus gilt 
für drei Jahre und kann gegebenenfalls 
verlängert werden.

Änderungsantrag 21

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) Die Kommission veröffentlicht 
Leitlinien für die Anwendung der in den 
Absätzen 1 und 2 genannten Indikatoren. 
Diese Leitlinien werden in engem 
Zusammenwirken mit den Mitgliedstaaten 
regelmäßig aktualisiert. Das Europäische 
Parlament und der Rat werden von diesen 
Aktualisierungen in Kenntnis gesetzt.

Änderungsantrag 22

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 2 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2b) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, delegierte Rechtsakte zur 
Aktualisierung der in Absatz 1 genannten 
Indikatoren zu erlassen.

Änderungsantrag 23

Vorschlag für eine Verordnung
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Artikel 3 – Absatz 2 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2c) Die Kommission veröffentlicht bis 
zum 30. Juni 2025 einen Bericht zu einer 
möglichen Einführung eines Online-
Instruments für die Bewertung der 
Angemessenheit drittstaatlicher 
Subventionen, unter Angabe des – auf der 
Grundlage der Daten für quantitative 
Indikatoren – zu erwartenden 
Risikoniveaus.

Änderungsantrag 24

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1 – Nummer 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) drittstaatliche Subventionen, die ein 
Unternehmen in die Lage versetzen, im 
Rahmen eines öffentlichen 
Vergabeverfahrens ein ungerechtfertigt 
günstiges Angebot abzugeben, auf dessen 
Grundlage das Unternehmen den Zuschlag 
erhalten würde.

(4) drittstaatliche Subventionen, die ein 
Unternehmen in die Lage versetzen, im 
Rahmen eines öffentlichen 
Vergabeverfahrens ein ungerechtfertigt 
günstiges Angebot oder ein ungewöhnlich 
niedriges Angebot gemäß Definition in 
der Richtlinie 2014/24/EC abzugeben, auf 
dessen Grundlage das Unternehmen den 
Zuschlag erhalten würde.

Änderungsantrag 25

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Um die tatsächlich oder potenziell 
durch eine drittstaatliche Subvention 
verursachte Verzerrung auf dem 
Binnenmarkt zu beseitigen, kann die 
Kommission Abhilfemaßnahmen 
auferlegen. Das betreffende Unternehmen 
kann auch Verpflichtungsangebote 
unterbreiten.

(1) Um die tatsächlich oder potenziell 
durch eine drittstaatliche Subvention 
verursachte Verzerrung auf dem 
Binnenmarkt zu beseitigen, erlegt die 
Kommission Abhilfemaßnahmen auf, es 
sei denn, aus der gemäß Artikel 5 
durchgeführten Abwägungsprüfung geht 
hervor, dass die positiven Auswirkungen 
schwerer wiegen als die nachteiligen 
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Auswirkungen. Das betreffende 
Unternehmen kann auch 
Verpflichtungsangebote unterbreiten.

Änderungsantrag 26

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die Verpflichtungsangebote bzw. 
Abhilfemaßnahmen müssen die durch die 
drittstaatliche Subvention im Binnenmarkt 
verursachte Verzerrung vollständig und 
wirksam beseitigen.

(2) Die Verpflichtungsangebote bzw. 
Abhilfemaßnahmen müssen die durch die 
drittstaatliche Subvention im Binnenmarkt 
tatsächlich oder möglicherweise 
verursachte Verzerrung vollständig, 
ausschließlich und wirksam beseitigen.

Änderungsantrag 27

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 3 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Die Verpflichtungen bzw. 
Abhilfemaßnahmen können Folgendes 
umfassen:

(3) Die Verpflichtungen bzw. 
Abhilfemaßnahmen können u. a. 
Folgendes umfassen:

Änderungsantrag 28

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 3 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) Verringerung der Kapazitäten oder 
der Marktpräsenz,

b) Verringerung der Kapazitäten oder 
der Marktpräsenz, insbesondere durch die 
Umsetzung zeitweiliger 
Marktzutrittsbeschränkungen oder 
zeitweiliger Beschränkungen bei der 
Bereitstellung von Gütern oder 
Dienstleistungen im Binnenmarkt, in dem 
die entsprechenden wirtschaftlichen 
Aktivitäten als Folge der drittstaatlichen 
Subventionen verzerrt werden, wobei 
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Besonderheiten einzelner 
Wirtschaftsbereiche berücksichtigt 
werden;

Änderungsantrag 29

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 3 – Buchstabe c a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ca) Ausschluss eines Unternehmens 
von der Vergabe des Auftrags für einen 
begrenzten Zeitraum, wenn die 
Kommission feststellt, dass dieses 
Unternehmen wiederholt drittstaatliche 
Subventionen verzerrender Art erhalten 
hat.

Änderungsantrag 30

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 3 – Buchstabe e

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

e) Veröffentlichung der Ergebnisse 
von Forschung und Entwicklung,

e) Veröffentlichung der Ergebnisse 
von Forschung und Entwicklung unter 
gebührender Berücksichtigung der 
vertraulichen Geschäftsinformationen 
gemäß der Richtlinie (EU) 2016/943;

Änderungsantrag 31

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 3 – Buchstabe h a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ha) Beschränkung der direkten oder 
indirekten Teilnahme an neuen 
öffentlichen Vergabeverfahren oder 
Verfahren für eine Konzessionsvergabe 
im Binnenmarkt.
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Änderungsantrag 32

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Die Kommission kann 
Berichterstattungs- und 
Transparenzvorschriften auferlegen.

(4) Die Kommission erlegt 
Berichterstattungs- und 
Transparenzvorschriften auf.

Änderungsantrag 33

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Bietet ein Unternehmen 
Verpflichtungen an, mit denen die 
Verzerrung auf dem Binnenmarkt 
vollständig und wirksam beseitigt wird, so 
kann die Kommission diese annehmen 
und mittels eines 
Verpflichtungsbeschlusses nach Artikel 9 
Absatz 3 für das Unternehmen für bindend 
erklären.

(5) Die Kommission kann von dem 
Unternehmen angebotene 
Verpflichtungszusagen prüfen. Nimmt die 
Kommission von einem Unternehmen 
angebotene Verpflichtungen an, mit denen 
die Verzerrung auf dem Binnenmarkt 
vollständig und wirksam beseitigt wird, so 
erklärt sie diese Verpflichtungen mittels 
eines Verpflichtungsbeschlusses nach 
Artikel 9 Absatz 3 für das Unternehmen für 
bindend. Die Kommission erlässt bis zum 
30. Juni 2023 einen delegierten 
Rechtsakt, um die Verfahren, Methoden 
und Kriterien festzulegen, mit denen die 
speziellen Verpflichtungen und 
Abhilfemaßnahmen gemäß dieser 
Verordnung festgelegt werden.

Änderungsantrag 34

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Schlägt das betreffende 
Unternehmen vor, die drittstaatliche 
Subvention einschließlich einer 
angemessenen Verzinsung zurückzuzahlen, 

(6) Schlägt das betreffende 
Unternehmen vor, die drittstaatliche 
Subvention einschließlich einer 
angemessenen Verzinsung zurückzuzahlen, 
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so akzeptiert die Kommission die 
Rückzahlung als Verpflichtung, wenn sie 
feststellen kann, dass die Rückzahlung 
transparent und wirksam ist, wobei sie dem 
Risiko einer Umgehung der Ziele dieser 
Verordnung Rechnung trägt.

so akzeptiert die Kommission die 
Rückzahlung als Verpflichtung, wenn sie 
feststellen kann, dass die Rückzahlung 
transparent ist und die Verzerrung des 
Binnenmarktes wirksam und angemessen 
behoben wird, wobei sie dem Risiko einer 
Umgehung der Ziele dieser Verordnung 
Rechnung trägt.

Die Kommission konsultiert alle 
einschlägigen Interessenträger zur Wahl 
der Abhilfemaßnahmen unter 
Berücksichtigung sektorspezifischer 
Besonderheiten, um die Gleichwertigkeit 
der Abhilfemaßnahmen zu bewerten.

Änderungsantrag 35

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 12 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Kommission kann bei 
Unternehmen die erforderlichen 
Nachprüfungen vornehmen.

(1) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
gemäß dieser Verordnung kann die 
Kommission bei Unternehmen die 
erforderlichen Nachprüfungen vornehmen.

Änderungsantrag 36

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 12 – Absatz 2 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) alle Räumlichkeiten und 
Grundstücke des betreffenden 
Unternehmens zu betreten,

a) alle relevanten Räumlichkeiten, 
Grundstücke und Transportmittel des 
betreffenden Unternehmens zu betreten,

Änderungsantrag 37

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 12 – Absatz 3 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Das betreffende Unternehmen ist (3) Das betreffende Unternehmen ist 
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verpflichtet, von der Kommission per 
Beschluss angeordnete Nachprüfungen zu 
dulden. Die mit einer Nachprüfung 
beauftragten Bediensteten der Kommission 
und die anderen von ihr ermächtigten 
Begleitpersonen üben ihre Befugnisse 
unter Vorlage eines 
Kommissionsbeschlusses aus, der 
Folgendes enthält:

verpflichtet, von der Kommission per 
Beschluss angeordnete Nachprüfungen zu 
dulden. Die mit einer Nachprüfung 
beauftragten Bediensteten der Kommission 
und die anderen von ihr ermächtigten 
Begleitpersonen üben ihre Befugnisse 
unter Vorlage eines 
Kommissionsbeschlusses in Bezug auf das 
betreffende Unternehmen aus, der 
Folgendes enthält:

Änderungsantrag 38

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 12 – Absatz 3 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) die Angabe von Gegenstand und 
Zweck der Nachprüfung,

a) die Angabe von Gegenstand, Zweck 
und Umfang der Nachprüfung.

Änderungsantrag 39

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 12 – Absatz 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Auf Ersuchen der Kommission 
führt ein Mitgliedstaat in seinem 
Hoheitsgebiet Nachprüfungen oder andere 
Ermittlungsmaßnahmen nach seinem 
innerstaatlichen Recht durch, um 
festzustellen, ob eine drittstaatliche 
Subvention vorliegt, die den Binnenmarkt 
verzerrt.

(7) Auf Ersuchen der Kommission 
führt der Mitgliedstaat in seinem 
Hoheitsgebiet Nachprüfungen oder andere 
Ermittlungsmaßnahmen nach seinem 
innerstaatlichen Recht durch, um 
festzustellen, ob eine drittstaatliche 
Subvention vorliegt, die den Binnenmarkt 
verzerrt.

Änderungsantrag 40

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 26 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Als drittstaatliche Subventionen, die ein 
öffentliches Vergabeverfahren verzerren 

Als drittstaatliche Subventionen, die ein 
öffentliches Vergabeverfahren verzerren 
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oder zu verzerren drohen, sind 
Subventionen aus Drittstaaten zu 
verstehen, die ein Unternehmen in die Lage 
versetzen, ein in Bezug auf die 
betreffenden Bauleistungen, Lieferungen 
oder Dienstleistungen ungerechtfertigt 
günstiges Angebot einzureichen. Die 
Beurteilung, ob eine Verzerrung auf dem 
Binnenmarkt nach Artikel 3 vorliegt und 
ob ein Angebot in Bezug auf die 
betreffenden Bauleistungen, Lieferungen 
oder Dienstleistungen ungerechtfertigt 
günstig ist, beschränkt sich auf das 
jeweilige öffentliche Vergabeverfahren. 
Bei der Beurteilung werden nur 
drittstaatliche Subventionen berücksichtigt, 
die in den drei Jahren vor der Meldung 
gewährt wurden.

oder sehr wahrscheinlich zu verzerren 
drohen, sind Subventionen aus Drittstaaten 
zu verstehen, die ein Unternehmen in die 
Lage versetzen, ein in Bezug auf die 
betreffenden Bauleistungen, Lieferungen 
oder Dienstleistungen ungerechtfertigt 
günstiges oder ein ungewöhnlich 
niedriges Angebot einzureichen. Die 
Beurteilung, ob eine Verzerrung auf dem 
Binnenmarkt nach Artikel 3 vorliegt und 
ob ein Angebot in Bezug auf die 
betreffenden Bauleistungen, Lieferungen 
oder Dienstleistungen ungerechtfertigt 
günstig ist, beschränkt sich auf das 
jeweilige öffentliche Vergabeverfahren. 
Bei der Beurteilung werden nur 
drittstaatliche Subventionen berücksichtigt, 
die in den fünf Jahren vor der Meldung 
gewährt wurden.

Änderungsantrag 41

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 27 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Für die Zwecke des Artikels 28 
liegt eine meldepflichtige drittstaatliche 
finanzielle Zuwendung im Rahmen eines 
öffentlichen EU-Vergabeverfahrens vor, 
wenn der geschätzte Wert des 
Vergabeverfahrens mindestens 
250 Mio. EUR beträgt.

(2) Für die Zwecke des Artikels 28 
liegt eine meldepflichtige drittstaatliche 
finanzielle Zuwendung im Rahmen eines 
öffentlichen EU-Vergabeverfahrens vor, 
wenn der geschätzte Wert des 
Vergabeverfahrens mindestens 
200 Mio. EUR beträgt und der 
Gesamtwert der bereitgestellten 
drittstaatlichen finanziellen Zuwendung 
für ein Unternehmen 1 Mio. EUR oder 
mehr beträgt.

Änderungsantrag 42

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 27 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text
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(2a) Die Kommission überprüft alle 
drei Jahre den in Absatz 2 angegebenen 
geschätzten Wert des öffentlichen 
Vergabeverfahrens. Dabei trägt sie 
folgenden Kriterien Rechnung:
a) der Zahl der gemeldeten 
öffentlichen Auftragsverfahren;
b) dem Umfang der öffentlichen 
Vergabeverfahren, bei denen 
wettbewerbsverzerrende drittstaatliche 
Subventionen festgestellt wurden;
c) dem Durchschnittswert und dem 
Medianwert aller gemeldeten öffentlichen 
Vergabeverfahren, um den Umfang dieser 
Verfahren zu ermitteln;
d) den Änderungen der in den EU-
Richtlinien 2014/24/EU, 2014/23/EU und 
2014/25/EU festgelegten Schwellenwerte; 
und
e) dem Marktanteil, der durch den 
Zuschlag bei Ausschreibungen durch die 
Vergabe dieser öffentlichen Aufträge 
erreicht wird. 
Der Beschluss zur Änderung der in 
Artikel 27 Absatz 2 genannten 
Schwellenwerte sollte im Wege delegierter 
Rechtsakte gemäß Artikel 44 erlassen 
werden.

Änderungsantrag 43

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 28 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Bei der Einreichung eines Angebots 
oder eines Antrags auf Teilnahme an einem 
öffentlichen Vergabeverfahren melden die 
Unternehmen dem öffentlichen 
Auftraggeber bzw. dem Auftraggeber 
entweder alle drittstaatlichen finanziellen 
Zuwendungen, die sie in den drei Jahren 
vor dieser Meldung erhalten haben, oder 
sie bestätigen in einer Erklärung, dass sie 

(1) Bei der Einreichung eines Angebots 
oder eines Antrags auf Teilnahme an einem 
öffentlichen Vergabeverfahren legen die 
Unternehmen dem öffentlichen 
Auftraggeber bzw. dem Auftraggeber eine 
Meldung vor, in der sie entweder alle 
drittstaatlichen finanziellen Zuwendungen 
melden, die sie in den drei Jahren vor 
dieser Meldung erhalten haben, oder in der 
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in den letzten drei Jahren keine 
drittstaatlichen finanziellen Zuwendungen 
erhalten haben. Unternehmen, die weder 
diese Angaben noch eine solche Erklärung 
vorlegen, dürfen den Zuschlag nicht 
erhalten.

sie angeben, dass sie in den letzten fünf 
Jahren keine drittstaatlichen finanziellen 
Zuwendungen erhalten haben, die den in 
Artikel 27 Absatz 2 festgelegten 
Schwellenwert überschreiten. 
Unternehmen, die weder diese Angaben 
noch eine solche Erklärung vorlegen, 
dürfen den Zuschlag nicht erhalten.

Änderungsantrag 44

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 28 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die Pflicht zur vorherigen Meldung 
drittstaatlicher finanzieller Zuwendungen 
nach diesem Artikel gilt für 
Wirtschaftsteilnehmer, Gruppen von 
Wirtschaftsteilnehmern nach Artikel 26 
Absatz 2 der Richtlinie 2014/23/EU, 
Artikel 19 Absatz 2 der 
Richtlinie 2014/24/EU und Artikel 37 
Absatz 2 der Richtlinie 2014/25/EU sowie 
für die wichtigsten Unterauftragnehmer 
und die wichtigsten Lieferanten. Ein 
Unterauftragnehmer oder Lieferant gilt als 
wichtiger Unterauftragnehmer oder 
Lieferant, wenn seine Teilnahme 
wesentliche Elemente der 
Auftragserfüllung gewährleistet bzw. 
immer dann, wenn der wirtschaftliche 
Anteil seines Beitrags 30 % des 
geschätzten Auftragswerts übersteigt.

(2) Die Pflicht zur vorherigen Meldung 
drittstaatlicher finanzieller Zuwendungen 
nach diesem Artikel gilt für 
Wirtschaftsteilnehmer, Gruppen von 
Wirtschaftsteilnehmern nach Artikel 26 
Absatz 2 der Richtlinie 2014/23/EU, 
Artikel 19 Absatz 2 der 
Richtlinie 2014/24/EU und Artikel 37 
Absatz 2 der Richtlinie 2014/25/EU sowie 
für die wichtigsten Unterauftragnehmer 
und die wichtigsten Lieferanten. Ein 
Unterauftragnehmer oder Lieferant gilt als 
wichtiger Unterauftragnehmer oder 
Lieferant, wenn seine Teilnahme 
wesentliche Elemente der 
Auftragserfüllung gewährleistet bzw. 
immer dann, wenn der wirtschaftliche 
Anteil seines Beitrags 15 % des 
geschätzten Auftragswerts übersteigt.

Änderungsantrag 45

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 28 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Bei Gruppen von 
Wirtschaftsteilnehmern, den wichtigsten 
Unterauftragnehmern und den 
wichtigsten Lieferanten sorgt der 

(3) Bei Gruppen von 
Wirtschaftsteilnehmern informieren die 
wichtigsten Unterauftragnehmer und 
Lieferanten den federführenden 
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federführende Wirtschaftsteilnehmer für 
die Meldung.

Wirtschaftsteilnehmer über die 
drittstaatlichen finanziellen 
Zuwendungen, der für die Meldung 
sorgt. Der federführende 
Wirtschaftsteilnehmer ist nicht für die 
Informationen über ihre wichtigsten 
Unterauftragnehmer oder Lieferanten 
bzw. die von ihren wichtigsten 
Unterauftragnehmern oder Lieferanten 
zur Verfügung gestellten Informationen 
verantwortlich.

Änderungsantrag 46

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 28 – Absatz 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Wenn die Kommission vermutet, 
dass ein Unternehmen in den drei Jahren 
vor Einreichung des Angebots oder des 
Antrags auf Teilnahme am öffentlichen 
Vergabeverfahren möglicherweise von 
drittstaatlichen finanziellen Zuwendungen 
profitiert hat, so kann sie vor Vergabe des 
Auftrags jederzeit die Meldung der 
drittstaatlichen finanziellen Zuwendungen 
verlangen, die das Unternehmen im 
Rahmen öffentlicher Vergabeverfahren 
erhalten hat und die nicht nach Artikel 27 
Absatz 2 meldepflichtig sind oder die in 
den Anwendungsbereich von Absatz 5 
dieses Artikels fallen. Sobald die 
Kommission die Meldung einer solchen 
drittstaatlichen finanziellen Zuwendung 
verlangt hat, gilt diese Zuwendung als 
meldepflichtige drittstaatliche finanzielle 
Zuwendung im Rahmen eines öffentlichen 
Vergabeverfahrens.

(6) Wenn die Kommission vermutet, 
dass ein Unternehmen in den fünf Jahren 
vor Einreichung des Angebots oder des 
Antrags auf Teilnahme am öffentlichen 
Vergabeverfahren möglicherweise 
drittstaatliche finanzielle Zuwendungen 
erhalten hat, so kann sie vor Vergabe des 
Auftrags jederzeit die Meldung der 
drittstaatlichen finanziellen Zuwendungen 
verlangen, die das Unternehmen im 
Rahmen öffentlicher Vergabeverfahren 
erhalten hat oder die Meldung der 
innerhalb eines Jahres nach Einreichung 
des Angebots oder des Antrags auf 
Teilnahme am öffentlichen 
Vergabeverfahren noch zu erhaltenden 
drittstaatlichen finanziellen 
Zuwendungen, die nicht nach Artikel 27 
Absatz 2 meldepflichtig sind oder in den 
Anwendungsbereich von Absatz 5 dieses 
Artikels fallen. Sobald die Kommission die 
Meldung einer solchen drittstaatlichen 
finanziellen Zuwendung verlangt hat, gilt 
diese Zuwendung als meldepflichtige 
drittstaatliche finanzielle Zuwendung im 
Rahmen eines öffentlichen 
Vergabeverfahrens.
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Änderungsantrag 47

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 28 – Absatz 6 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6a) Bei Aufträgen, die über den in der 
Richtlinie 2014/24/EU festgelegten 
Schwellenwerten und unter dem in Artikel 
27 Absatz 2 festgelegten Schwellenwert 
liegen, fordert ein öffentlicher 
Auftraggeber oder eine Vergabestelle, 
wenn er bzw. sie feststellt, dass ein 
Angebot ungewöhnlich niedrig ist, das 
Unternehmen auf, der Kommission 
unverzüglich alle in den letzten drei 
Jahren erhaltenen finanziellen 
Zuwendungen aus Drittstaaten 
mitzuteilen.

Änderungsantrag 48

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 28 – Absatz 6 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6b) Die Kommission richtet für die 
Zwecke dieser Verordnung einen 
Kommunikationskanal ein, der beteiligten 
Parteien und Mitgliedstaaten bei der 
Abgabe von Meldungen strikte 
Vertraulichkeit garantiert, wenn diese 
vermuten, dass ein Unternehmen 
möglicherweise in den drei Jahren vor 
Einreichung des Angebots oder des 
Antrags auf Teilnahme am öffentlichen 
Vergabeverfahren von drittstaatlichen 
Subventionen profitiert hat. Die 
Kommission berücksichtigt die 
gemeldeten Informationen in 
angemessener Weise und kann vom 
betreffenden Unternehmen in jeglichem 
öffentlichen Vergabeverfahren weitere 
Informationen und die Meldung von 
drittstaatlichen finanziellen 
Zuwendungen anfordern, die das 
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Unternehmen erhalten hat.

Änderungsantrag 49

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 29 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die Kommission führt spätestens 
60 Tage nach Eingang der Meldung eine 
Vorprüfung durch.

(2) Die Kommission führt spätestens 
30 Tage nach Eingang der Meldung eine 
Vorprüfung durch.

Änderungsantrag 50

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 29 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Die Kommission kann spätestens 
200 Tage nach Eingang einer Meldung 
einen Beschluss zum Abschluss der 
eingehenden Prüfung erlassen. Diese Frist 
kann unter besonderen Umständen nach 
Konsultation des betreffenden öffentlichen 
Auftraggebers bzw. des Auftraggebers 
verlängert werden.

(4) Die Kommission kann spätestens 
120 Tage nach Eingang einer Meldung 
einen Beschluss zum Abschluss der 
eingehenden Prüfung erlassen. Diese Frist 
kann unter besonderen Umständen nach 
Konsultation des betreffenden öffentlichen 
Auftraggebers bzw. des Auftraggebers um 
20 Tage verlängert werden.

Änderungsantrag 51

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 30 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Bietet das betreffende Unternehmen 
keine Verpflichtungen an oder ist die 
Kommission der Auffassung, dass die in 
Absatz 1 genannten Verpflichtungen weder 
geeignet noch hinreichend sind, um die 
Verzerrung vollständig und wirksam zu 
beseitigen, so erlässt sie einen Beschluss, 
mit dem die Vergabe des Auftrags an das 
betreffende Unternehmen untersagt wird 
(„Beschluss zur Untersagung der 

(2) Bietet das betreffende Unternehmen 
keine Verpflichtungen an oder ist die 
Kommission der Auffassung, dass die in 
Absatz 1 genannten Verpflichtungen weder 
geeignet noch hinreichend sind, um die 
Verzerrung vollständig und wirksam zu 
beseitigen, so erlässt sie einen Beschluss, 
mit dem die Vergabe des Auftrags an das 
betreffende Unternehmen untersagt wird 
(„Beschluss zur Untersagung der 
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Zuschlagserteilung“). Zuschlagserteilung“). Bei Erlass eines 
Beschlusses, der die Erteilung des 
Zuschlags untersagt, wird das betreffende 
Unternehmen von der Teilnahme an dem 
öffentlichen Vergabeverfahren 
ausgeschlossen.

Änderungsantrag 52

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 30 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3a) Die Kommission veröffentlicht die 
gemäß den Absätzen 1, 2 und 3 erlassenen 
Beschlüsse, die eine ausführliche 
Begründung des Beschlusses, die 
Indikatoren, auf denen der Beschluss 
beruht, und die Beschreibung des 
Beschwerdeverfahrens enthalten.

Änderungsantrag 53

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 31 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) An ein Unternehmen, das eine 
Erklärung nach Artikel 28 vorgelegt hat, 
darf der Auftrag nur dann vergeben 
werden, bevor die Kommission einen der 
Beschlüsse nach Artikel 30 erlassen hat 
oder die Frist nach Artikel 29 Absatz 4 
verstrichen ist, wenn die Bewertung der 
eingereichten Angebote ergeben hat, dass 
das betreffende Unternehmen in jedem 
Fall das wirtschaftlich günstigste Angebot 
abgegeben hat.

entfällt

Änderungsantrag 54

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 32 – Absatz 2 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) Die Kommission kann ein 
Unternehmen bei wiederholter 
Nichteinhaltung der Meldepflicht von 
drittstaatlichen finanziellen 
Zuwendungen für eine eingeschränkte 
Zeit in der gesamten Union von künftigen 
Vergabeverfahren ausschließen.

Änderungsantrag 55

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 32 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Die Kommission kann gegen die 
betreffenden Unternehmen per Beschluss 
Geldbußen von höchstens 10 % ihres im 
vorangegangenen Geschäftsjahr erzielten 
Gesamtumsatzes verhängen, wenn diese es 
vorsätzlich oder fahrlässig versäumt 
haben, eine Subvention während des 
öffentlichen Vergabeverfahrens nach 
Artikel 28 zu melden.

(3) Die Kommission kann gegen die 
betreffenden Unternehmen per Beschluss 
Geldbußen von höchstens 10 % ihres im 
vorangegangenen Geschäftsjahr erzielten 
Gesamtumsatzes verhängen, wenn diese es 
versäumt haben, eine Subvention während 
des öffentlichen Vergabeverfahrens nach 
Artikel 28 zu melden.

Änderungsantrag 56

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 32 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 32a
Zusammenarbeit mit den für das 

öffentliche Auftragswesen zuständigen 
Behörden der Mitgliedstaaten

(1) Gemäß Artikel 19 und 28 arbeiten 
die für das öffentliche Auftragswesen 
zuständigen Behörden und 
gegebenenfalls benannte Stellen zum 
Zwecke der Vorprüfung und der 
eingehenden Prüfung bei gemeldeten 
öffentlichen Aufträgen wirksam mit der 
Kommission zusammen.
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(2) Die für das öffentliche 
Auftragswesen zuständigen Behörden 
können die Kommission auch auf 
drittstaatliche finanzielle Zuwendungen 
bei öffentlichen Aufträgen unterhalb der 
Schwellenwerte nach Artikel 27 Absatz 2 
aufmerksam machen, wenn sie der 
Ansicht sind, dass die Gefahr einer 
Verzerrung des Binnenmarktes besteht, 
und eine Marktuntersuchung beantragen. 
Die Kommission unterrichtet die 
Vergabebehörde über die ergriffenen 
Folgemaßnahmen und begründet, wenn 
sie beschließt, keine Untersuchung 
einzuleiten.
(3) Wenn ein öffentlicher 
Auftraggeber oder ein Auftraggeber 
vermutet, dass ein Unternehmen ein 
ungewöhnlich niedriges Angebot 
eingereicht hat, kann er das 
Unternehmen auffordern, in 
Übereinstimmung mit Artikel 69 der 
Richtlinie 2014/24/EU eine Erklärung in 
Bezug auf den Preis und die mit den 
Bauleistungen, Lieferungen oder 
Dienstleistungen genannten Kosten 
abzugeben. Hat der öffentliche 
Auftraggeber bzw. die Vergabestelle 
festgestellt, dass das ungewöhnlich 
niedrige Angebot auf eine drittstaatliche 
finanzielle Zuwendung zurückzuführen 
ist, so teilt er /sie dies der Kommission 
mit.
(4) Die für das öffentliche 
Auftragswesen zuständigen Behörden 
erheben Daten über Bieter aus 
Drittländern und Aufträge, die von 
Unternehmen aus Nicht-EU-Ländern 
vergeben werden, sowie über 
ausländische Beteiligungen an der 
Lieferkette und als Unterauftragnehmer 
und tauschen diese Daten mit der 
Kommission aus.

Änderungsantrag 57

Vorschlag für eine Verordnung
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Artikel 34 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die Kommission kann einen 
Bericht über die Ergebnisse ihrer 
Marktuntersuchung in Bezug auf 
bestimmte Wirtschaftszweige, bestimmte 
Arten von Wirtschaftstätigkeiten oder 
bestimmte Subventionsinstrumente 
veröffentlichen und interessierte Kreise 
um Stellungnahme bitten.

(2) Die Kommission veröffentlicht 
einen Bericht über die Ergebnisse ihrer 
Marktuntersuchung in Bezug auf 
bestimmte Wirtschaftszweige, bestimmte 
Arten von Wirtschaftstätigkeiten oder 
bestimmte Subventionsinstrumente und 
bittet interessierte Kreise um 
Stellungnahme.

Änderungsantrag 58

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 44 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) Änderung der in den Artikeln 18 
und 27 genannten Schwellenwerte für die 
Anmeldung bzw. Meldung im Lichte der 
Praxis der Kommission in den ersten fünf 
Jahren der Anwendung dieser Verordnung 
und unter Berücksichtigung der 
Wirksamkeit der Anwendung,

a) Änderung der in den Artikeln 18 
und 27 genannten Schwellenwerte für die 
Anmeldung bzw. Meldung im Lichte der 
Praxis der Kommission in den ersten drei 
Jahren der Anwendung dieser Verordnung 
und unter Berücksichtigung der 
Wirksamkeit der Anwendung,

Änderungsantrag 59

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 44 – Absatz 1 – Buchstabe c a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ca) Kriterien zur Festlegung spezieller 
Verpflichtungen und von 
Abhilfemaßnahmen in Artikel 6,

Änderungsantrag 60

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 44 – Absatz 1 – Buchstabe c b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text
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cb) Definition spezieller Indikatoren 
für die in Artikel 5 festgelegte 
Abwägungsprüfung.

Änderungsantrag 61

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 44 – Absatz 1 – Buchstabe c c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

cc) Ergänzung der festgelegten 
Indikatoren für die Feststellung 
verzerrender Subventionen auf dem 
Binnenmarkt gemäß Artikel 3.

Änderungsantrag 62

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 46 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission legt dem Europäischen 
Parlament und dem Rat spätestens 
innerhalb von fünf Jahren nach 
Inkrafttreten dieser Verordnung einen 
Bericht über die Anwendung dieser 
Verordnung vor und fügt, sofern sie dies 
für angemessen hält, einschlägige 
Legislativvorschläge bei.

Die Kommission legt dem Europäischen 
Parlament und dem Rat spätestens 
innerhalb von drei Jahren nach 
Inkrafttreten dieser Verordnung und 
danach alle drei Jahre einen Bericht über 
die Anwendung und Wirksamkeit dieser 
Verordnung vor und bewertet die 
wirtschaftlichen Auswirkungen dieser 
Verordnung auf den Binnenmarkt und 
auf die Autonomie der Union. Zusammen 
mit dem Bericht werden geeignete 
Legislativvorschläge vorgelegt. Die 
Kommission überprüft ferner die Zahl der 
eingegangenen und behandelten 
Meldungen pro Jahr, die sich aus den in 
dieser Verordnung festgelegten 
Schwellenwerten ergeben. Die 
Kommission erwägt, soweit möglich und 
angemessen, eine Erhöhung oder 
Herabsetzung der in dieser Verordnung 
festgelegten Schwellenwerte 
vorzuschlagen.
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22.4.2022

STELLUNGNAHME DES RECHTSAUSSCHUSSES

für den Ausschuss für internationalen Handel

zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über den 
Binnenmarkt verzerrende drittstaatliche Subventionen 
(COM(2021)0223 – C9-0167/2021 – 2021/0114(COD))

Verfasser der Stellungnahme: Gilles Lebreton

KURZE BEGRÜNDUNG

Der Vorschlag der Kommission, mit dem darauf abgezielt wird, den Binnenmarkt verzerrende 
drittstaatliche Subventionen zu bekämpfen, geht eindeutig in die richtige Richtung, und der 
Rechtsausschuss unterstützt dieses Ziel voll und ganz.

Die darin vorgesehenen Maßnahmen erscheinen jedoch unverhältnismäßig, da der 
Kommission – insbesondere im Bereich Sanktionen – übermäßige Befugnisse übertragen 
werden sollen. 

Daher soll mit den vorgeschlagenen Änderungsanträgen die Rolle der Kommission austariert 
werden, insbesondere indem die zuständigen nationalen Stellen in die Maßnahmen der 
Kommission einbezogen werden, indem der Bereich, für den die Kommission delegierte 
Rechtsakte erlassen kann, anders zugeschnitten wird, indem für die Prüfungen, die sie bei 
Unternehmen durchführen darf, ein engerer Rahmen abgesteckt wird, und indem die Fristen, 
innerhalb deren sie tätig werden darf, verkürzt werden.

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Rechtsausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für internationalen Handel, 
folgende Änderungsanträge zu berücksichtigen:

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text
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(1) Ein starker, offener und 
wettbewerbsorientierter Binnenmarkt stellt 
sicher, dass sowohl europäische als auch 
drittstaatliche Unternehmen miteinander in 
Leistungswettbewerb treten können. Die 
Union verfügt über ein ausgefeiltes und 
wirksames System der Beihilfenkontrolle, 
das darauf abzielt, für alle Unternehmen, 
die eine wirtschaftliche Tätigkeit im 
Binnenmarkt ausüben, faire Bedingungen 
zu gewährleisten. Dieses System der 
Beihilfenkontrolle verhindert, dass 
Mitgliedstaaten staatliche Beihilfen 
gewähren, die den Wettbewerb im 
Binnenmarkt in ungerechtfertigter Weise 
verzerren.

(1) Ein starker, offener, dynamischer, 
beständiger und wettbewerbsorientierter 
Binnenmarkt stellt sicher, dass sowohl 
europäische als auch drittstaatliche 
Unternehmen miteinander in 
Leistungswettbewerb treten können und 
sorgt gleichzeitig für faire 
Wettbewerbsbedingungen. Die Union 
verfügt über ein ausgefeiltes und 
wirksames System der Beihilfenkontrolle, 
das darauf abzielt, für alle Unternehmen, 
die eine wirtschaftliche Tätigkeit im 
Binnenmarkt ausüben, faire Bedingungen 
zu gewährleisten. Dieses System der 
Beihilfenkontrolle verhindert, dass 
Mitgliedstaaten staatliche Beihilfen 
gewähren, die den Wettbewerb im 
Binnenmarkt in ungerechtfertigter Weise 
verzerren und den Handel zwischen den 
Mitgliedstaaten beeinträchtigen.

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Subventionen erhalten können 
Unternehmen jedoch auch von 
Drittstaaten, die öffentliche Mittel 
bereitstellen, welche dann beispielsweise 
für die Finanzierung wirtschaftlicher 
Tätigkeiten in einem Wirtschaftszweig im 
Binnenmarkt verwendet werden, etwa für 
die Teilnahme an öffentlichen 
Vergabeverfahren oder für den Erwerb von 
Unternehmen, die unter Umständen über 
strategische Vermögenswerte wie kritische 
Infrastrukturen und innovative 
Technologien verfügen. Solche 
Subventionen unterliegen bislang nicht den 
Unionsvorschriften für staatliche Beihilfen.

(2) Es gibt jedoch noch keinen 
Mechanismus, um gegen die durch 
drittstaatliche Subventionen verursachten 
Verzerrungen des Binnenmarktes 
vorzugehen. So können etwa im Gebiet der 
Union tätige Unternehmen Subventionen 
von Drittstaaten erhalten, die öffentliche 
Mittel bereitstellen, welche dann 
beispielsweise für die Finanzierung 
wirtschaftlicher Tätigkeiten in einem 
Wirtschaftszweig im Binnenmarkt 
verwendet werden, etwa für die Teilnahme 
an öffentlichen Vergabeverfahren oder für 
den Erwerb von Unternehmen, die unter 
Umständen über strategische 
Vermögenswerte wie kritische 
Infrastrukturen und innovative 
Technologien verfügen, oder um sich auf 
andere Weise ungerechtfertigte Vorteile 
zu verschaffen, die das Funktionieren des 
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Binnenmarktes verzerren können. Solche 
Subventionen unterliegen bislang nicht den 
Unionsvorschriften für staatliche Beihilfen.

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Subventionen aus Drittstaaten 
können den Binnenmarkt verzerren und 
den fairen Wettbewerb für verschiedene 
wirtschaftliche Tätigkeiten in der Union 
untergraben. Diese Gefahr besteht 
insbesondere in Fällen, in denen 
Zusammenschlüsse, die eine Änderung der 
Kontrolle über EU-Unternehmen zur Folge 
haben, ganz oder teilweise durch 
drittstaatliche Subventionen finanziert 
werden oder in denen Unternehmen, denen 
drittstaatliche Subventionen gewährt 
werden, bei öffentlichen Vergabeverfahren 
in der Union den Zuschlag erhalten.

(3) Subventionen aus Drittstaaten 
können den Binnenmarkt verzerren, sein 
funktionales Gleichgewicht stören und 
den fairen Wettbewerb für verschiedene 
wirtschaftliche Tätigkeiten in der Union 
untergraben. Diese Gefahr besteht 
insbesondere in Fällen, in denen 
Zusammenschlüsse, die eine Änderung der 
Kontrolle über EU-Unternehmen zur Folge 
haben, ganz oder teilweise durch 
drittstaatliche Subventionen finanziert 
werden oder in denen Unternehmen, denen 
drittstaatliche Subventionen gewährt 
werden, bei öffentlichen Vergabeverfahren 
in der Union den Zuschlag erhalten.

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Vor diesem Hintergrund ist es 
notwendig, die bestehenden 
Unionsinstrumente durch ein weiteres 
Instrument zu ergänzen, mit dem durch 
drittstaatliche Subventionen verursachte 
Verzerrungen im Binnenmarkt wirksam 
angegangen und faire 
Wettbewerbsbedingungen gewährleistet 
werden können. Das neue Instrument 
ergänzt insbesondere die 
Beihilfevorschriften der Union, die durch 
mitgliedstaatliche Subventionen 
verursachte Verzerrungen im Binnenmarkt 

(5) Die Mitgliedstaaten haben keine 
nationalen Rechtsvorschriften zu 
drittstaatlichen Subventionen erlassen, 
obwohl Länder wie Frankreich, 
Deutschland, Polen, Italien oder die 
Niederlande auf die Notwendigkeit 
harmonisierter Unionsvorschriften zu 
diesem Thema hingewiesen haben. Vor 
diesem Hintergrund ist es notwendig, die 
bestehenden Unionsinstrumente durch ein 
weiteres Instrument zu ergänzen, mit dem 
durch drittstaatliche Subventionen 
verursachte Verzerrungen im Binnenmarkt 
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betreffen. wirksam angegangen und faire 
Wettbewerbsbedingungen sowie ein 
Binnenmarktklima sichergestellt werden 
können, das für ausländische Investoren 
attraktiv bleibt. Das neue Instrument 
ergänzt insbesondere die 
Beihilfevorschriften der Union, die durch 
mitgliedstaatliche Subventionen 
verursachte Verzerrungen im Binnenmarkt 
betreffen.

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Um einen fairen Wettbewerb im 
gesamten Binnenmarkt und eine kohärente 
Anwendung dieser Verordnung zu 
gewährleisten, sollte die ausschließliche 
Zuständigkeit für die Anwendung dieser 
Verordnung bei der Kommission liegen. 
Die Kommission sollte befugt sein, 
jegliche drittstaatliche Subvention, soweit 
sie in den Anwendungsbereich dieser 
Verordnung fällt, von Amts wegen zu 
prüfen und sich dabei auf Informationen 
aus allen verfügbaren Quellen stützen 
können. Um speziell bei großen 
Zusammenschlüssen (Fusionen und 
Übernahmen) und öffentlichen 
Vergabeverfahren, die bestimmte 
Schwellenwerte überschreiten, eine 
wirksame Kontrolle zu gewährleisten, 
sollte die Kommission befugt sein, 
Subventionen aus Drittstaaten auf der 
Grundlage einer vorherigen Anmeldung 
bzw. Meldung seitens des jeweiligen 
Unternehmens bei der Kommission zu 
prüfen.

(7) Um einen fairen Wettbewerb im 
gesamten Binnenmarkt und eine kohärente 
Anwendung dieser Verordnung zu 
gewährleisten, sollte die ausschließliche 
Zuständigkeit für die Anwendung dieser 
Verordnung bei der Kommission liegen. 
Die Kommission sollte befugt sein, 
unabhängig vom Wirtschaftszweig jede 
drittstaatliche Subvention, soweit sie in den 
Anwendungsbereich dieser Verordnung 
fällt, von Amts wegen zu prüfen und sich 
dabei auf Informationen aus allen 
verfügbaren Quellen, einschließlich der 
Mitgliedstaaten, der Wirtschaftsverbände 
der Mitgliedstaaten und der Sozialpartner 
auf Unionsebene, zu stützen. Um speziell 
bei großen Zusammenschlüssen (Fusionen 
und Übernahmen) und öffentlichen 
Vergabeverfahren, die bestimmte 
Schwellenwerte überschreiten, eine 
wirksame Kontrolle zu gewährleisten, 
sollte die Kommission befugt sein, 
Subventionen aus Drittstaaten auf der 
Grundlage einer vorherigen Anmeldung 
bzw. Meldung seitens des jeweiligen 
Unternehmens bei der Kommission zu 
prüfen. Die Kommission sollte dabei 
besonderes Augenmerk auf Geldströme 
aus Steueroasen richten, in denen es 
aufgrund der Undurchsichtigkeit von 
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Banken, Unternehmen und anderen 
Beteiligten unmöglich ist, die Herkunft 
von Geldern festzustellen, die in die 
Mitgliedstaaten fließen.

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Es liegt eine finanzielle Zuwendung 
vor, die direkt oder indirekt von der 
Behörde eines Drittstaats stammt. Die 
finanzielle Zuwendung kann von 
öffentlichen oder privaten Einrichtungen 
gewährt werden. Ob eine öffentliche 
Einrichtung eine finanzielle Zuwendung 
gewährt, sollte jeweils im Einzelfall unter 
gebührender Berücksichtigung von 
Elementen wie den Merkmalen der 
betreffenden Einrichtung und dem 
rechtlichen und wirtschaftlichen Umfeld in 
dem Land, in dem die Einrichtung tätig ist, 
einschließlich der Rolle der Regierung in 
der Wirtschaft, festgestellt werden. Die 
finanzielle Zuwendung kann auch von 
einer privaten Einrichtung gewährt werden, 
wenn deren Handlungen einem Drittstaat 
zugerechnet werden können.

(9) Es gibt eine finanzielle Zuwendung 
oder eine wirtschaftlich gleichwertige 
Unterstützungsmaßnahme, die direkt oder 
indirekt von der Behörde eines Drittstaats 
bereitgestellt wird. Die finanzielle 
Zuwendung oder die wirtschaftlich 
gleichwertige Unterstützungsmaßnahme 
kann von öffentlichen oder privaten 
Einrichtungen gewährt werden. Ob eine 
öffentliche Einrichtung eine finanzielle 
Zuwendung oder eine wirtschaftlich 
gleichwertige Unterstützungsmaßnahme 
gewährt, sollte jeweils im Einzelfall unter 
gebührender Berücksichtigung von 
Elementen wie den Merkmalen der 
betreffenden Einrichtung und dem 
rechtlichen und wirtschaftlichen Umfeld in 
dem Land, in dem die Einrichtung tätig ist, 
einschließlich der Rolle der Regierung in 
der Wirtschaft, festgestellt werden. Die 
finanzielle Zuwendung oder die 
wirtschaftlich gleichwertige 
Unterstützungsmaßnahme kann auch von 
einer privaten Einrichtung gewährt werden, 
wenn deren Handlungen einem Drittstaat 
zugerechnet werden können.

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Durch eine solche finanzielle (10) Durch eine solche finanzielle 
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Zuwendung entsteht einem Unternehmen, 
das eine wirtschaftliche Tätigkeit im 
Binnenmarkt ausübt, ein Vorteil. Eine 
finanzielle Zuwendung, die einer 
Einrichtung zugute kommt, welche 
nichtwirtschaftliche Tätigkeiten ausübt, 
stellt keine drittstaatliche Subvention dar. 
Die Feststellung, ob ein Vorteil entsteht, 
sollte auf der Grundlage komparativer 
Referenzwerte erfolgen, wie der 
Investitionspraxis privater Investoren, der 
auf dem Markt erhältlichen 
Finanzierungssätze, einer vergleichbaren 
steuerlichen Behandlung oder der 
angemessenen Vergütung für eine 
bestimmte Ware oder Dienstleistung. 
Stehen keine direkt vergleichbaren 
Referenzwerte zur Verfügung, können 
bestehende Referenzwerte angepasst oder 
alternative Referenzwerte auf der 
Grundlage allgemein anerkannter 
Beurteilungsmethoden ermittelt werden.

Zuwendung oder eine wirtschaftlich 
gleichwertige Unterstützungsmaßnahme 
entsteht einem Unternehmen, das eine 
wirtschaftliche Tätigkeit im Binnenmarkt 
ausübt, ein Vorteil. Eine finanzielle 
Zuwendung oder eine gleichwertige 
wirtschaftliche 
Unterstützungsmaßnahme, die einer 
Einrichtung zugute kommt, welche 
nichtwirtschaftliche Tätigkeiten ausübt, 
stellt keine drittstaatliche Subvention dar. 
Die Feststellung, ob ein Vorteil entsteht, 
sollte auf der Grundlage komparativer 
Referenzwerte erfolgen, wie der 
Investitionspraxis privater Investoren, der 
auf dem Markt erhältlichen 
Finanzierungssätze, einer vergleichbaren 
steuerlichen Behandlung oder der 
angemessenen Vergütung für eine 
bestimmte Ware oder Dienstleistung. 
Stehen keine direkt vergleichbaren 
Referenzwerte zur Verfügung, können 
bestehende Referenzwerte angepasst oder 
alternative Referenzwerte auf der 
Grundlage allgemein anerkannter 
Beurteilungsmethoden ermittelt werden.

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Sobald das Vorliegen einer 
drittstaatlichen Subvention festgestellt 
wurde, sollte die Kommission prüfen, ob 
die Subvention den Binnenmarkt verzerrt. 
Im Unterschied zu staatlichen Beihilfen, 
die von einem Mitgliedstaat gewährt 
werden, sind Subventionen aus Drittstaaten 
im Allgemeinen nicht verboten. 
Subventionen in Form von 
Ausfuhrfinanzierungen können wegen ihrer 
verzerrenden Wirkung Anlass zu 
besonderer Besorgnis geben. Dies ist nicht 
der Fall, wenn eine solche Finanzierung im 
Einklang mit dem OECD-Übereinkommen 

(12) Sobald das Vorliegen einer 
drittstaatlichen Subvention festgestellt 
wurde, sollte die Kommission prüfen, ob 
die Subvention den Binnenmarkt verzerrt. 
Im Unterschied zu staatlichen Beihilfen, 
die von einem Mitgliedstaat gewährt 
werden, sind Subventionen aus Drittstaaten 
im Allgemeinen nicht verboten. Diese 
Asymmetrie sollte die Union dazu 
veranlassen, ihre eigenen Vorschriften zu 
überarbeiten, damit staatliche Beihilfen 
die Unternehmen stärker unterstützen 
und zur Umsetzung einer 
Industriestrategie beitragen können, die 
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über öffentlich unterstützte Exportkredite 
erfolgt. Die Kommission sollte jeweils im 
Einzelfall prüfen, ob eine Subvention aus 
einem Drittstaat den Binnenmarkt verzerrt.

das Wertschöpfungs- und 
Beschäftigungspotenzial der Wirtschaft 
der EU festigen kann. Subventionen in 
Form von Ausfuhrfinanzierungen können 
wegen ihrer verzerrenden Wirkung Anlass 
zu besonderer Besorgnis geben. Dies ist 
nicht der Fall, wenn eine solche 
Finanzierung im Einklang mit dem OECD-
Übereinkommen über öffentlich 
unterstützte Exportkredite erfolgt. Die 
Kommission sollte jeweils im Einzelfall 
prüfen, ob eine Subvention aus einem 
Drittstaat den Binnenmarkt verzerrt.

Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Die Kommission sollte die 
positiven Auswirkungen einer 
drittstaatlichen Subvention auf die 
Entwicklung der jeweils subventionierten 
wirtschaftlichen Tätigkeit berücksichtigen. 
Diese positiven Auswirkungen sollte die 
Kommission gegen die negativen 
Auswirkungen einer drittstaatlichen 
Subvention in Form von Verzerrungen auf 
dem Binnenmarkt abwägen, um 
gegebenenfalls eine geeignete 
Abhilfemaßnahme zu ermitteln oder 
Verpflichtungsangebote anzunehmen. Die 
Abwägungsprüfung kann auch zu dem 
Schluss führen, dass keine 
Abhilfemaßnahmen erforderlich sind. Bei 
Kategorien drittstaatlicher Subventionen, 
bei denen die Wahrscheinlichkeit, dass sie 
den Binnenmarkt verzerren, als am größten 
gilt, ist es weniger wahrscheinlich, dass sie 
mehr positive als negative Auswirkungen 
haben.

(16) Die Kommission sollte die 
positiven Auswirkungen einer 
drittstaatlichen Subvention auf die 
Entwicklung der jeweils subventionierten 
wirtschaftlichen Tätigkeit berücksichtigen, 
insbesondere im Hinblick auf ihren 
Beitrag zu den Zielen und wichtigsten 
Prioritäten der Union. Diese positiven 
Auswirkungen sollte die Kommission 
gegen die negativen Auswirkungen einer 
drittstaatlichen Subvention in Form von 
Verzerrungen auf dem Binnenmarkt 
abwägen, um gegebenenfalls eine 
geeignete und verhältnismäßige 
Abhilfemaßnahme zu ermitteln oder 
Verpflichtungsangebote anzunehmen. Die 
Abwägungsprüfung kann auch zu dem 
Schluss führen, dass keine 
Abhilfemaßnahmen erforderlich sind. Bei 
Kategorien drittstaatlicher Subventionen, 
bei denen die Wahrscheinlichkeit, dass sie 
den Binnenmarkt verzerren, als am größten 
gilt, ist es weniger wahrscheinlich, dass sie 
mehr positive als negative Auswirkungen 
haben.
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Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Die Kommission sollte befugt sein, 
jegliche Informationen über drittstaatliche 
Subventionen von Amts wegen zu prüfen. 
Dazu muss ein zweistufiges Verfahren 
eingeführt werden, das aus einer 
Vorprüfung und einer eingehenden 
Prüfung besteht.

(21) Die Kommission sollte befugt sein, 
jede Information über drittstaatliche 
Subventionen oder andere nichtfinanzielle 
Vorteile, seien es Normen oder Praktiken 
besonderer oder allgemeiner Art, deren 
Gewährung durch das Drittland die 
gleiche Wirkung wie eine Subvention hat, 
von Amts wegen zu prüfen. Die 
Kommission sollte in der Lage sein, auf 
der Grundlage fundierter Informationen 
tätig zu werden, die sie aus einschlägigen 
Quellen erhält, etwa von Mitgliedstaaten, 
Industrie-, Wirtschafts- und 
Handelsverbänden oder Unternehmen 
sowie den Sozialpartnern auf 
Unionsebene und lokalen 
Gebietskörperschaften. Dazu muss ein 
zweistufiges Verfahren eingeführt werden, 
das aus einer Vorprüfung und einer 
eingehenden Prüfung besteht.

Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 24

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(24) In allen Fällen, in denen der 
Kommission aufgrund der Vorprüfung 
hinreichende Anhaltspunkte für das 
Vorliegen einer den Binnenmarkt 
verzerrenden drittstaatlichen Subvention 
vorliegen, sollte die Kommission befugt 
sein, eine eingehende Prüfung einzuleiten, 
um zusätzliche sachdienliche 
Informationen zur Beurteilung der 
drittstaatlichen Subvention einzuholen und 
um den Beteiligten die Ausübung ihrer 
Verteidigungsrechte zu ermöglichen.

(24) In allen Fällen, in denen der 
Kommission aufgrund der Vorprüfung 
hinreichende Anhaltspunkte für das 
Vorliegen einer den Binnenmarkt 
verzerrenden drittstaatlichen Subvention 
vorliegen, sollte die Kommission befugt 
sein, eine eingehende Prüfung einzuleiten, 
um zusätzliche sachdienliche 
Informationen zur Beurteilung der 
drittstaatlichen Subvention und der 
möglicherweise aus ihr resultierenden 
Verzerrung des Binnenmarkts einzuholen. 
Sie sollte das betreffende Unternehmen 
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und die betroffenen Mitgliedstaaten davon 
in Kenntnis setzen und den Beteiligten die 
Ausübung ihrer Verteidigungsrechte 
ermöglichen.

Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 26

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(26) Die Kommission sollte über 
geeignete Instrumente verfügen, um die 
Wirksamkeit der Verpflichtungen und der 
Abhilfemaßnahmen sicherzustellen. 
Kommt das betreffende Unternehmen 
einem Beschluss, mit dem Verpflichtungen 
für bindend erklärt wurden, einem 
Beschluss, mit dem Abhilfemaßnahmen 
auferlegt wurden, oder einem Beschluss, 
mit dem einstweilige Maßnahmen 
angeordnet wurden, nicht nach, sollte die 
Kommission befugt sein, Geldbußen und 
Zwangsgelder zu verhängen.

(26) Die Kommission sollte über 
geeignete Instrumente verfügen, um die 
Wirksamkeit der Verpflichtungen und der 
Abhilfemaßnahmen sicherzustellen und 
dafür zu sorgen, dass diese geeignet und 
verhältnismäßig sind. Kommt das 
betreffende Unternehmen einem Beschluss, 
mit dem Verpflichtungen für bindend 
erklärt wurden, einem Beschluss, mit dem 
Abhilfemaßnahmen auferlegt wurden, oder 
einem Beschluss, mit dem einstweilige 
Maßnahmen angeordnet wurden, nicht 
nach, sollte die Kommission befugt sein, 
Geldbußen und Zwangsgelder in einer 
solchen Höhe zu verhängen, dass eine 
potenzielle oder tatsächliche Verzerrung 
des Binnenmarktes unterbunden wird und 
sie eine abschreckende Wirkung haben.

Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 27

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(27) Um die ordnungsgemäße und 
wirksame Anwendung dieser Verordnung 
zu gewährleisten, sollte die Kommission 
befugt sein, einen Beschluss aufzuheben 
und einen neuen zu erlassen, wenn der 
ursprüngliche Beschluss auf 
unvollständigen, unrichtigen oder 
irreführenden Informationen beruhte oder 
wenn ein Unternehmen gegen die 

(27) Um die ordnungsgemäße und 
wirksame Anwendung dieser Verordnung 
zu gewährleisten, sollte die Kommission 
befugt sein, einen Beschluss aufzuheben 
und einen neuen zu erlassen, wenn der 
ursprüngliche Beschluss auf 
unvollständigen, unrichtigen oder 
irreführenden Informationen beruhte oder 
wenn ein Unternehmen gegen die 
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eingegangenen Verpflichtungen oder die 
auferlegten Abhilfemaßnahmen verstößt.

eingegangenen Verpflichtungen oder die 
auferlegten Abhilfemaßnahmen verstößt. 
Die Kommission sollte den Widerruf einer 
Entscheidung und die Notwendigkeit, eine 
neue Entscheidung zu erlassen, 
ordnungsgemäß begründen.

Änderungsantrag 14

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 31

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(31) Wird die Anmelde- bzw. 
Meldeschwelle nicht erreicht, könnte die 
Kommission die Anmeldung von 
möglicherweise subventionierten 
Zusammenschlüssen, die noch nicht 
vollzogen wurden, bzw. die Meldung von 
möglicherweise subventionierten 
Angeboten vor der Vergabe eines 
öffentlichen Auftrags verlangen, wenn sie 
der Auffassung ist, dass der 
Zusammenschluss bzw. das Angebot 
angesichts seiner Auswirkungen in der 
Union einer vorherigen Prüfung bedarf. 
Die Kommission sollte ferner die 
Möglichkeit haben, von Amts wegen 
bereits vollzogene Zusammenschlüsse oder 
bereits vergebene öffentliche Aufträge zu 
prüfen.

(31) Wird die Anmelde- bzw. 
Meldeschwelle nicht erreicht, sollte die 
Kommission die Anmeldung von 
möglicherweise subventionierten 
Zusammenschlüssen, die noch nicht 
vollzogen wurden, bzw. die Meldung von 
möglicherweise subventionierten 
Angeboten vor der Vergabe eines 
öffentlichen Auftrags verlangen, wenn sie 
der Auffassung ist, dass der 
Zusammenschluss bzw. das Angebot 
angesichts seiner Auswirkungen in der 
Union einer vorherigen Prüfung bedarf. 
Die Kommission sollte ferner die 
Möglichkeit haben, von Amts wegen 
bereits vollzogene Zusammenschlüsse oder 
bereits vergebene öffentliche Aufträge zu 
prüfen.

Änderungsantrag 15

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 39

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(39) Im Interesse von Transparenz und 
Rechtssicherheit ist es angezeigt, alle von 
der Kommission erlassenen Beschlüsse 
entweder im vollen Wortlaut oder als 
Zusammenfassung zu veröffentlichen.

(39) Im Interesse von Transparenz und 
Rechtssicherheit ist es angezeigt, alle von 
der Kommission erlassenen Beschlüsse 
entweder im vollen Wortlaut oder 
zumindest als Zusammenfassung zu 
veröffentlichen.
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Änderungsantrag 16

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 43

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(43) Die Durchführung dieser 
Verordnung durch die Union sollte mit 
dem Unionsrecht und dem WTO-
Abkommen sowie mit den Zusagen im 
Rahmen anderer Handels- und 
Investitionsübereinkommen, zu deren 
Vertragsparteien die Union oder die 
Mitgliedstaaten zählen, im Einklang 
stehen.

(43) Die Durchführung dieser 
Verordnung durch die Union sollte mit 
dem Unionsrecht, mit WTO-Abkommen 
sowie mit den Zusagen im Rahmen anderer 
Handels- und Investitionsübereinkommen, 
zu deren Vertragsparteien die Union oder 
die Mitgliedstaaten zählen, im Einklang 
stehen. Diese Verordnung sollte die 
Ausarbeitung multilateraler Regeln zur 
Bekämpfung wettbewerbsverzerrender 
Subventionen unberührt lassen.

Änderungsantrag 17

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Mit dieser Verordnung werden 
Regeln und Verfahren für die Prüfung 
drittstaatlicher Subventionen, die den 
Binnenmarkt verzerren, und für die 
Beseitigung solcher Verzerrungen 
festgelegt. Solche Verzerrungen können 
bei jeder wirtschaftlichen Tätigkeit 
auftreten, vor allem bei 
Zusammenschlüssen und öffentlichen 
Vergabeverfahren.

(1) Mit dieser Verordnung werden 
Regeln und Verfahren für die Prüfung 
drittstaatlicher Subventionen, die den 
Binnenmarkt verzerren, und für die 
Beseitigung solcher Verzerrungen mit dem 
Ziel festgelegt, faire 
Wettbewerbsbedingungen für das 
Funktionieren des Binnenmarkts 
sicherzustellen. Solche Verzerrungen 
können bei jeder wirtschaftlichen Tätigkeit 
auftreten, vor allem bei 
Zusammenschlüssen und öffentlichen 
Vergabeverfahren.

Änderungsantrag 18

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Für die Zwecke dieser Verordnung 
liegt eine drittstaatliche Subvention vor, 
wenn ein Drittstaat eine finanzielle 
Zuwendung gewährt, die einem 
Unternehmen, das eine wirtschaftliche 
Tätigkeit im Binnenmarkt ausübt, einen 
Vorteil verschafft und die rechtlich oder 
faktisch auf ein einzelnes Unternehmen 
oder einen einzelnen Wirtschaftszweig 
oder mehrere Unternehmen oder 
Wirtschaftszweige beschränkt ist.

(1) Für die Zwecke dieser Verordnung 
liegt eine drittstaatliche Subvention oder 
eine andere Maßnahme gleicher Wirkung 
vor, wenn ein Drittstaat eine finanzielle 
oder nichtfinanzielle Zuwendung oder 
eine wirtschaftlich gleichwertige 
Unterstützungsmaßnahme gewährt, die 
einem Unternehmen, das eine 
wirtschaftliche Tätigkeit im Binnenmarkt 
ausübt, einen Vorteil verschafft und die 
rechtlich oder faktisch auf ein einzelnes 
Unternehmen oder einen einzelnen 
Wirtschaftszweig oder mehrere 
Unternehmen oder Wirtschaftszweige 
beschränkt ist.

Änderungsantrag 19

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe a – Ziffer ii

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ii) den Verzicht auf ansonsten fällige 
Einnahmen oder

ii) den Verzicht auf ansonsten fällige 
Einnahmen,

Änderungsantrag 20

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe a – Ziffer ii a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

iia) unangemessen vergütete 
besondere oder ausschließliche Rechte 
oder alternativ:

Änderungsantrag 21

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe a a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text
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aa) eine Unterstützungsmaßnahme, 
die einer finanziellen Zuwendung 
wirtschaftlich gleichwertig ist:

Änderungsantrag 22

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe b – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) umfasst die finanzielle Zuwendung 
eines Drittstaats finanzielle Zuwendungen 
folgender Stellen:

b) umfasst die finanzielle Zuwendung 
oder eine wirtschaftlich gleichwertige 
Unterstützungsmaßnahme eines 
Drittstaats finanzielle Zuwendungen oder 
wirtschaftlich gleichwertige 
Unterstützungsmaßnahmen folgender 
Stellen:

Änderungsantrag 23

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

d) des Umfangs der 
Wirtschaftstätigkeit des betreffenden 
Unternehmens auf dem Binnenmarkt,

d) des Umfangs und der Entwicklung 
der Wirtschaftstätigkeit des betreffenden 
Unternehmens auf dem Binnenmarkt,

Änderungsantrag 24

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1 – Nummer 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4a) jede sonstige nichtfinanzielle 
Maßnahme, die für den Begünstigten eine 
gleichwertige Wirkung wie die 
Gewährung einer Subvention hat.

Änderungsantrag 25
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Kommission wägt 
gegebenenfalls die negativen 
Auswirkungen einer drittstaatlichen 
Subvention in Form der Verzerrung des 
Binnenmarkts gegen die positiven 
Auswirkungen der Subvention auf die 
Entwicklung der betreffenden 
wirtschaftlichen Tätigkeit ab.

(1) Die Kommission nimmt eine 
Abwägung zwischen den negativen 
Auswirkungen einer drittstaatlichen 
Subvention in Form der Verzerrung des 
Binnenmarkts und den positiven 
Auswirkungen der Subvention auf die 
Entwicklung der betreffenden 
wirtschaftlichen Tätigkeit, wie etwa 
positive Beiträge zu den Zielen der Union, 
vor.

Änderungsantrag 26

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Um die tatsächlich oder potenziell 
durch eine drittstaatliche Subvention 
verursachte Verzerrung auf dem 
Binnenmarkt zu beseitigen, kann die 
Kommission Abhilfemaßnahmen 
auferlegen. Das betreffende Unternehmen 
kann auch Verpflichtungsangebote 
unterbreiten.

(1) Um die tatsächlich oder potenziell 
durch eine drittstaatliche Subvention 
verursachte Verzerrung auf dem 
Binnenmarkt zu beheben, kann die 
Kommission geeignete und 
verhältnismäßige Abhilfemaßnahmen 
auferlegen. Das betreffende Unternehmen 
kann auch Verpflichtungsangebote 
unterbreiten, um die potenzielle oder 
tatsächliche Verzerrung, die durch die 
Gewährung der Subvention oder eines 
sonstigen Vorteils mit gleicher Wirkung 
verursacht wird, so schnell wie möglich zu 
beenden.

Änderungsantrag 27

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die Verpflichtungsangebote bzw. 
Abhilfemaßnahmen müssen die durch die 

(2) Die Verpflichtungsangebote bzw. 
Abhilfemaßnahmen müssen die durch die 
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drittstaatliche Subvention im Binnenmarkt 
verursachte Verzerrung vollständig und 
wirksam beseitigen.

drittstaatliche Subvention im Binnenmarkt 
tatsächlich oder potenziell verursachte 
Verzerrung vollständig und wirksam 
beseitigen.

Änderungsantrag 28

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 3 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Die Verpflichtungen bzw. 
Abhilfemaßnahmen können Folgendes 
umfassen:

(3) Die Verpflichtungen bzw. 
Abhilfemaßnahmen können u. a. 
Folgendes umfassen:

Änderungsantrag 29

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Die Kommission kann 
Berichterstattungs- und 
Transparenzvorschriften auferlegen.

(4) Die Kommission kann 
Berichterstattungs- und 
Transparenzvorschriften auferlegen und 
diese nachverfolgen.

Änderungsantrag 30

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Schlägt das betreffende 
Unternehmen vor, die drittstaatliche 
Subvention einschließlich einer 
angemessenen Verzinsung zurückzuzahlen, 
so akzeptiert die Kommission die 
Rückzahlung als Verpflichtung, wenn sie 
feststellen kann, dass die Rückzahlung 
transparent und wirksam ist, wobei sie dem 
Risiko einer Umgehung der Ziele dieser 
Verordnung Rechnung trägt.

(6) Schlägt das betreffende 
Unternehmen vor, die drittstaatliche 
Subvention einschließlich einer 
angemessenen Verzinsung zurückzuzahlen, 
so akzeptiert die Kommission die 
Rückzahlung als Verpflichtung nur dann, 
wenn sie feststellen kann, dass die 
Rückzahlung transparent und wirksam ist 
und die tatsächlich verursachte 
Verzerrung in angemessener Weise 
behebt, wobei sie dem Risiko einer 
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Umgehung der Ziele dieser Verordnung 
Rechnung trägt.

Änderungsantrag 31

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission kann auf eigene Initiative 
(von Amts wegen) Informationen aus allen 
Quellen über mutmaßlich Verzerrungen 
bewirkende Subventionen aus Drittstaaten 
prüfen.

Die Kommission kann auf eigene Initiative 
oder auf Ersuchen einer zuständigen 
nationalen Behörde Informationen aus 
jeder Quelle über mutmaßlich 
wettbewerbsverzerrende drittstaatliche 
Subventionen prüfen, darunter auch 
fundierte sachdienliche Informationen, 
die von Mitgliedstaaten, Industrie-, 
Wirtschafts- und Handelsverbänden, 
Unternehmen oder den unionsweiten 
Sozialpartnern übermittelt werden.

Änderungsantrag 32

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Kommission holt alle 
Informationen ein, die sie für erforderlich 
hält, um vorläufig zu beurteilen, ob die 
geprüfte finanzielle Zuwendung eine 
drittstaatliche Subvention darstellt und ob 
sie den Binnenmarkt verzerrt. Dazu kann 
die Kommission insbesondere

(1) Die Kommission holt alle 
Informationen ein, die sie für erforderlich 
hält, um vorläufig zu beurteilen, ob die 
geprüfte finanzielle Zuwendung oder die 
wirtschaftlich gleichwertige 
Fördermaßnahme eine drittstaatliche 
Subvention darstellt und ob sie den 
Binnenmarkt verzerrt. Dazu kann die 
Kommission insbesondere

Änderungsantrag 33

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 1 – Buchstabe a a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

aa) gegebenenfalls auf Informationen 
zurückgreifen, die von den nationalen 
Behörden zur Untermauerung ihres 
Ersuchens vorgelegt wurden,

Änderungsantrag 34

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) setzt sie das betreffende 
Unternehmen davon in Kenntnis und

b) setzt sie das betreffende 
Unternehmen und die betreffenden 
Mitgliedstaaten davon in Kenntnis und

Änderungsantrag 35

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Gelangt die Kommission im 
Anschluss an eine vorläufige Beurteilung 
zu dem Schluss, dass keine hinreichenden 
Gründe für die Einleitung einer 
eingehenden Prüfung vorliegen, weil 
entweder keine drittstaatliche Subvention 
gegeben ist oder keine Anhaltspunkte für 
eine tatsächliche oder potenzielle 
Verzerrung auf dem Binnenmarkt 
vorliegen, schließt sie die Vorprüfung ab 
und setzt das betreffende Unternehmen 
davon in Kenntnis.

(3) Gelangt die Kommission im 
Anschluss an eine vorläufige Beurteilung 
zu dem Schluss, dass keine hinreichenden 
Gründe für die Einleitung einer 
eingehenden Prüfung vorliegen, weil 
entweder keine drittstaatliche Subvention 
gegeben ist oder keine Anhaltspunkte für 
eine tatsächliche oder potenzielle 
Verzerrung auf dem Binnenmarkt 
vorliegen, schließt sie die Vorprüfung ab, 
setzt das betreffende Unternehmen und die 
zuständigen nationalen Behörden davon 
in Kenntnis und veröffentlicht die 
Beurteilung.

Änderungsantrag 36

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 – Absatz 1 – Nummer 1
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) es Anhaltspunkte dafür gibt, dass 
eine finanzielle Zuwendung eine 
drittstaatliche Subvention darstellt und den 
Binnenmarkt verzerrt und 

(1) es wesentliche Anhaltspunkte dafür 
gibt, dass eine finanzielle Zuwendung oder 
eine wirtschaftlich gleichwertige 
Unterstützungsmaßnahme eine 
drittstaatliche Subvention darstellt und den 
Binnenmarkt verzerrt; und

Änderungsantrag 37

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 – Absatz 1 – Nummer 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) Einstweilige Maßnahmen müssen 
zeitlich begrenzt sein. Sie können 
verlängert werden, wenn weiterhin 
Anzeichen für wettbewerbsverzerrende 
Auswirkungen oder die ernste Gefahr 
einer erheblichen und nicht 
wiedergutzumachenden Schädigung des 
Wettbewerbs auf dem Binnenmarkt 
bestehen.

Änderungsantrag 38

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 12 – Absatz 2 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) alle Räumlichkeiten und 
Grundstücke des betreffenden 
Unternehmens zu betreten,

a) alle Räumlichkeiten, Grundstücke 
und Transportmittel des betreffenden 
Unternehmens zu betreten,

Änderungsantrag 39

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 12 – Absatz 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Auf Ersuchen der Kommission (7) Nach Unterrichtung der 
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führt ein Mitgliedstaat in seinem 
Hoheitsgebiet Nachprüfungen oder andere 
Ermittlungsmaßnahmen nach seinem 
innerstaatlichen Recht durch, um 
festzustellen, ob eine drittstaatliche 
Subvention vorliegt, die den Binnenmarkt 
verzerrt.

Kommission führt ein Mitgliedstaat in 
seinem Hoheitsgebiet Nachprüfungen oder 
andere Ermittlungsmaßnahmen nach 
seinem innerstaatlichen Recht durch, um 
festzustellen, ob eine drittstaatliche 
Subvention vorliegt, die den Binnenmarkt 
verzerrt.

Änderungsantrag 40

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 13 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Zur Erfüllung der ihr durch diese 
Verordnung übertragenen Aufgaben kann 
die Kommission Nachprüfungen im 
Hoheitsgebiet eines Drittstaats 
durchführen, sofern das betreffende 
Unternehmen seine Zustimmung erteilt 
hat und die Regierung des Drittstaats 
offiziell unterrichtet wurde und der 
Nachprüfung zugestimmt hat. Artikel 12 
Absätze 1, 2 und 3 Buchstaben a und b 
gelten entsprechend.

Zur Erfüllung der ihr durch diese 
Verordnung übertragenen Aufgaben kann 
die Kommission Nachprüfungen im 
Hoheitsgebiet eines Drittstaats 
durchführen, sofern die Regierung des 
Drittstaats offiziell unterrichtet wurde und 
der Nachprüfung zugestimmt hat. 
Artikel 12 Absätze 1, 2 und 3 Buchstaben a 
und b gelten entsprechend.

Änderungsantrag 41

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Erteilt ein betroffenes 
Unternehmen, bei dem es sich auch um ein 
unmittelbar oder mittelbar vom Staat 
kontrolliertes öffentliches Unternehmen 
handeln kann, nicht die Auskünfte, die 
erforderlich sind, um festzustellen, ob ihm 
durch eine finanzielle Zuwendung ein 
Vorteil entsteht, so kann davon 
ausgegangen werden, dass dem 
Unternehmen ein solcher Vorteil 
entstanden ist.

(3) Erteilt ein betroffenes 
Unternehmen, bei dem es sich auch um ein 
unmittelbar oder mittelbar vom Staat 
kontrolliertes öffentliches Unternehmen 
handeln kann, nicht die Auskünfte, die 
erforderlich sind, um festzustellen, ob ihm 
durch eine finanzielle Zuwendung oder 
eine wirtschaftlich gleichwertige 
Unterstützungsmaßnahme ein Vorteil 
entsteht, so kann davon ausgegangen 
werden, dass dem Unternehmen ein solcher 
Vorteil entstanden ist.
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Änderungsantrag 42

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 15 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Kommission kann per 
Beschluss Geldbußen und Zwangsgelder 
verhängen, wenn ein betroffenes 
Unternehmen oder eine 
Unternehmensvereinigung vorsätzlich oder 
fahrlässig

(1) Die Kommission kann per 
Beschluss Geldbußen und Zwangsgelder 
verhängen, wenn ein betroffenes 
Unternehmen oder eine betroffene 
Unternehmensvereinigung vorsätzlich oder 
fahrlässig

Änderungsantrag 43

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 15 – Absatz 5 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Kommt ein betroffenes 
Unternehmen einem 
Verpflichtungsbeschluss nach Artikel 9 
Absatz 3, einem Beschluss zur Anordnung 
einstweiliger Maßnahmen nach Artikel 10 
oder einem Beschluss zur Auferlegung von 
Abhilfemaßnahmen nach Artikel 9 
Absatz 2 nicht nach, so kann die 
Kommission per Beschluss

(5) Kommt ein betroffenes 
Unternehmen oder eine betroffene 
Unternehmensvereinigung einem 
Verpflichtungsbeschluss nach Artikel 9 
Absatz 3, einem Beschluss zur Anordnung 
einstweiliger Maßnahmen nach Artikel 10 
oder einem Beschluss zur Auferlegung von 
Abhilfemaßnahmen nach Artikel 9 
Absatz 2 nicht nach, so kann die 
Kommission per Beschluss

Änderungsantrag 44

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 18 – Absatz 4 – Buchstabe a a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

aa) das Gemeinschaftsunternehmen 
selbst oder eine seiner 
Muttergesellschaften in der Union 
niedergelassen ist und dort einen 
Gesamtumsatz von mindestens 
250 Mio. EUR erzielt und
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Änderungsantrag 45

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 19 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Kommen die beteiligten 
Unternehmen ihrer Anmeldepflicht nicht 
nach, kann die Kommission die 
Anmeldung eines anmeldepflichtigen 
Zusammenschlusses verlangen und ihn 
nach Maßgabe dieser Verordnung prüfen. 
In diesem Fall ist die Kommission nicht an 
die in Artikel 23 Absätze 1 und 4 
genannten Fristen gebunden.

(4) Kommen die beteiligten 
Unternehmen ihrer Anmeldepflicht nicht 
nach, verlangt die Kommission die 
Anmeldung eines anmeldepflichtigen 
Zusammenschlusses und prüft ihn nach 
Maßgabe dieser Verordnung. In diesem 
Fall ist die Kommission nicht an die in 
Artikel 23 Absätze 1 und 4 genannten 
Fristen gebunden.

Änderungsantrag 46

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 29 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Die Kommission kann spätestens 
200 Tage nach Eingang einer Meldung 
einen Beschluss zum Abschluss der 
eingehenden Prüfung erlassen. Diese Frist 
kann unter besonderen Umständen nach 
Konsultation des betreffenden 
öffentlichen Auftraggebers bzw. des 
Auftraggebers verlängert werden.

(4) Die Kommission kann spätestens 
120 Tage nach Eingang einer Meldung 
einen Beschluss zum Abschluss der 
eingehenden Prüfung erlassen. 

Änderungsantrag 47

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 31 – Absatz 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Die für die öffentliche 
Auftragsvergabe geltenden Grundsätze, so 
unter anderem Verhältnismäßigkeit, 
Nichtdiskriminierung, Gleichbehandlung 
und Transparenz, werden in Bezug auf alle 

(7) Die für die öffentliche 
Auftragsvergabe geltenden Grundsätze, so 
unter anderem Verhältnismäßigkeit, 
Nichtdiskriminierung, Gleichbehandlung, 
Transparenz sowie Einhaltung der 
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an dem öffentlichen Vergabeverfahren 
beteiligten Unternehmen eingehalten. Die 
Prüfung drittstaatlicher Subventionen nach 
dieser Verordnung darf nicht dazu führen, 
dass der öffentliche Auftraggeber bzw. der 
Auftraggeber das betreffende Unternehmen 
in einer gegen diese Grundsätze 
verstoßenden Weise behandelt.

Verpflichtungen im Hinblick auf die 
geltenden Sorgfaltspflichten, 
ökologischen, sozialen und 
arbeitsrechtlichen Vorschriften und 
Normen oder Governance, werden in 
Bezug auf alle an dem öffentlichen 
Vergabeverfahren beteiligten Unternehmen 
eingehalten. Die Prüfung drittstaatlicher 
Subventionen nach dieser Verordnung darf 
nicht dazu führen, dass der öffentliche 
Auftraggeber bzw. der Auftraggeber das 
betreffende Unternehmen in einer gegen 
diese Grundsätze verstoßenden Weise 
behandelt.

Änderungsantrag 48

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 33 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Eine finanzielle Zuwendung, die im 
Rahmen eines Zusammenschlusses nach 
Artikel 19 gemeldet wird, kann auch im 
Zusammenhang mit einer anderen 
wirtschaftlichen Tätigkeit relevant sein und 
erneut geprüft werden.

(1) Eine finanzielle Zuwendung, die im 
Rahmen eines Zusammenschlusses nach 
Artikel 19 gemeldet wird, kann auch im 
Zusammenhang mit einer anderen 
wirtschaftlichen Tätigkeit relevant sein und 
gemäß dieser Verordnung erneut geprüft 
werden.

Änderungsantrag 49

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 33 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Eine finanzielle Zuwendung, die im 
Rahmen eines öffentlichen 
Vergabeverfahrens nach Artikel 28 
gemeldet wird, kann auch im 
Zusammenhang mit einer anderen 
wirtschaftlichen Tätigkeit relevant sein und 
erneut geprüft werden.

(2) Eine finanzielle Zuwendung, die im 
Rahmen eines öffentlichen 
Vergabeverfahrens nach Artikel 28 
gemeldet wird, kann auch im 
Zusammenhang mit einer anderen 
wirtschaftlichen Tätigkeit relevant sein und 
gemäß dieser Verordnung erneut geprüft 
werden.
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Änderungsantrag 50

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 34 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Wenn aufgrund der vorliegenden 
Informationen ein begründeter Verdacht 
besteht, dass drittstaatliche Subventionen 
in einem bestimmten Wirtschaftszweig, für 
eine bestimmte Art von 
Wirtschaftstätigkeit oder auf der Grundlage 
eines bestimmten Subventionsinstruments 
den Binnenmarkt verzerren könnten, kann 
die Kommission in Bezug auf den 
betreffenden Wirtschaftszweig, die 
bestimmte Art der Wirtschaftstätigkeit oder 
den Einsatz des betreffenden 
Subventionsinstruments eine 
Marktuntersuchung durchführen. Im 
Rahmen dieser Marktuntersuchung kann 
die Kommission von den betreffenden 
Unternehmen oder 
Unternehmensvereinigungen die 
notwendigen Auskünfte einholen und die 
notwendigen Nachprüfungen vornehmen. 
Die Kommission kann auch 
Auskunftsverlangen an den betreffenden 
Mitgliedstaat oder Drittstaat richten.

(1) Wenn aufgrund der vorliegenden 
Informationen ein begründeter Verdacht 
besteht, dass drittstaatliche Subventionen 
in einem bestimmten Wirtschaftszweig, für 
eine bestimmte Art von 
Wirtschaftstätigkeit oder auf der Grundlage 
eines bestimmten Subventionsinstruments 
den Binnenmarkt verzerren könnten, kann 
die Kommission in Bezug auf den 
betreffenden Wirtschaftszweig, die 
bestimmte Art der Wirtschaftstätigkeit oder 
den Einsatz des betreffenden 
Subventionsinstruments eine 
Marktuntersuchung durchführen. Im 
Rahmen dieser Marktuntersuchung kann 
die Kommission von den betreffenden 
Unternehmen oder 
Unternehmensvereinigungen die 
notwendigen Auskünfte einholen und die 
notwendigen Nachprüfungen vornehmen. 
Die Kommission kann den betreffenden 
Mitgliedstaat oder Drittstaat auch zur 
Erteilung von Auskünften auffordern 
oder die Wirtschaftsverbände der 
Mitgliedstaaten und die Sozialpartner auf 
Unionsebene konsultieren.

Änderungsantrag 51

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 34 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die Kommission kann einen 
Bericht über die Ergebnisse ihrer 
Marktuntersuchung in Bezug auf 
bestimmte Wirtschaftszweige, bestimmte 
Arten von Wirtschaftstätigkeiten oder 
bestimmte Subventionsinstrumente 
veröffentlichen und interessierte Kreise 

(2) Die Kommission veröffentlicht 
einen Bericht über die Ergebnisse ihrer 
Marktuntersuchung in Bezug auf 
bestimmte Wirtschaftszweige, bestimmte 
Arten von Wirtschaftstätigkeiten oder 
bestimmte Subventionsinstrumente und 
ersucht interessierte Kreise um 
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um Stellungnahme bitten. Stellungnahme.

Änderungsantrag 52

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 44 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, delegierte Rechtsakte zu 
folgenden Zwecken zu erlassen:

(1) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, delegierte Rechtsakte zu 
folgenden Zwecken zu erlassen:

a) Änderung der in den Artikeln 18 
und 27 genannten Schwellenwerte für die 
Anmeldung bzw. Meldung im Lichte der 
Praxis der Kommission in den ersten fünf 
Jahren der Anwendung dieser 
Verordnung und unter Berücksichtigung 
der Wirksamkeit der Anwendung,
b) Freistellung bestimmter Gruppen 
betroffener Unternehmen von der 
Anmeldepflicht nach Artikel 19 bzw. der 
Meldepflicht nach Artikel 28 im Lichte 
der Praxis der Kommission in den ersten 
fünf Jahren der Anwendung dieser 
Verordnung, sofern diese Praxis die 
Ermittlung wirtschaftlicher Tätigkeiten 
gestattet, bei denen Verzerrungen auf dem 
Binnenmarkt durch Subventionen aus 
Drittstaaten unwahrscheinlich sind,
c) Änderung der zeitlichen Vorgaben 
für Vorprüfungen und eingehende 
Prüfungen nach den Artikeln 24 und 29.

Änderungsantrag 53

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 44 – Absatz 1 – Buchstabe -a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

-a) Festlegung der Definition der 
Begriffe „finanzielle Zuwendung“ und 
„wirtschaftlich gleichwertige 
Unterstützungsmaßnahme“ sowie 
Festlegung von Kriterien für die 
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Ermittlung von Handlungen, die gemäß 
Artikel 2 Drittstaaten zugerechnet werden 
können,

Änderungsantrag 54

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 44 – Absatz 1 – Buchstabe -a a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

-aa) Ergänzung der festgelegten 
Indikatoren für die Feststellung 
verzerrender Subventionen auf dem 
Binnenmarkt gemäß Artikel 3,

Änderungsantrag 55

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 44 – Absatz 1 – Buchstabe -a b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

-ab) Festlegung der Methodik, die der 
Abwägungsbeurteilung zugrunde liegt, 
und insbesondere im Hinblick auf die 
Bestimmung der positiven Auswirkungen 
sowie der Kriterien für die in Artikel 5 
genannte Abwägung zwischen negativen 
und positiven Auswirkungen,

Änderungsantrag 56

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 44 – Absatz 1 – Buchstabe -a c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

-ac) für die Zwecke des Erlasses 
einstweiliger Maßnahmen, die Festlegung 
einer Methode, mit der festgestellt wird, 
dass eine ernstzunehmende Gefahr eines 
erheblichen und nicht 
wiedergutzumachenden Schadens für den 
Wettbewerb auf dem Binnenmarkt im 
Sinne von Artikel 10 besteht,
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Änderungsantrag 57

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 46 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission legt dem Europäischen 
Parlament und dem Rat spätestens 
innerhalb von fünf Jahren nach 
Inkrafttreten dieser Verordnung einen 
Bericht über die Anwendung dieser 
Verordnung vor und fügt, sofern sie dies 
für angemessen hält, einschlägige 
Legislativvorschläge bei.

Die Kommission legt dem Europäischen 
Parlament und dem Rat spätestens 
innerhalb von drei Jahren nach 
Inkrafttreten dieser Verordnung einen 
Bericht über die Anwendung dieser 
Verordnung vor und fügt, sofern sie dies 
für angemessen hält, einschlägige 
Legislativvorschläge bei.
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